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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : APESIN multi Quick&Easy 
UFI : U074-P0Y9-8004-GAN8 

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Biozid 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
 

 H315: Verursacht Hautreizungen. 
 

Augenreizung, Kategorie 2 
 

 H319: Verursacht schwere Augenreizung. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Prävention:  
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ 
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Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
Reaktion:  
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel 

Wasser waschen. 
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ 
ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 

Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Kennzeichnung in der Anwendungskonzentration 

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnummer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol 56539-66-3 
260-252-4 
 

Eye Irrit. 2; H319 
 
Schätzwert Akuter 
Toxizität 
 
Akute orale Toxizität: 
4.400 mg/kg 

>= 2 - < 5 

Didecyldimethylammoniumchlorid 7173-51-5 
230-525-2 
612-131-00-6 
 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 
M-Faktor (Akute 
aquatische Toxizität): 
10 
 
Schätzwert Akuter 
Toxizität 
 
Akute orale Toxizität: 

>= 2 - < 2,5 
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500,0 mg/kg 
CAPRYLETH-9 CARBOXYLIC ACID 53563-70-5 

 
 

Eye Dam. 1; H318 
Skin Irrit. 2; H315 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Skin Irrit. 2; H315 
>= 20 % 
Eye Dam. 1; H318 
>= 20 % 
 

>= 1 - < 2 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. 

 
Nach Einatmen 
 

:  Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im 
Unglücksfall an die frische Luft gehen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der :  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
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Brandbekämpfung 
 

oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Mit Säure neutralisieren. 
Zusammenkehren und aufschaufeln. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. 
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen 
behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen :  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 

:  Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort 
aufbewahren. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
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Zusammenlagerungshinweise 
 

: Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung mit 
anderen Produkten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  12, Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
Vor Frost schützen. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Biozid 

 

 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsber
eich 

Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

Alanin, N,N-
bis(carboxymethyl)-, 
Trinatriumsalz 
164462-16-2 

Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

40 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Akut - lokale Effekte 40 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

40 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

4 mg/m3 

 Verbraucher Einatmung Akut - lokale Effekte 20 mg/m3 

 Verbraucher Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

20 mg/m3 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

20 mg/m3 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

2 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Akut - systemische 
Effekte 

85 mg/kg 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

17 mg/kg 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Alanin, N,N-bis(carboxymethyl)-, 
Trinatriumsalz 
164462-16-2 

Süßwasser   2 mg/l 

 Meerwasser 0,2 mg/l 
 Süßwassersediment 24 mg/kg 

 Boden 2,5 mg/kg 

 STP 100 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 1 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 
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Augenschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Handschutz 
 

Material : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
Material : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 
Anmerkungen 

 
: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  
 

Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Atemschutz : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  farblos 

Geruch :  charakteristisch 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 10,5, 100 % 
bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,015 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : vollkommen löslich 
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Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute orale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 5.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 
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Akute inhalative Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: 5 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
Methode: Rechenmethode 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 5.000 mg/kg 
Methode: Rechenmethode 
 

Inhaltsstoffe: 

3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol 

56539-66-3: 

Akute orale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: 4.400 mg/kg  
 

Didecyldimethylammoniumchlorid 

7173-51-5: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): 238 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

 
 

  Schätzwert Akuter Toxizität: 500,0 mg/kg  
Methode: Umrechnungswert der akuten Toxizität 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): 3.342 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 

 

Inhaltsstoffe: 

Didecyldimethylammoniumchlorid 

7173-51-5: 

Spezies : Kaninchen 
Expositionszeit : 3 min 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : reizend 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht 
augenreizend zu betrachten. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
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Inhaltsstoffe: 

Didecyldimethylammoniumchlorid 

7173-51-5: 

Spezies : Meerschweinchen 
Methode : Buehler Test 
Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Inhaltsstoffe: 

Didecyldimethylammoniumchlorid 

7173-51-5: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Ames test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
 

 
 

 Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro 
Ergebnis: negativ 
 

Gentoxizität in vivo 
 

:  Art des Testes: in vivo-Test 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Oral 
Methode: siehe Freitext 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 
 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Didecyldimethylammoniumchlorid 
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7173-51-5: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 1,0 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 0,19 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: siehe Freitext 
 

 
 

  NOEC (Danio rerio (Zebrabärbling)): 0,032 mg/l 
Expositionszeit: 34 d 
Methode: siehe Freitext 
 

 
 

  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 0,97 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 0,49 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,062 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
Methode: siehe Freitext 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,01 mg/l 
Expositionszeit: 21 d 
Art des Testes: Reproduktionstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,057 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 0,03 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 0,021 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,026 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,053 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,013 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 0,06 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

APESIN multi Quick&Easy 
WM 0714319 Bestellnummer:  0714319 

Version 3.8  Überarbeitet am 28.08.2022 Druckdatum 20.09.2022  
 

11 / 15 

M-Faktor (Kurzfristig (akut) 
gewässergefährdend) 
 

:  10 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 : 11 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Art des Testes: Atmungshemmung 
Methode: siehe Freitext 
 

 
 

  EC50 : 17,9 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

 
 

  EC20 : 8,9 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

Toxizität gegenüber 
Bodenorganismen 
 

: NOEC: > 1.000 mg/kg 
Expositionszeit: 14 d 
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer) 
Methode: siehe Freitext 
 

Pflanzentoxizität 
 

: EC50: 283 - 1.670 mg/kg 
Expositionszeit: 14 d 
Methode: siehe Freitext 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Inhaltsstoffe: 

Didecyldimethylammoniumchlorid 
7173-51-5: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Biologischer Abbau:  72 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: siehe Freitext 
Anmerkungen: Nach den Kriterien der OECD biologisch leicht 
abbaubar. 
 

 
 

  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 60 % 
Methode: OECD 301 D 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung enthält 
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
sind (vPvB).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise :  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. 
 

   Reste entleeren. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen 
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
07 06 99 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
Kein Gefahrgut 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 

 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Siehe Anhang XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 für 
Beschränkungsbedingungen 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

:  Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Organische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 0,99 % 
10,05 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 0,99 % 
79,69 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die 
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten 
 
Registriernummer 
 

: N-104212 (KITCHEN) 
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GISBAU GISCODE : GD 30 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H400 : Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. : Akute Toxizität 
Aquatic Acute : Kurzfristig (akut) gewässergefährdend 
Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Skin Corr. : Ätzwirkung auf die Haut 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

APESIN multi Quick&Easy 
WM 0714319 Bestellnummer:  0714319 

Version 3.8  Überarbeitet am 28.08.2022 Druckdatum 20.09.2022  
 

15 / 15 

Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Skin Irrit. 2 H315 Rechenmethode 

Eye Irrit. 2 H319 Rechenmethode 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 

 

 
 

 
 

 

 

500000004556 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : APESIN RAPID 4 X 2 L D 
Identifikationsnummer : 61543, 64263 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Biozid 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Akute Toxizität, Kategorie 4 
 

 H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B 
 

 H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden. 
 

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 
 

 H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Kurzfristig (akut) gewässergefährdend, 
Kategorie 1 
 

 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. 
 

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, 
Kategorie 2 
 

 H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
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Gefahrenpiktogramme 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 

schwere Augenschäden. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Prävention:  
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ 

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
Reaktion:  
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 

Erbrechen herbeiführen. 
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel 

Wasser waschen. 
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P312 Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 

Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Didecyldimethylammoniumchl
orid 

 

Guanidin, N,N'''-1,3-
Propandiylbis-, N-Kokos-
alkylderivate 

 

N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-diamin 

 

 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 
Chemische Charakterisierung 
 

: Wässrige Lösung von Bioziden 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe  
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
Einstufung Konzentration 

(% w/w) 
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Registrierungsnummer 
Propan-2-ol 67-63-0 

200-661-7 
01-2119457558-25 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 
 
 

>= 15 - < 20 

Didecyldimethylammoniumchlorid 7173-51-5 
230-525-2 
 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 
 

>= 10 - < 15 

Isotridecanol, ethoxyliert (10 EO) 69011-36-5 
 
 

Eye Dam. 1; H318 
Acute Tox. 4; H302 
 
 

>= 10 - < 15 

Guanidin, N,N'''-1,3-Propandiylbis-, N-
Kokos-alkylderivate 

98246-84-5 
308-757-1 
 

Acute Tox. 4; H302 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Corr. 1C; H314 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 
 

>= 5 - < 10 

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-
1,3-diamin 

2372-82-9 
219-145-8 
01-2119980592-29 
 

Acute Tox. 3; H301 
Skin Corr. 1A; H314 
STOT RE 2; H373 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 
 

>= 5 - < 10 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

 

 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise :  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Arzt konsultieren. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 
 

Nach Einatmen :  An die frische Luft bringen. 
Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen. 
 

Nach Hautkontakt :  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Sofort ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte 
Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen. 
 

Nach Augenkontakt :  Kleine Spritzer in die Augen können irreversible Gewebeschäden 
und Blindheit verursachen. 
Unverletztes Auge schützen. 
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Während des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter 
ausspülen. 
 

Nach Verschlucken :  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : ätzende Wirkungen 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung : Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 
 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel :  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen.  

 
Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

 
    
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 
Weitere Information :  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 

Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes 
Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen 
Vorschriften entsorgt werden.  

 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 
Personen in Sicherheit bringen. 

 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
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Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne 
Gefahr möglich ist. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die 
zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren :  Mit Säure neutralisieren. 
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt 
Entsorgung behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang :  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche 
Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Im Anwendungsbereich 
nicht essen, trinken oder rauchen. Zum Schutz bei Verschütten, 
Flasche in der Produktion auf Metallschale aufbewahren. Spülwasser 
ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen 
Bestimmungen zu entsorgen.  

 
Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

:  Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.  

 
Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 

sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der 
Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen.  

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 

:  Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht verschlossen an einem 
trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter 
sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen 
zu verhindern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  

 
Lagerklasse (TRGS 510) :  8AL, Brennbare ätzende Stoffe, flüssig  
 
Sonstige Angaben :  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 

Anwendung.  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) :  Biozid 
 

 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu überwachende Stand Grundlage 
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Exposition) Parameter 
Propan-2-ol 67-63-0 AGW 200 ppm 

500 mg/m3 

 

2006-01-01 DE TRGS 900  

Weitere 
Information 

: DFG: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)Ein 
Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

N-(3-
Aminopropyl)-
N-
dodecylpropan
-1,3-diamin 

2372-82-9 AGW 
(Einatembare 
Fraktion) 

0,05 mg/m3 

 

2018-05-02 DE TRGS 900  

Weitere 
Information 

: DFG: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)Ein 
Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

Propan-2-ol 67-63-0 AGW 200 ppm 
500 mg/m3 

 

2006-01-01 DE TRGS 900  

Weitere 
Information 

: DFG: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)Ein 
Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

 
 

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 

CAS-Nr. Stoffname Zu überwachende Parameter Probennahmez
eitpunkt 

Stand 

67-63-0 Propan-2-ol Aceton: 25 mg/l  (Blut) 

 

b 

 

2013-04-04 

 

 ISOPROPYL ALCOHOL Aceton: 25 mg/l  (Blut) 

 

b 

 

2013-04-04 

 

  Aceton: 25 mg/l  (Urin) 

 

b 

 

2013-04-04 

 

Anmerkungen:  
a keine Beschränkung 
b Expositionsende, bzw. Schichtende 
c bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten 
d Vor nachfolgender Schicht 
 

 
 
 
DNEL 

Propan-2-ol 
67-63-0: 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  888 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  500 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
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Wert:  319 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Verschlucken 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  26 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  89 mg/m3 
 

Isotridecanol, ethoxyliert (10 
EO) 
69011-36-5: 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  294 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  1250 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Verschlucken 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  25 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  2080 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  87 mg/m3 
 

Guanidin, N,N'''-1,3-
Propandiylbis-, N-Kokos-
alkylderivate 
98246-84-5: 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  0,88 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  1 mg/kg 
 

N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-diamin 
2372-82-9: 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  0,91 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Haut 
Wert:  0,54 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  0,7 mg/m3 
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  Anwendungsbereich: Verbraucher 

Expositionswege: Oral 
Wert:  0,2 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  2,35 mg/m3 
 

 
PNEC 

Propan-2-ol 
67-63-0: 

: Süßwasser   
Wert:  140,9 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  140,9 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  552 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  552 mg/kg 
 

  Boden 
Wert:  28 mg/kg 
 

  intermittierende Freisetzung 
Wert:  140,9 mg/l 
 

  STP 
Wert:  2251 mg/l 
 

  Oral 
Wert:  160 mg/kg 
 

Isotridecanol, ethoxyliert (10 
EO) 
69011-36-5: 

: Süßwassersediment 
Wert:  0,604 mg/kg 
 

  Boden 
Wert:  0,1 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  0,0604 mg/kg 
 

  Süßwasser   
Wert:  0,074 mg/l 
 

  intermittierende Freisetzung 
Wert:  0,015 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  0,0074 mg/l 
 

  STP 
Wert:  1,4 mg/l 
 

Guanidin, N,N'''-1,3-
Propandiylbis-, N-Kokos-
alkylderivate 

: Süßwasser   
Wert:  0,0004 mg/l 
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98246-84-5: 
  Meerwasser 

Wert:  0,00004 mg/l 
 

  Abwasserkläranlage 
Wert:  1 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  10 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  1 mg/kg 
 

  Boden 
Wert:  3,7 mg/kg 
 

N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-diamin 
2372-82-9: 

: Süßwasser   
Wert:  0,001 mg/l 
 

  Boden 
Wert:  45,34 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  0,85 mg/kg 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  8,5 mg/kg 
 

  STP 
Wert:  1,33 mg/l 
 

   
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Dicht schließende Schutzbrille 
 

 
Handschutz 

 
Material :  Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 

Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374. 
 
Anmerkungen :  Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  

 
Haut- und Körperschutz :  Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen 

Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. 
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung 
waschen. 
 

 
Atemschutz :  Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 

Empfohlener Filtertyp: 
ABEK-P3-Filter 
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise :  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne 
Gefahr möglich ist. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die 
zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  hellgelb 

Geruch :  charakteristisch 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 10,5, bei20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Information verfügbar.  

Flammpunkt : 43,5 °C 
 

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Nicht klassifiziert als 'selbstunterhaltend verbrennend', im Sinne der 
Transportvorschriften. 

 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 0,960 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : löslich 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
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Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei 
bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen :  Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine 
Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe :  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

Sonstige Angaben  :  Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 
Produkt 

Akute orale Toxizität :  Schätzwert Akuter Toxizität :  1.287 mg/kg 
Methode: Rechenmethode 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Stark ätzend und gewebezerstörend. 
 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Kann irreversible Augenschäden verursachen. 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Keine Daten verfügbar 
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Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Weitere Information : Symptome erhöhter Exposition können Kopfschmerzen, Schwindel, 
Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen sein., Konzentrationen wesentlich 
über dem Expositionsgrenzwert können betäubend wirken., 
Lösungsmittel können die Haut entfetten. 
 

 
Inhaltsstoffe: 
Propan-2-ol 
67-63-0: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Oral Ratte:  5.840 mg/kg 

Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

   LD50 Oral Ratte:  4.570 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität :  LC50 Ratte, weiblich: 47,5 mg/l 
Expositionszeit: 8 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403 
 

   LC50 Ratte: 72,6 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
 

   LC50 Maus: 27,2 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
 

   LC50 Ratte: 25 mg/l 
Expositionszeit: 6 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403 
 

   LC50 Ratte: 30 mg/l 
Expositionszeit: 4 h 
 

   LC50 Ratte: 10000 ppm 
Expositionszeit: 6 h 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Kaninchen:  12.800 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
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   LD50 Dermal Kaninchen:  12.870 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

   LD50 Dermal Kaninchen:  13.900 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

   LD50 Dermal Kaninchen:  13.400 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: Keine Hautreizung 
 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: reizend 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Testmethode: Buehler Test 
Spezies: Meerschweinchen 
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
 

Keimzell-Mutagenität 

Gentoxizität in vitro : Typ: Ames test 
Testspezies: Salmonella typhimurium 
mit und ohne metabolische Aktivierung 
Ergebnis: negativ 
 

 
Didecyldimethylammoniumchlorid 
7173-51-5: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Ratte:  238 mg/kg 

Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

   Schätzwert Akuter Toxizität :  500,0 mg/kg 
Methode: Umrechnungswert der akuten Toxizität 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Kaninchen:  3.342 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Spezies: Kaninchen 
Expositionszeit: 3 min 
Ergebnis: reizend 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Spezies: Meerschweinchen 
Ergebnis: Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 
Methode: Buehler Test 
 

Keimzell-Mutagenität 

Gentoxizität in vitro : Typ: Ames test 
Ergebnis: negativ 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
 

 : Typ: Chromosomenaberrationstest in vitro 
Ergebnis: negativ 
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Gentoxizität in vivo :  Typ: in vivo-Test 
Testspezies: RatteApplikationsweg: Oral 
Methode: siehe Freitext 
 

 
Isotridecanol, ethoxyliert (10 EO) 
69011-36-5: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Spezies: Kaninchen 

Ergebnis: Keine Hautreizung 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404 
 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: Gefahr ernster Augenschäden. 
 

 
Guanidin, N,N'''-1,3-Propandiylbis-, N-Kokos-alkylderivate 
98246-84-5: 
Toxizität bei wiederholter 
Verabreichung 

:  Ratte, männlich und weiblich: NOAEL:  30 mg/kg 
 
Applikationsweg: Oral 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 407 
 

 
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 
2372-82-9: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Ratte, weiblich:  243,6 mg/kg 

Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
GLP: ja 
 

   LD50 Ratte, männlich:  280 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
GLP: ja 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Ratte: > 600 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Spezies: Kaninchen 
Expositionszeit: 3 min 
Ergebnis: Verursacht schwere Verätzungen. 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Testmethode: Buehler Test 
Spezies: Meerschweinchen 
Ergebnis: Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 406 
 

Keimzell-Mutagenität 

Gentoxizität in vitro : Testspezies: Zellen von Chinesischem Hamster 
Stoffwechselaktivierung 
Ergebnis: negativ 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 476 
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 : Typ: Chromosomenaberrationstest in vitro 
Testspezies: Zellen von Chinesischem Hamster 
Stoffwechselaktivierung 
Ergebnis: negativ 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 473 
 

 : Typ: Ames test 
Testspezies: Salmonella typhimurium 
Stoffwechselaktivierung 
Ergebnis: negativ 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
 

Toxizität bei wiederholter 
Verabreichung 

:  Ratte: NOAEL:  9 mg/kg 
 
Applikationsweg: Oral 
Expositionszeit: 90 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 408 
GLP: ja 
 

   Hund: NOAEL:  20 mg/kg 
 
Applikationsweg: Haut 
Expositionszeit: 90 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 409 
GLP: ja 
 

   Ratte: NOAEL:  15 mg/kg 
 
Applikationsweg: Haut 
Expositionszeit: 90 d 
GLP: ja 
 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol 
67-63-0: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 1.400 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 9.640 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
GLP: nein 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 13.299 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

   EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 9.714 mg/l 
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 Expositionszeit: 24 h 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
GLP: nein 
 

 
 

   (Daphnia (Wasserfloh)): > 10.000 mg/l 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 30 mg/l 
Expositionszeit: 21 d 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 10.000 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  IC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 1.000 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
 

 
 

  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (einzellige Grünalge)): > 100 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
GLP: nein 
 

 
 

  ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): > 1.000 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

 
 

  EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Aliivibrio fischeri): 17.700 mg/l  
Expositionszeit: 5 min 
GLP:  
 

 
 

  EC10 (Pseudomonas putida): 5.175 mg/l  
Expositionszeit: 18 h 
Methode: DIN 38412 
GLP:  
 

Didecyldimethylammoniumchlorid 
7173-51-5: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 1,0 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 0,19 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: siehe Freitext 
 

 
 

  NOEC (Danio rerio (Zebrabärbling)): 0,032 mg/l 
Expositionszeit: 34 d 
Methode: siehe Freitext 
 

 
 

  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 0,97 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
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  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 0,49 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,062 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
Methode: siehe Freitext 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,01 mg/l 
Expositionszeit: 21 d 
Art des Testes: Reproduktionstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,057 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 0,03 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 0,021 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,026 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,053 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,013 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 0,06 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

M-Faktor (Kurzfristig (akut) 
gewässergefährdend) 
 

:  10 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 : 11 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Art des Testes: Atmungshemmung 
Methode: siehe Freitext 
 

 
 

  EC50 : 17,9 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

 
 

  EC20 : 8,9 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

Toxizität gegenüber : NOEC: > 1.000 mg/kg 
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Bodenorganismen 
 

Expositionszeit: 14 d 
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer) 
Methode: siehe Freitext 
 

Pflanzentoxizität 
 

: EC50: 283 - 1.670 mg/kg 
Expositionszeit: 14 d 
Methode: siehe Freitext 
 

Isotridecanol, ethoxyliert (10 EO) 
69011-36-5: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: DIN 38412 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Algen): 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

 
 

  EC10 (Algen): > 1 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC10 (Belebtschlamm): > 10.000 mg/l  
Expositionszeit: 17 h 
Methode: DIN 38412 
 

Guanidin, N,N'''-1,3-Propandiylbis-, N-Kokos-alkylderivate 
98246-84-5: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 0,707 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  NOEC (Danio rerio (Zebrabärbling)): 0,125 mg/l 
Expositionszeit: 9 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 212 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:   (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,058 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:   (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 0,0197 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

   (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 0,00316 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

M-Faktor (Kurzfristig (akut) 
gewässergefährdend) 
 

:  10 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Belebtschlamm): 28,4 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Art des Testes: Atmungshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
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  NOEC (Belebtschlamm): 10 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Art des Testes: Atmungshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren (Chronische 
Toxizität) 
 

: 0,025 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Art des Testes: Reproduktionstest 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 
 

M-Faktor (Langfristig (chronisch) 
gewässergefährdend) 
 

:  1 

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 
2372-82-9: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 0,44 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 0,68 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
GLP: ja 
 

 
 

  LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 0,45 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Begleitanalytik: ja 
GLP: ja 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC0 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,3 mg/l 
Expositionszeit: 24 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,073 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
Begleitanalytik: ja 
GLP: ja 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,024 mg/l 
Expositionszeit: 21 d 
Art des Testes: Reproduktionstest 
Begleitanalytik: ja 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
GLP: ja 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 0,054 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
GLP: ja 
 

 
 

  ErC10 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 0,012 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Begleitanalytik: ja 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
GLP: ja 
 

    (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 0,0069 mg/l 
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 Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

M-Faktor (Kurzfristig (akut) 
gewässergefährdend) 
 

:  10 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Bakterien): 0,8 mg/l  
Methode: DIN 38412 
GLP:  
 

 
 

  EC50 (Belebtschlamm): 18 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Art des Testes: Atmungshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
GLP: ja 
 

M-Faktor (Langfristig (chronisch) 
gewässergefährdend) 
 

:  1 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol 
67-63-0: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau:  95 % 
Expositionszeit: 21 d 
Methode: OECD 301 E 
 

 
 

  Impfkultur: Belebtschlamm 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau:  53 % 
Expositionszeit: 5 d 
 

 
 

  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 70 % 
Expositionszeit: 10 d 
GLP: nein 
 

 
 

  Biologischer Abbau:  99,9 % 
Methode: siehe Freitext 
 

Chemischer Sauerstoffbedarf 
(CSB) 
 

:  2,32 g/kg  
 

ThOD 
 

:  2,40 g/g 
 

Didecyldimethylammoniumchlorid 
7173-51-5: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Biologischer Abbau:  72 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: siehe Freitext 
Anmerkungen: Nach den Kriterien der OECD biologisch leicht 
abbaubar. 
 

 
 

  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 60 % 
Methode: OECD 301 D 
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Isotridecanol, ethoxyliert (10 EO) 
69011-36-5: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
 

Guanidin, N,N'''-1,3-Propandiylbis-, N-Kokos-alkylderivate 
98246-84-5: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Biologischer Abbau:  80 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 303A 
 

 
 

  Biologischer Abbau:  64 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 B 
 

 
 

  Anmerkungen: Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfüllt (Die 
in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen 
der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 
648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies 
bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre 
direkte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur 
Verfügung gestellt. 
 

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 
2372-82-9: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  > 90 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301 
 

 
 

  Art des Testes: Zahn-Wellens Test 
Biologischer Abbau:  91 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 302B 
 

 
 

  Art des Testes: siehe Freitext 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau:  79 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 D 
GLP: ja 
 

 
 

  Biologischer Abbau:  96 % 
Expositionszeit: 12 - 15 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 303A 
 

Chemischer Sauerstoffbedarf 
(CSB) 
 

:  2.875 mg/g  
Anmerkungen: siehe Freitext 
 

Gelöster organischer Kohlenstoff 
(DOC) 
 

:  721 mg/g 
Anmerkungen: siehe Freitext 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol 
67-63-0: 
Bioakkumulation :  Biokonzentrationsfaktor (BCF): 3 
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  Anmerkungen: Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Pow 
<= 4). 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 0,05 
 

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 
2372-82-9: 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 4,46 
Anmerkungen: siehe Freitext  

12.4 Mobilität im Boden 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol 
67-63-0: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Koc: 25Anmerkungen: Hochmobil in Böden 

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 
2372-82-9: 
Mobilität 
 

: Anmerkungen: Nach Freisetzung: adsorbiert am Boden.  

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung enthält 
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
sind (vPvB).. 
 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol 
67-63-0: 
Bewertung 
 

: Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB).. Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT).. 
 

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 
2372-82-9: 
Bewertung 
 

: Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB).. Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handhabung oder 
Entsorgung nicht ausgeschlossen werden., Sehr giftig für 
Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche 
Wirkungen haben., Sehr giftig für Wasserorganismen. 

Inhaltsstoffe: 

2372-82-9: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handhabung oder 
Entsorgung nicht ausgeschlossen werden., Sehr giftig für 
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Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe 
oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder 
Verpackungsmaterial verunreinigen. 
In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
07 06 99 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR : 1903 
IMDG : 1903 
IATA : 1903 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR : DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. 
  (Didecyldimethylammoniumchlorid, Guanidin, N,N'''-1,3-

Propandiylbis-, N-Kokos-alkylderivate) 

IMDG : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
  (didecyldimethylammonium chloride, Guanidine, N,N'''-1,3-

propanediylbis-, N-coco alkyl derivs. (EINECS)) 

IATA : Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. Transport nicht zulässig 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR : 8  
IMDG : 8  
IATA : 8  

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Klassifizierungscode : C9 
Verpackungsgruppe : II 
Nummer zur Kennzeichnung der 
Gefahr 

: 80 

Gefahrzettel : 8 
Tunnelbeschränkungscode : (E) 
IMDG  
Verpackungsgruppe : II 
Gefahrzettel : 8 
EmS Nummer : F-A, S-B 
IATA  
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(Fracht) : Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. Transport nicht zulässig 
Verpackungsgruppe : II 
Gefahrzettel : 8 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Umweltgefährdend  : ja 

 

IMDG  
Meeresschadstoff : ja 
IATA  
Umweltgefährdend : nein 

 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren 
lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem 
Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und 
Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: 7173-51-5 
 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Siehe Anhang XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 für 
Beschränkungsbedingungen 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

   Menge 1 Menge 2 
9a 
 

 Umweltgefährlich 
 

100 t 
 

200 t 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
E1 
 

 UMWELTGEFAHREN 
 

100 t 
 

200 t 
 

P5c 
 

 ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEITEN 
 

5.000 t 
 

50.000 t 
 

 
Wassergefährdungsklasse 
 

:  deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Organische Stoffe: : AnteilKlasse 1: 9,05 %  
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
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 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 17,01 % 
273,57 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 17,01 % 
163,34 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die 
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten 
 
Registriernummer 
 

: N-19241 

 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: 5 - <15% Kationische Tenside, Nichtionische Tenside, <5% 
Phosphonate, Desinfektionsmittel, Duftstoffe, DIDECYLDIMONIUM 
CHLORIDE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, LIMONENE, 
LINALOOL, alpha-ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL 

 
GISBAU GISCODE : GD 40 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H301 Giftig bei Verschlucken. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
 
Weitere Information 

Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorherigen Fassung vorgenommen wurden, sind im 
Textkörper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben. 

Einstufungsverfahren:   H302 Rechenmethode 
 

   H314 Rechenmethode 
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   H318 Rechenmethode 
 

   H400 Rechenmethode 
 

   H411 Rechenmethode 
 

 

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur 
Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit 
dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und 
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird 
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich 
hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen 
werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

BUZ® METASOFT

1.1. Produktidentifikator

4250-10J0-S00F-VVG6UFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

EuPCS: PC-CLN-1 Abrasivreiniger 
Prozesskategorien [PROC]: 10

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KGFirmenname:

Straße: Fraunhofer Str. 17
Ort: D-87700 Memmingen

Telefon: Telefax:+49 (0) 8331 930-6 +49 (0) 8331 930-880
info@buzil.deE-Mail:
info@buzil.deAnsprechpartner:
www.buzil.comInternet:

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eye Dam. 1; H318

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Alkylpolyethoxilat

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Gefahrenhinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthält Methylchloroisothiazolinon, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.

Druckdatum: 12.07.2022 Revisions-Nr.: 3,2 - Ersetzt die Version: 3,1 D - DE
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Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

5 - < 10 %97489-15-1 Natriumalkansulfonat

307-055-2 01-2119489924-20

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412

1 - < 5 %68439-46-3 Alkylpolyethoxilat

Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H412

1 - < 5 %5329-14-6 Amidosulfonsäure

226-218-8 016-026-00-0 01-2119488633-28

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H412

< 0,1 %55965-84-9 Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

611-341-5 613-167-00-5

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic 
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

97489-15-1 307-055-2 5 - < 10 %Natriumalkansulfonat

inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 
>2000 mg/kg   Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100    Eye Dam. 1; H318: >= 15 - 100    Eye Irrit. 2; 
H319: >= 10 - < 15

68439-46-3 1 - < 5 %Alkylpolyethoxilat

inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 
>2000 mg/kg

5329-14-6 226-218-8 1 - < 5 %Amidosulfonsäure

inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 
>2000 mg/kg

55965-84-9 611-341-5 < 0,1 %Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

inhalativ:  ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 0,05 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  
ATE = 50 mg/kg; oral:  ATE = 100 mg/kg   Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100    Skin Irrit. 2; H315: 
>= 0,06 - < 0,6    Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100    Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6    Skin Sens. 
1A; H317: >= 0,0015 - 100    
M acute; H400: M=100    
M chron.; H410: M=100

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

5 % - < 15 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe (Limonene, Hexyl cinnamal, Benzyl 
salicylate), Konservierungsmittel (Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.
Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Kein Erbrechen herbeiführen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl
alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid
Löschpulver

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Verbrennungsprodukte: 
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

Weitere Angaben
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Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Nicht mischen mit anderen Chemikalien. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 
sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

GS 50GISCODE/Produkt-Code:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

Kieselsäuren, amorphe7631-86-9 4 E
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

97489-15-1 Natriumalkansulfonat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 5 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 35 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal lokal 2,8 mg/cm²

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 2,8 mg/cm²

Verbraucher DNEL, akut dermal lokal 2,8 mg/cm²

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,57 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 12,4 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 7,1 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal lokal 2,8 mg/cm²

PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

97489-15-1 Natriumalkansulfonat

Süßwasser 0,04 mg/l

Meerwasser 0,004 mg/l

Süßwassersediment 9,4 mg/kg

Meeressediment 0,94 mg/kg

Boden 9,4 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 600 mg/l

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)
Augen-/Gesichtsschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN 374, Durchbruchszeit: >10 min.) 
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials >= 0,1 mm
Eine Liste geeigneter Fabrikate mit detaillierten Angaben zur Tragedauer ist auf Anfrage erhältlich.  

Auf Schutzhandschuhe kann verzichtet werden, sofern gleichwertige Schutzmaßnahmen unter 
Berücksichtigung einer erhöhten Hautbelastung infolge Feuchtarbeit getroffen werden (z. B. Verwendung 
geeigneter Hautschutzsalben).

Handschutz

Geeignete Arbeitskleidung tragen.
Körperschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Atemschutz

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: grau
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Parfüme, DuftstoffeGeruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

ca. 0 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

ca. 100 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 
Siedebereich:

nicht anwendbarFlammpunkt:

Entzündbarkeit
nicht anwendbarFeststoff/Flüssigkeit:

nicht anwendbarGas:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

pH-Wert (bei 20 °C): 2,8 - 3,4

Dynamische Viskosität:
  (bei 25 °C)

<1000 mPa·s (50 1/s)

Wasserlöslichkeit: teilweise löslich

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
nicht bestimmt

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): 1,18 g/cm³

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Nicht brandfördernd.
Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

nicht bestimmtFestkörpergehalt:

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
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Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

97489-15-1 Natriumalkansulfonat

RatteLD50 >2000 
mg/kg

OECD 401oral

MausLD50 >2000 
mg/kg

dermal

inhalativ Staub/Nebel LC50 >5 mg/l Ratte ATE

68439-46-3 Alkylpolyethoxilat

RatteLD50 >2000 
mg/kg

OECD 401oral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Staub/Nebel LC50 >5 mg/l Ratte ATE

5329-14-6 Amidosulfonsäure

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEoral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Staub/Nebel LC50 >5 mg/l Ratte ATE

55965-84-9 Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 
[EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

ATE 100 
mg/kg

oral

ATE 50 mg/kgdermal

inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l

inhalativ Staub/Nebel ATE 0,05 mg/l

Verursacht schwere Augenschäden.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Enthält Methylchloroisothiazolinon, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
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Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Natriumalkansulfonat97489-15-1

Akute Fischtoxizität 96 h OECD 203LC50 1-10 
mg/l

Danio rerio 
(Zebrabärbling)

Akute Algentoxizität 72 h OECD 201ErC50 >61 mg/l Scenedesmus 
subspicatus

Akute 
Crustaceatoxizität

48 h OECD 202EC50 9,81 
mg/l

Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

Fischtoxizität NOEC 0,85 
mg/l

28 d Oncorhynchus mykiss 
(Regenbogenforelle)

OECD 204

Crustaceatoxizität NOEC 0,36 
mg/l

22 d Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

OECD 202

Alkylpolyethoxilat68439-46-3

Akute Fischtoxizität 96 h OECD 203LC50 1-10 
mg/l

Danio rerio 
(Zebrabärbling)

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 0,7 mg/l Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

Akute Bakterientoxizität   (EC50 >1000 
mg/l)

Amidosulfonsäure5329-14-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 70,3 
mg/l

Pimephales promelas 
(Dickkopfelritze)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in 
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Natriumalkansulfonat97489-15-1

     OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C 78% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

     OECD 301E/ EEC 92/69/V, C.4-B 89% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

     OECD 303/ EEC 92/69/V, C10 96,2% 34

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Alkylpolyethoxilat68439-46-3

     OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D >60% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070601 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; wässrige 
Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen; gefährlicher Abfall

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Marine pollutant: no

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75
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< 30 %Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 
(VOC):

Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]

Nationale Vorschriften

2 - deutlich wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,9,15.

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Verfahrenskategorien gem. ECHA-Leitlinien zu Informationsanforderungen und Stoffsicherheitsbeurteilung, 
Kapitel R.12:
PROC 1: Verwendung in geschlossenem Verfahren.
PROC 2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC 4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC 7: Industrielles Sprühen
PROC 8 (Transfer): Verdünnen von Konzentraten, Anwendung von Rohrreinigern, manuelle Dosierung von 
Textilwaschmitteln.
PROC 9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 
PROC 10 (Auftragen durch Rollen oder Streichen): Verarbeitungsverfahren ohne großflächiges Versprühen.
PROC 11 (Nicht-industrielles Sprühen): Verarbeitungsverfahren mit großflächigem Versprühen (z. B. 
Hochdruckverfahren, Schaumkanone).
PROC 13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 
PROC 19 (Handmischen mit engem Kontakt): Händereinigung und –desinfektion.

H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.
EUH208 Enthält Methylchloroisothiazolinon, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP]: 9 (1)

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 
neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Corvett

1.1. Produktidentifikator

1T10-T08D-C004-QN4SUFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Produkt für die professionelle Reinigung und Pflege

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
J O H A N N E S   K I E H L   K GFirmenname:

Straße: Robert-Bosch-Str. 9
Ort: D-85235 Odelzhausen

Telefon: Telefax:+49 8134 9305-0 +49 8134 6466
info@kiehl-group.comE-Mail:
Abteilung LaborAnsprechpartner:
www.kiehl-group.comInternet:
Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: +49/89/19240
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145
   Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, 
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199
  Eesti: Häirekeskuse number: 112 / Mürgistusteabekeskuse number: 16662
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

Auskunftgebender Bereich:

KIEHL Austria GmbH Perfektastr. 57;                   A-1230 Wien         Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L. 5, rue de Londres; F-67670 Mommenheim Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l. Via San Rocco, 101; I-16036 Recco (GE) Tel. +39  / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
KIEHL Hungary Kft. Felsöipari körút 3/ D         HU-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1 /  348-08 41
KIEHL Middle East LLC A8-LIU 48/49 - KIZAD Abu Dhabi, U.A.E. Tel. +971 2 550 33 96

+49/89/19240 (deutsch- und englischsprachig)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Corr. 1B; H314

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Isopropanolamine

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:
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H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Gefahrenhinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise

Keine bekannt.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

nach 648/2004/EG: nichtionische Tenside <5%, anionische Tenside 5-15%, Farbstoffe, Duftstoffe
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

5 - < 10 %78-96-6 1-Aminopropan-2-ol (vgl. Isopropanolamin)

201-162-7 603-082-00-1 01-2119475331-43

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H312 H314

1 - < 5 %126-92-1 Natrium-isoalkylsulfat

204-812-8

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

1 - < 5 %69011-36-5 i-C13-Alkylpolyglykolether 5-12 EO

931-138-8

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

1 - < 5 %68411-31-4 Dodecylbenzylsulfonat-triethanolamin

270-116-6

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

78-96-6 201-162-7 5 - < 10 %1-Aminopropan-2-ol (vgl. Isopropanolamin)

dermal:  LD50 = 1600 mg/kg; oral:  LD50 = 2700 mg/kg

126-92-1 204-812-8 1 - < 5 %Natrium-isoalkylsulfat

Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100    Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100    Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 20

69011-36-5 931-138-8 1 - < 5 %i-C13-Alkylpolyglykolether 5-12 EO

oral:  ATE = 500 mg/kg   Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100    Eye Irrit. 2; H319: >= 6 - < 10

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Allgemeine Hinweise
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keine Gefahr durch Inhalation
Nach Einatmen

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Hautkontakt

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern.  
Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Alle Löschmittel möglich.
Geeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Informationen verfügbar.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Allgemeine Hinweise

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Einsatzkräfte

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Kanalisation abdecken.
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Für Rückhaltung

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

Für Reinigung

Verschüttetes Produkt nie in den Orginalbehälter zwecks Wiederverwertung geben.

Weitere Angaben

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Druckdatum: 12.12.2022 D - DERevisions-Nr.: 1,10



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
J O H A N N E S   K I E H L   K G

Corvett
Überarbeitet am: 12.12.2022 Materialnummer: j2509_sd Seite 4 von 9

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Dämpfe, die bei der Verarbeitung auftreten, können die Atmungsorgane und die Augen reizen. Nur in gut 
belüfteten Räumen verwenden.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen.
Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen 
zugänglich ist.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.
Zusammenlagerungshinweise

Den Behälter fest verschlossen halten. 
Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehälter zurückgeben.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

8BLagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfügbar.

GG70GISCODE/Produkt-Code:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)21-Aminopropan-2-ol (MIPA)78-96-6 5,8

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nicht erforderlich.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166
Augen-/Gesichtsschutz

Schutzhandschuhe 
Empfehlung: Naturlatexhandschuhe mit Polychloropren-Latex-Anteil und einer Schichtdicke von 0,6 mm 
erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der 
Europanorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit von <15%.

Handschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Körperschutz

Nicht erforderlich

Atemschutz

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
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flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: hellgrün
angenehmGeruch:

Prüfnorm

<0 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:
>98 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:
Entzündbarkeit

nicht anwendbarFeststoff/Flüssigkeit:
nicht anwendbarGas:
nicht anwendbarUntere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarObere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: >100 °C
Zündtemperatur: >300 °C
Zersetzungstemperatur: unbestimmt

pH-Wert (bei 20 °C): ca. 13,0 K-QP1012C

Kinematische Viskosität: unbestimmt

Wasserlöslichkeit:
  (bei 20 °C)

vollkommen mischbar

unbestimmt

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser:

unbestimmt

Dampfdruck: unbestimmt
Dichte (bei 20 °C): 1,08 g/cm³ K-QP1012E
Relative Dampfdichte: unbestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Nicht explosiv
Explosionsgefahren

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

Nicht relevant
Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: unbestimmt

Festkörpergehalt: unbestimmt
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar
Erweichungspunkt: nicht anwendbar

nicht anwendbarPourpoint:
Dynamische Viskosität: unbestimmt

Auslaufzeit: unbestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Informationen verfügbar.
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10.2. Chemische Stabilität

Keine Informationen verfügbar.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Informationen verfügbar.

Nicht Temperaturen über 35 °C aussetzen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Informationen verfügbar.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.
Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

78-96-6 1-Aminopropan-2-ol (vgl. Isopropanolamin)

RatteLD50 2700 
mg/kg

oral

KaninchenLD50 1600 
mg/kg

dermal

69011-36-5 i-C13-Alkylpolyglykolether 5-12 EO

ATE 500 
mg/kg

oral

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Informationen verfügbar.

Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

1-Aminopropan-2-ol (vgl. Isopropanolamin)78-96-6

Akute Fischtoxizität 96 h IUCLIDLC50 220 - 
460 mg/l

Leuciscus idus

Akute Algentoxizität 72 h IUCLIDErC50 23 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

Akute 
Crustaceatoxizität

48 h IUCLIDEC50 108,8 
mg/l

Daphnia

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Enthält keine Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut 
werden. Die enthaltenen Tenside entsprechen den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Informationen verfügbar.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

78-96-6 -0,961-Aminopropan-2-ol (vgl. Isopropanolamin)

Keine Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Informationen verfügbar.

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 500 mg O2/g.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Behälter gründlich entleeren. Produktreste nicht in größeren Mengen in den Ausguß schütten.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt
ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

070699

Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben. 
Gereinigte Verpackungsmaterialien den örtlichen Wertstoffkreisläufen zuführen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.5. Umweltgefahren
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NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Nicht erforderlich

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

Sonstige einschlägige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3

Nationale Vorschriften

2 - deutlich wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) : 3 / 6 / 7 / 8 / 12

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
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RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Skin Corr. 1B; H314 Berechnungsverfahren

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : CREAM cleaner 10x650 ml SCAN 
Identifikationsnummer : 61124 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 
 
 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die 
entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB) eingestuft sind. 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 
Chemische Charakterisierung 
 

: Wässrige Tensidlösung. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe  
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
Einstufung Konzentration 

(% w/w) 
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Registrierungsnummer 
Amidpolyglycolether 85536-23-8 

932-164-2 
01-2119565130-50 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 
 

>= 1 - < 2 

2,2'-Methyliminodiethanol 105-59-9 
203-312-7 
01-2119488970-24 
 

Eye Irrit. 2; H319 
 
 

>= 1 - < 2 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

 

 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise :  Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. 
 

Nach Einatmen :  Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im 
Unglücksfall an die frische Luft gehen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt :  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt :  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
 

Nach Verschlucken :  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung : Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 
 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel :  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
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Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen.  

 
Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

 
    
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 
Weitere Information :  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 

Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes 
Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen 
Vorschriften entsorgt werden.  

 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

 

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren :  Mit Säure neutralisieren. 
Zusammenkehren und aufschaufeln. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt 
Entsorgung behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang :  Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Keine 
besonderen Handhabungshinweise erforderlich.  

 
Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  

 
Hygienemaßnahmen :  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume :  Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort 
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und Behälter aufbewahren. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
 
Zusammenlagerungshinweise : Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung mit 

anderen Produkten.  
 
Lagerklasse (TRGS 510) :  12, Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 
Sonstige Angaben :  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 

Anwendung. Vor Frost schützen.  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) :  Reinigungsmittel 
 

 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 
 
 
 
 
DNEL 

Amidpolyglycolether 
85536-23-8: 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - systemische Effekte 
Wert:  40 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  0,5 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  1,76 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - systemische Effekte 
Wert:  20 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Verschlucken 
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - systemische Effekte 
Wert:  20 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  0,25 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
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Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  0,88 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Verschlucken 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  0,25 mg/kg 
 

2,2'-Methyliminodiethanol 
105-59-9: 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  26 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  19 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  9,4 mg/kg 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  6,5 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Oral 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  1,9 mg/kg 
 

 
PNEC 

Amidpolyglycolether 
85536-23-8: 

: Süßwasser   
Wert:  0,0022 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  0,00022 mg/l 
 

  STP 
Wert:  10 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  0,136 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  0,0136 mg/kg 
 

  Boden 
Wert:  0,109 mg/kg 
 

2,2'-Methyliminodiethanol 
105-59-9: 

: Süßwasser   
Wert:  1 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  0,0045 mg/l 
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  intermittierende Freisetzung 

Wert:  1 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  0,78 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  0,0351 mg/kg 
 

  Boden 
Wert:  0,097 mg/kg 
 

  STP 
Wert:  10 mg/l 
 

   
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

 
Handschutz 

 
Material :  Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 

Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
   nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 
Anmerkungen :  Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  

 
Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 
 
Atemschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 
 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise :  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : viskos 

Farbe :  weiß 

Geruch :  parfümiert 
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Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 10,2, bei20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Information verfügbar.  

Flammpunkt : Nicht anwendbar  

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,34 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : dispergierbar 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : ca. 22.000 mPa.s bei 20 °C 
 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei 
bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen :  Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen : Vor Frost schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe :  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

Sonstige Angaben  :  Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Produkt 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 
 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht 
augenreizend zu betrachten. 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Keine Daten verfügbar 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Weitere Information : Keine Daten verfügbar 
 

 
Inhaltsstoffe: 
Amidpolyglycolether 
85536-23-8: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Oral Ratte: > 2.000 mg/kg 
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Akute dermale Toxizität :  LD50 Dermal Ratte: > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: Hautreizung 
 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: Keine Augenreizung 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Spezies: Meerschweinchen 
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
 

Keimzell-Mutagenität 

Gentoxizität in vitro : Typ: Ames test 
Ergebnis: negativ 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
 

 : Typ: Chromosomenaberrationstest in vitro 
Ergebnis: negativ 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 473 
 

 : Typ: Mikronukleus-Test 
Ergebnis: negativ 
Methode: Mutagenität (Mikrokerntest) 
 

Toxizität bei wiederholter 
Verabreichung 

:  Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet 
wurden: Ratte: NOAEL:  150 mg/kg 
 
Applikationsweg: Oral 
Bemerkung: Subakute Toxizität 
 

 
2,2'-Methyliminodiethanol 
105-59-9: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Ratte:  4.680 mg/kg 

Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Kaninchen: > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: Keine Hautreizung 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404 
 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: Reizt die Augen. 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 405 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Spezies: Meerschweinchen 
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 406 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Amidpolyglycolether 
85536-23-8: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Fisch): 2,9 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 3,8 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 : 410 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Süßwasser   
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren (Chronische 
Toxizität) 
 

: NOEC: 0,4 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Art des Testes: Reproduktionstest 
 

2,2'-Methyliminodiethanol 
105-59-9: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:   (Leuciscus idus (Goldorfe)): 1.466 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:   (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 233 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.2. 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 6,25 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

 
 

  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC20 (Belebtschlamm): > 1.000 mg/l  
Expositionszeit: 0,5 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) 
Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 
Detergentien festgelegt sind. 
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Inhaltsstoffe: 

2,2'-Methyliminodiethanol 
105-59-9: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau:  96 % 
Expositionszeit: 18 d 
Methode: OECD 301 A 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Amidpolyglycolether 
85536-23-8: 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 5 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem 
anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen 
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
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Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU :  Nicht anwendbar 
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des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Organische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: < 0,01 % 
0 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: < 0,01 % 
0 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: <5% Nichtionische Tenside, Duftstoffe, PHENOXYETHANOL 

 
GISBAU GISCODE : GU 10 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
 
Weitere Information 

Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorherigen Fassung vorgenommen wurden, sind im 
Textkörper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben. 

Einstufungsverfahren:    Rechenmethode 
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ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur 
Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit 
dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und 
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird 
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich 
hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen 
werden. 
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

DUFTSPRAY CITRUS

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Lufterfrischer
Nur für die industrielle und gewerbliche Verwendung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstr. 19
80807 München
Tel.: 089/350608-0
Fax: 089/350608-47
Email: info@dr-schnell.com

DR.SCHNELL AG
Wülflingerstrasse 271
8408 Winterthur
Tel.: +41 44 651 10 43
Email: info@dr-schnell.ch

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person:  info@chemical-check.de,  k.schnurbusch@chemical-check.de  -  bitte NICHT zur 
Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Wien. NOTRUF Tel.:  01 406 43 43   (von außerhalb Österreichs 
Tel.: +43 1 406 43 43)

Antigifcentrum/Centre Antipoisons (Belgien), ein Arzt wird Ihren Anruf entgegennehmen, 7 Tage die Woche, 24 h je Tag. In Belgien 
rufen Sie gebührenfrei an: +32 70 245245

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich. Nationale 24h-Notfallnummer:  145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

Notrufnummer der Gesellschaft:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (DR.SCHNELL)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Seite  1 von 25
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2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis
Flam. Liq. 3 H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Achtung

H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

EUH208-Enthält 4-tert-Butylcyclohexylacetat, Linalool, Reaktionsmasse aus cis-1-Methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetat und 
trans-1-Methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetat und cis-4-Isopropyl-1-methylcyclohexylacetat und trans-4-Isopropyl-1-
methylcyclohexylacetat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
n.a.
3.2 Gemische
Ethanol
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119457610-43-XXXX
Index 603-002-00-5
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 200-578-6
CAS 64-17-5
% Bereich 20-40 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE Eye Irrit.  2, H319: >=50 %
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Reaktionsmasse aus cis-1-Methyl-1-(4-
methylcyclohexyl)ethylacetat und trans-1-Methyl-1-(4-
methylcyclohexyl)ethylacetat und cis-4-Isopropyl-1-
methylcyclohexylacetat und trans-4-Isopropyl-1-
methylcyclohexylacetat
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119983293-30-XXXX
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 939-728-7
CAS ---
% Bereich 0,1-<1 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 2, H411

4-tert-Butylcyclohexylacetat
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119976286-24-XXXX
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 250-954-9
CAS 32210-23-4
% Bereich 0,1-<1 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Skin Sens. 1B, H317

Linalool
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119474016-42-XXXX
Index 603-235-00-2
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 201-134-4
CAS 78-70-6
% Bereich 0,1-<1 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1B, H317

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.
Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!
Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, 
wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Ersthelfer auf Selbstschutz achten!
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

Einatmen
Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Hautkontakt
Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung 
(Rötung etc.), Arzt konsultieren.

Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen.
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

Verschlucken
Mund gründlich mit Wasser spülen.
Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter 
Abschnitt 4.1.
In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.
Augen, gerötet
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Tränen der Augen
Hautrötung
Allergische Reaktion

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Wassersprühstrahl/alkoholbest. Schaum/CO2/Trockenlöschmittel.

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall können sich bilden:
Kohlenoxide
Giftige Gase
Explosionsfähige Dampf/Luft- bzw. Gas/Luft-Gemische.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.
Je nach Brandgröße
Ggf. Vollschutz.
Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen.
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren
6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal
Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus 
Abschnitt 8 tragen.
Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen.
Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden.
Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.
Ungeschützte Personen fernhalten.
Zündquellen entfernen, nicht rauchen.
Für ausreichende Belüftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Ggf. Rutschgefahr beachten.

6.1.2 Einsatzkräfte
Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 
entsorgen.
Aufgenommenes Gut in verschließbaren Behälter füllen.
Restmenge mit viel Wasser spülen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen
Für gute Raumlüftung sorgen.
Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.
Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.
Besondere Lagerbedingungen beachten.
Nicht zusammen mit brandfördernden oder selbstentzündlichen Stoffen lagern.
Vor Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen.
An gut belüftetem Ort lagern.
Kühl lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Chem. Bezeichnung Ethanol %Bereich:20-40
AGW:    200 ppm (380 mg/m3) Spb.-Üf.:    4(II)    ---
Überwachungsmethoden: - Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)

- Compur - KITA-104 SA (549 210)

-
DFG (D) (Loesungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 
2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

-
DFG Meth. Nr. 2 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project 
BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

-
DFG Meth. Nr. 3 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project 
BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996
- OSHA 5001 (Organic Vapor Sampling Group 2 (OVSG-2)) - 2019

BGW:    --- Sonstige Angaben:    DFG, Y

Chem. Bezeichnung Ethanol %Bereich:20-40
MAK-Tmw / TRK-Tmw:    1000 ppm (1900 mg/m3) MAK-Kzw / TRK-Kzw:    2000 ppm (3800 mg/m3) 

(3 x 60min. (Mow))
MAK-Mow:  ---

Überwachungsmethoden: - Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)
- Compur - KITA-104 SA (549 210)

-
DFG (D) (Loesungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 
2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

-
DFG Meth. Nr. 2 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project 
BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)
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-
DFG Meth. Nr. 3 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project 
BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996
- OSHA 5001 (Organic Vapor Sampling Group 2 (OVSG-2)) - 2019

BGW:    --- Sonstige Angaben:    ---

Chem. Bezeichnung Ethanol %Bereich:20-40
GW / VL:    1000 ppm (1907 mg/m3) GW-kw / VL-cd:    --- GW-M / VL-M:  ---
Monitoringprocedures / Les procédures de 
suivi / Überwachungsmethoden: - Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)

- Compur - KITA-104 SA (549 210)

-
DFG (D) (Loesungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 
2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

-
DFG Meth. Nr. 2 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project 
BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

-
DFG Meth. Nr. 3 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project 
BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996
- OSHA 5001 (Organic Vapor Sampling Group 2 (OVSG-2)) - 2019

BGW / VLB:    --- Overige info. / Autres info.:    ---

Chem. Bezeichnung Ethanol %Bereich:20-40
MAK / VME:    500 ppm (960 mg/m3) KZGW / VLE:    1000 ppm (1920 mg/m3)    ---
Überwachungsmethoden / Les procédures 
de suivi / Le procedure di monitoraggio: - Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)

- Compur - KITA-104 SA (549 210)

-
DFG (D) (Loesungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 
2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

-
DFG Meth. Nr. 2 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project 
BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

-
DFG Meth. Nr. 3 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project 
BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)

- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996
- OSHA 5001 (Organic Vapor Sampling Group 2 (OVSG-2)) - 2019

BAT / VBT:    --- Sonstiges / Divers:    SS-C

Ethanol
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,96 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,79 mg/l
 Umwelt - Wasser, 

sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 2,75 mg/l

 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 580 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 3,6 mg/kg

 Umwelt - Boden  PNEC 0,63 mg/kg dry 
weight

 Umwelt - oral (Futter)  PNEC 0,38 g/kg feed
 Umwelt - Sediment, 

Meerwasser
 PNEC 2,9 mg/kg dry 

weight
Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, lokale 

Effekte
DNEL 950 mg/m3
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Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 114 mg/m3

Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 87 mg/kg

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 206 mg/kg 
bw/d

Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 950 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 343 mg/kg 
bw/d

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 950 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 1900 mg/m3

Reaktionsmasse aus cis-1-Methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetat und trans-1-Methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetat 
und cis-4-Isopropyl-1-methylcyclohexylacetat und trans-4-Isopropyl-1-methylcyclohexylacetat
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Wasser  PNEC 2,27 µg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,227 µg/l
 Umwelt - 

Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 1,7 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 0,254 mg/kg dry 
weight

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,0254 mg/kg dw

 Umwelt - Boden  PNEC 0,0494 mg/kg dry 
weight

 Umwelt - periodische 
Freisetzung

 PNEC 22,7 µg/l

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 0,85 mg/m3

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 0,5 mg/kg 
bw/day

Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 0,5 mg/kg 
bw/day

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 3,541 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 1 mg/kg 
bw/day

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 0,233 mg/cm2

4-tert-Butylcyclohexylacetat
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,0053 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,00053 mg/l
 Umwelt - Wasser, 

sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 0,053 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 2,01 mg/kg

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,21 mg/kg

 Umwelt - Boden  PNEC 0,42 mg/kg
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Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 62500 mg/kg

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 0,11 mg/m3

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 0,625 mg/kg 
bw/day

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 1,25 mg/kg 
bw/day

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 0,44 mg/m3

Linalool
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,2 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,02 mg/l
 Umwelt - Wasser, 

sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 2 mg/l

 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 10 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 2,22 mg/kg dw

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,222 mg/kg dw

 Umwelt - Boden  PNEC 0,3 mg/kg
 Umwelt - Boden  PNEC 0,327 mg/kg dw
Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, lokale 

Effekte
DNEL 15 mg/kg 

bw/d
Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, lokale 

Effekte
DNEL 15 mg/kg 

bw/d
Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, 

systemische Effekte
DNEL 2,5 mg/kg 

bw/d
Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 1,25 mg/kg 

bw/d
Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 0,2 mg/kg 

bw/d
Verbraucher Mensch - oral Kurzzeit, 

systemische Effekte
DNEL 1,2 mg/kg 

bw/d
Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, 

systemische Effekte
DNEL 4,1 mg/m3

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 0,7 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 2,5 mg/kg 
bw/d

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 15 mg/kg 
bw/d

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Kurzzeit, 
systemische Effekte

DNEL 5 mg/kg 
bw/d

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 15 mg/kg 
bw/d

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Kurzzeit, 
systemische Effekte

DNEL 16,5 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 2,8 mg/m3

       AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.  E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion.
(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, 
Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion 
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in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert 
von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). | Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - 
Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte. "= ="  = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die 
lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = 
Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | BGW = Biologischer Grenzwert. 
Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende 
nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 
Monaten Exposition, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche. | Sonstige Angaben: ARW = 
Arbeitsplatzrichtwert. H = hautresorptiv. X = krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B oder krebserzeugende Tätigkeit oder 
Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der Gefahrstoffverordnung - es ist zusätzlich § 10 GefStoffV zu beachten. Y = Ein Risiko der 
Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann 
auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. 
Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-
Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des 
entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.
** = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der 
Überarbeitung.
TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO 
nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = 
Reproduktionstoxisch -  Fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - 
Entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu 
einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

       MAK-Tmw / TRK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / Technische Richtkonzentration - 
Tagesmittelwert, A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, TE = Toxizitäts-äquivalenzfaktoren (TE) nach 
NATO/CCMS 1988.
(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, 
Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion 
in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert 
von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). | 
MAK-Kzw / TRK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert, A = 
alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, Miw = als Mittelwert über den Beurteilungzeitraum, TE = Toxizitäts-
äquivalenzfaktoren (TE) nach NATO/CCMS 1988.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = 
Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | 
MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert | 
BGW = Biologischer Grenzwert.  VGÜ = Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Gesundheitsüberwachung 
am Arbeitsplatz | 
Sonstige Angaben: H = besondere Gefahr der Hautresorption, S = Arbeitsstoff löst in weit überdurchschnittlichem Maß allerg. 
Reaktionen aus, Sa/Sh/Sah =  Gefahr d. Sensibilisierung d. Atemwege/d. Haut/d. Atemw.+Haut, SP = Gefahr d. 
Photosensibilisierung, A1/A2 = Eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe, B = Stoffe mit begründetem Verdacht auf 
krebserzeugendes Potential, C = Krebserzeugende Stoffgruppen und Stoffgemische, F = Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, f = 
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, D = Kann das Kind im Mutterleib schädigen, d = Kann vermutlich das Kind im 
Mutterleib schädigen, L = Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu 
einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

       GW / VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle
(8) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (9) = Respirabele fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 
2004/37/EG). (11) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op 
de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van 
maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (Richtlijn 2004/37/EG).
(8) = Fraction inhalable (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (9) = Fraction alvéolaire (Directive 2017/164/EU, Directive 
2004/37/CE). (11) = Fraction inhalable (Directive 2004/37/CE). (12) = Fraction inhalable. Fraction alvéolaire dans les États membres 
qui mettent en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite 
biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine (Directive 2004/37/CE). | 
GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijdswaarde / Valeur limite d'exposition professionnelle - 
Valeur courte durée
(8) = Inhaleerbare fractie / Fraction inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabele fractie / Fraction alvéolaire 
(2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 
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minuut / Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute (2017/164/EU). | 
GW-M / VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - "Ceiling" / Valeur limite d'exposition professionnelle - "Ceiling" | 
BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique | 
Overige Info. / Autres info.: Bijkomende indeling / Classification additionnelle - A = verstikkend / asphyxiant, C = kankerverwekkend 
en/of mutagen agens / agent cancérigène et/ou mutagène, D = opname van het agens via de huid / la résorption de l'agent via la 
peau.
(13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG), (14) = De stof kan 
sensibilisatie van de huid veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG).
(13) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires (Directive 2004/37/CE), (14) = La 
substance peut provoquer une sensibilisation de la peau (Directive 2004/37/CE).

       MAK / VME = Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert / Valeur (limite) moyenne d'exposition.  e = einatembarer Staub / 
poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires | 
KZGW / VLE = Kurzzeitgrenzwert / Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée.  e = einatembarer Staub / poussières 
inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht 
überschritten werden. | 
BAT / VBT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / Valeurs biologiques tolérables:
Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.
Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeitexposition - nach 
mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.
Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum.
Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après 
plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail. | 
Sonstiges / Divers: H = Hautresorption möglich / résorption via la peau pos.  S = Sensibilisator / sensibilisateur.  B = Biologisches 
Monitoring / Monitoring biologique.  OL = Lärmverstärkende Ototoxizität.  P = provisorisch / valeur provisoire.  C1A,C1B,C2 = 
Cancerogen Kat.1A,1B,2 / cancérigène Cat.1A,1B,2.  M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2 / mutagène Cat.1A,1B,2.  
R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung) / Toxique pour la 
reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement).  SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C / grossesse groupe 
A,B,C.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch Jugendliche ist eingeschränkt oder ganz 
verboten. Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt (Schweiz).
Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch schwangere Frauen und stillende Mütter ist 
eingeschränkt oder ganz verboten (Schweiz).
Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz 
zu tragen.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.
Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische 
und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.
Solche werden beschrieben durch z.B. EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).
EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung 
chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".
TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition".

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Bei Gefahr des Augenkontaktes.
Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:
Bei sachgemäßer Anwendung nicht erforderlich.
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Bei direktem Kontakt mit dem Inhaltsstoff:
Gegebenenfalls
Schutzhandschuhe aus Butyl (EN ISO 374)
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374).
Schutzhandschuhe aus Neoprene® / aus Polychloropren (EN ISO 374).
Mindestschichtstärke in mm:
0,5
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:
480
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.
Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.
Handschutzcreme empfehlenswert.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:
Übliche Arbeitsschutzkleidung

Atemschutz:
Im Normalfall nicht erforderlich.
Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW, Deutschland) bzw. MAK (Schweiz, Österreich).
Filter A P2 (EN 14387), Kennfarbe braun, weiß
Tragezeitbegrenzungen für Atemschutzgeräte beachten.

Thermische Gefahren:
Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.
Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.
Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.
Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation erfolgen.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig 
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz 
überprüft werden.
Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: Hellgelb
Geruch: Charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Entzündbarkeit: Entzündlich
Untere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Obere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Flammpunkt: 28 °C (Unterhält die Verbrennung nicht. )
Zündtemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Zersetzungstemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
pH-Wert: 7
Kinematische Viskosität: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Löslichkeit: Mischbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): Gilt nicht für Gemische.
Dampfdruck: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Dichte und/oder relative Dichte: 0,96 g/ml
Relative Dampfdichte: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Partikeleigenschaften: Gilt nicht für Flüssigkeiten.
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9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff: Produkt ist nicht explosionsgefährlich. Gebrauch: Bildung 

explosionsfähiger Dampf/Luftgemische möglich.
Oxidierende Flüssigkeiten: Nein

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Das Produkt wurde nicht geprüft.

10.2 Chemische Stabilität
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Erhitzung, offene Flammen, Zündquellen

10.5 Unverträgliche Materialien
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.
Kontakt mit starken Säuren meiden.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
DUFTSPRAY CITRUS
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: k.D.v.
Akute Toxizität, dermal: k.D.v.
Akute Toxizität, inhalativ: k.D.v.
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

k.D.v.

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

k.D.v.

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

k.D.v.

Keimzellmutagenität: k.D.v.
Karzinogenität: k.D.v.
Reproduktionstoxizität: k.D.v.
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - einmalige 
Exposition (STOT-SE):

k.D.v.

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

k.D.v.

Aspirationsgefahr: k.D.v.
Symptome: k.D.v.

Ethanol
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 10470 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg     Kaninchen OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Akute Toxizität, inhalativ: LC50 51-124,7 mg/l/4h   Ratte OECD 403 (Acute 

Inhalation Toxicity)
Dämpfe
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Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Nicht reizend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Reizend

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Maus OECD 429 (Skin 
Sensitisation - Local 
Lymph Node Assay)

Nein 
(Hautkontakt)

Keimzellmutagenität: Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ

Keimzellmutagenität:           Maus OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: OECD 475 
(Mammalian Bone 
Marrow Chromosome 
Aberration Test)

Negativ

Aspirationsgefahr:           Mensch Keine Hinweise 
auf eine 
derartige 
Wirkung.

Symptome: Atemnot, 
Benommenheit,
 Bewußtlosigkeit
, 
Blutdruckabfall, 
Erbrechen, 
Husten, 
Kopfschmerzen,
 Rausch, 
Schläfrigkeit, 
Schleimhautreiz
ung, 
Schwindel, 
Übelkeit

Reaktionsmasse aus cis-1-Methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetat und trans-1-Methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetat 
und cis-4-Isopropyl-1-methylcyclohexylacetat und trans-4-Isopropyl-1-methylcyclohexylacetat
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 423 (Acute 

Oral Toxicity - Acute 
Toxic Class Method)

Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 402 (Acute 
Dermal Toxicity)

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

          OECD 439 (In Vitro 
Skin Irritation - 
Reconstructed Human 
Epidermis Test 
Method)

Nicht reizend

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

          Maus OECD 429 (Skin 
Sensitisation - Local 
Lymph Node Assay)

Ja 
(Hautkontakt)

Keimzellmutagenität:           OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

Negativ
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Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), oral:

NOAEL 298,8 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 422 
(Combined Repeated 
Dose Tox. Study with 
the 
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening 
Test)

4-tert-Butylcyclohexylacetat
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 3323 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, dermal: LD50 4680 mg/kg     Kaninchen
Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Maus OECD 429 (Skin 
Sensitisation - Local 
Lymph Node Assay)

Skin Sens. 1B

Linalool
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 2790 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, dermal: LD50 5610 mg/kg     Kaninchen OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Skin Irrit. 2

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Eye Irrit. 2

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Maus OECD 429 (Skin 
Sensitisation - Local 
Lymph Node Assay)

Skin Sens. 1B

Keimzellmutagenität: Maus OECD 474 
(Mammalian 
Erythrocyte 
Micronucleus Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: Säugetier OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

NegativChinese
 hamster

Keimzellmutagenität: Maus OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
DUFTSPRAY CITRUS
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.

Sonstige Angaben: Keine 
sonstigen, 
einschlägigen 
Angaben über 
schädliche 
Wirkungen auf 
die Gesundheit 
vorhanden.
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Ethanol
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Sonstige Angaben: Überhöhter 

Alkoholkonsum 
während der 
Schwangerscha
ft induziert das 
Fötus-
Alkoholsyndrom
 (verringertes 
Geburtsgewicht,
 physische und 
mentale 
Störungen)., Es 
gibt keinen 
Hinweis, daß 
dieses 
Syndrom auch 
durch dermale 
oder inhalative 
Aufnahme 
verursacht 
wird., 
Erfahrungen 
am Menschen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
DUFTSPRAY CITRUS
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: k.D.v.
12.1. Toxizität, 
Daphnien:

k.D.v.

12.1. Toxizität, Algen: k.D.v.
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12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

Das (Die) in 
dieser 
Zubereitung 
enthaltene(n) 
Tensid(e) 
erfüllt(erfüllen) 
die 
Bedingungen 
der 
biologischen 
Abbaubarkeit 
wie sie in der 
Verordnung 
(EG) Nr. 
648/2004 über 
Detergenzien 
festgelegt sind. 
Unterlagen, die 
dies 
bestätigen, 
werden für die 
zuständigen 
Behörden der 
Mitgliedsstaaten
 bereit gehalten 
und nur diesen 
entweder auf 
ihre direkte 
oder auf Bitte 
eines 
Detergentienher
stellers hin zur 
Verfügung 
gestellt.

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

k.D.v.

12.4. Mobilität im 
Boden:

k.D.v.

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

k.D.v.

12.6. 
Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.

12.7. Andere 
schädliche Wirkungen:

Keine Angaben 
über andere 
schädliche 
Wirkungen für 
die Umwelt 
vorhanden.

Sonstige Angaben: DOC-
Eliminierungsgr
ad (organische 
Komplexbildner)
 >= 80%/28d: 
n.a.

Ethanol
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
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12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 13000 mg/l Oncorhynchus 
mykiss

OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

 

12.1. Toxizität, Fische: NOEC/NOEL 120h 250 mg/l Brachydanio rerio OECD 212 
(Fish, Short- 
term Toxicity 
Test on Embryo 
and Sac-fry 
Stages)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 5414 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

NOEC/NOEL 10d 9,6 mg/l Ceriodaphnia 
spec.

Literaturangabe
n

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h 275 mg/l Chlorella vulgaris OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

 

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d 97 % activated sludge OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability -
Co2 Evolution 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar 

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow (-0,35) -
(-0,32) 

Eine 
Bioakkumulatio
n ist nicht zu 
erwarten 
(LogPow < 1). 

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

BCF 0,66 - 
3,2

  

12.4. Mobilität im 
Boden:

H (Henry) 0,00013
8

 

12.4. Mobilität im 
Boden:

Koc 1,0 Hochestimated

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-
Stoff 

Bakterientoxizität: IC50 3h >1000 mg/l activated sludge OECD 209 
(Activated 
Sludge, 
Respiration 
Inhibition Test 
(Carbon and 
Ammonium 
Oxidation))

Analogieschluss

Sonstige Organismen: NOEC/NOEL 280 mg/l Lemna gibba OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

Reaktionsmasse aus cis-1-Methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetat und trans-1-Methyl-1-(4-methylcyclohexyl)ethylacetat 
und cis-4-Isopropyl-1-methylcyclohexylacetat und trans-4-Isopropyl-1-methylcyclohexylacetat
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow 4,36 Hoch

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 2,27 mg/l Brachydanio rerio OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)
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12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d 85 % OECD 301 D 
(Ready 
Biodegradability -
Closed Bottle 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 4,63 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: ErC50 72h 2,726 mg/l Pseudokirchnerie
lla subcapitata

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.1. Toxizität, Algen: EyC50 72h 1,068 mg/l Pseudokirchnerie
lla subcapitata

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

4-tert-Butylcyclohexylacetat
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 8,6 mg/l Cyprinus caprio Regulation (EC) 
440/2008 C.1 
(ACUTE 
TOXICITY FOR 
FISH)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 5,3 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h 22 mg/l Scenedesmus 
subspicatus

Regulation (EC) 
440/2008 C.3 
(FRESHWATER 
ALGAE AND 
CYANOBACTER
IA, GROWTH 
INHIBITION 
TEST)

12.1. Toxizität, Algen: NOEC/NOEL 72h 6,8 mg/l Scenedesmus 
subspicatus

Regulation (EC) 
440/2008 C.3 
(FRESHWATER 
ALGAE AND 
CYANOBACTER
IA, GROWTH 
INHIBITION 
TEST)

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

BOD5/COD 14d 88 % Regulation (EC) 
440/2008 C.4-C 
(DETERMINATI
ON OF �READY� 
BIODEGRADABI
LITY - CO2 
EVOLUTION 
TEST)

Leicht 
biologisch 
abbaubar

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d 75 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability -
Co2 Evolution 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar
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12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

BCF 334,6 Niedrig

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow 4,8 Niedrig

Bakterientoxizität: EC50 3h 302 mg/l activated sludge Regulation (EC) 
440/2008 C.11 
(BIODEGRADAT
ION - 
ACTIVATED 
SLUDGE 
RESPIRATION 
INHIBITION)

Linalool
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Algen: EC10 96h 54,3 mg/l Desmodesmus 

subspicatus
DIN 38412 T.9

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

12.1. Toxizität, Fische: NOEC/NOEL 96h <3,5 mg/l Oncorhynchus 
mykiss

OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 27,8 mg/l Oncorhynchus 
mykiss

OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

  

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 59 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 96h 141,4 mg/l Scenedesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

  

12.1. Toxizität, Algen: EC50 96h 156,7 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

DIN 38412 T.9

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

BOD 28d 64,2 % OECD 301 D 
(Ready 
Biodegradability -
Closed Bottle 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar 

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

 28d 64,2 % OECD 301 C 
(Ready 
Biodegradability -
Modified MITI 
Test (I))

Leicht 
biologisch 
abbaubar

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow 2,84 OECD 107 
(Partition 
Coefficient (n-
octanol/water) - 
Shake Flask 
Method)

Niedrig 25 °C

Bakterientoxizität: EC50 3h >1000 mg/l
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Bakterientoxizität: EC50 3h >100 mg/l activated sludge OECD 209 
(Activated 
Sludge, 
Respiration 
Inhibition Test 
(Carbon and 
Ammonium 
Oxidation))

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
Für den Stoff / Gemisch / Restmengen
Abfallschlüssel-Nr. EG:
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen
auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)
07 07 99 Abfälle a. n. g.
Empfehlung:
Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, 
SR 814.600, Schweiz).
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen  in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

Für verunreinigtes Verpackungsmaterial
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Behälter vollständig entleeren.
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, 
SR 814.600, Schweiz).
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen  in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 1170

Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
UN 1170   ETHANOL, LÖSUNG
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: III
Klassifizierungscode: F1
LQ: 5 L
Beförderungskategorie: 3
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
Tunnelbeschränkungscode: D/E

Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
ETHANOL SOLUTION
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: III
EmS: F-E, S-D
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Meeresschadstoff (Marine Pollutant): n.a.
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Beförderung mit Flugzeugen (IATA)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
Ethanol solution
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: III
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Mit der Beförderung gefährlicher Güter beschäftigte Personen müssen unterwiesen sein.
Vorschriften für die Sicherung sind von allen an der Beförderung beteiligten Personen zu beachten.
Vorkehrungen zur Vermeidung von Schadensfällen sind zu treffen.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Die Fracht erfolgt nicht als Massengut sondern als Stückgut, daher nicht zutreffend.
Mindermengenregelungen werden hier nicht beachtet.
Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.
Sondervorschriften (special provisions) beachten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:
Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Richtlinie 2012/18/EU ("Seveso-III"), Anhang I, Teil 1 - Folgende Kategorien treffen für dieses Produkt zu (u.U. sind weitere zu 
berücksichtigen je nach Lagerung, Handhabung etc.):
Gefahrenkategorien Anmerkungen zu Anhang I Mengenschwelle (in Tonnen) 

für gefährliche Stoffe gemäß 
Artikel 3 Absatz 10 für die 
Anwendung von - 
Anforderungen an Betriebe 
der unteren Klasse

Mengenschwelle (in Tonnen) 
für gefährliche Stoffe gemäß 
Artikel 3 Absatz 10 für die 
Anwendung von - 
Anforderungen an Betriebe 
der oberen Klasse

P5c 5000 50000
Für die Zuordnung der Kategorien und Mengenschwellen sind immer die Anmerkungen zu Anhang I der Richtlinie 2012/18/EU zu 
beachten, insb. die in den Tabellen hier genannten und die Anm. 1 - 6.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 31.2 %

Verordnung (EG) Nr. 648/2004
n.a.

Wassergefährdungsklasse (Deutschland): 1
Flüssigkeit der Klasse B (d.h. Flüssigkeiten, die Wasser in grossen Mengen verunreinigen können) gem. "Klassierung 
wassergefährdender Flüssigkeiten" (Schweiz).

Störfallverordnung beachten.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft:
Kapitel 5.2.1 - Gesamtstaub, einschließlich Feinstaub  (anorgan. 
und org. Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 0,10 -< 0,25 %
Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe  (nicht staubförmige org. 
Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 25,00 -< 50,00 %

GISCODE: --
Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Lagerklasse nach TRGS 510:
3 Entzündbare Flüssigkeiten oder desensibilisierte explosive Flüssigkeiten
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VbF (Österreich): entfällt
VOC-CH: 0,2887 kg/1l
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) beachten (Österreich).
Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies 
in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist,
die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die 
keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten.
Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr. (Schweiz).
Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in 
Kontakt kommen. Steht aufgrund einer Risikobeurteilung fest, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung
für Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann, dürfen sie mit diesem 
Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten (Art. 62 ArGV 1, SR 822.111 (Schweiz)).
MAK/BAT:
Siehe Abschnitt 8.
Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz).
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz).
Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz).
Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitete Abschnitte: 1-16
Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Gefahrgütern erforderlich.
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.
Einweisung/Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der 
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 (CLP)

Verwendete Bewertungsmethode

Flam. Liq. 3, H226 Einstufung aufgrund von Testdaten.

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in 
Abschnitt 2 und 3) dar.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Flam. Liq. � Entzündbare Flüssigkeiten
Eye Irrit. � Augenreizung
Skin Sens. � Sensibilisierung der Haut
Aquatic Chronic � Gewässergefährdend - chronisch
Skin Irrit. � Reizwirkung auf die Haut

Wichtige Literatur und Datenquellen:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.
Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in der gültigen Fassung (ECHA).
Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gültigen Fassung (ECHA).
Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe.
ECHA-homepage - Informationen über Chemikalien.
GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland).
Umweltbundesamt "Rigoletto" Informationsseite Wassergefährdende Stoffe (Deutschland).
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EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der 
jeweils gültigen Fassung.
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte-Listen der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.
Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils 
gültigen Fassung.

Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches 
Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)
alkoholbest. alkoholbeständig
allg. Allgemein
Anm. Anmerkung
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
Art., Art.-Nr. Artikelnummer
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)
ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert der akuten Toxizität)
BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)
Bem. Bemerkung
BG Berufsgenossenschaft
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
BSEF The International Bromine Council
bw body weight (= Körpergewicht)
bzw. beziehungsweise
ca. zirka / circa
CAS Chemical Abstracts Service
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)
CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen)
CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)
DMEL Derived Minimum Effect Level  (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)
DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)
DOC Dissolved organic carbon (= Gelöster organischer Kohlenstoff)
dw dry weight (= Trockengewicht)
EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50) Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (= 
Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x % auf die Reduktion der Biomasse (Algen, Pflanzen))
ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)
ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x 
%)
EG Europäische Gemeinschaft
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EN Europäischen Normen
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ErCx, EµCx, ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Konzentration 
mit einer Wirkung von x % auf die Hemmung der Wachstumsrate (Algen, Pflanzen))
etc., usw. et cetera, und so weiter
EU Europäische Union
EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Fax. Faxnummer
gem. gemäß
ggf. gegebenenfalls
GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)
GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung 
und Kennzeichnung von Chemikalien)
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GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)
GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)
IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)
IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)
inkl. inklusive, einschließlich
IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Union für reine und angewandte Chemie)
k.D.v. keine Daten vorhanden
KFZ, Kfz Kraftfahrzeug
Koc Adsorptionskoeffizient des organischen Kohlenstoffs im Boden
Konz. Konzentration
Kow Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane 
letale Dosis))
LGK Lagerklasse
LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (niedrigste Konzentration/Dosis mit beobachteter Wirkung)
Log Koc Logarithmus des Adsorptionskoeffizienten des organischen Kohlenstoffs im Boden
Log Kow, Log Pow Logarithmus des Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten
LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)
LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)
LVA Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
MARPOL Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum
n.a. nicht anwendbar
n.g. nicht geprüft
n.v. nicht verfügbar
NLP No-longer-Polymer (= Nicht-mehr-Polymer)
NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Konzentration/Dosis ohne beobachtete Wirkung)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung)
org. organisch
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)
PE Polyethylen
PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)
Pt. Punkt
PVC Polyvinylchlorid
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical 
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via 
REACH-IT.
resp. respektive
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)
SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)
Tel. Telefon
TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UEVK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten 
Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)
UV Ultraviolett
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verodnung)
VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)
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WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)
WGK1 schwach wassergefährdend
WGK2 deutlich wassergefährdend
WGK3 stark wassergefährdend
wwt wet weight (= Feuchtmasse)
z. Zt. zur Zeit
z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,
sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Haftung ausgeschlossen.
Ausgestellt von:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: 
+49 5233 94 17 90
© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Eloxa prima
1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Produkt für die professionelle Reinigung und Pflege

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
J O H A N N E S   K I E H L   K GFirmenname:

Straße: Robert-Bosch-Str. 9
Ort: D-85235 Odelzhausen

Telefon: Telefax:+49 8134 9305-0 +49 8134 6466
info@kiehl-group.comE-Mail:
www.kiehl-group.comInternet:
Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: +49/89/19240
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145
   Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, 
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199
  Eesti: Häirekeskuse number: 112 / Mürgistusteabekeskuse number: 16662
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

Auskunftgebender Bereich:

KIEHL Austria GmbH Perfektastr. 57;                   A-1230 Wien         Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L. 5, rue de Londres; F-67670 Mommenheim Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l. Via San Rocco, 101; I-16036 Recco (GE) Tel. +39  / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
KIEHL Hungary Kft. Felsöipari körút 3/ D         HU-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1 /  348-08 41
KIEHL Middle East LLC A8-LIU 48/49 - KIZAD Abu Dhabi, U.A.E. Tel. +971 2 550 33 96

+49/89/19240 (deutsch- und englischsprachig)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Nicht erforderlich.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Keine bekannt.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

nach 648/2004/EG: nichtionische Tenside <5%, aliphatische Kohlenwasserstoffe 15-30%, Wachsöl, Duftstoffe 
(Limonene)

Chemische Charakterisierung
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

20 - < 25 %64742-48-9 Kohlenwasserstoffe, entaromatisiert

265-150-3 01-2119457273-39

Asp. Tox. 1; H304

1 - < 5 %69011-36-5 C13-oxo-Alkoholpolyglykolether 3 EO

931-138-8

Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.
Allgemeine Hinweise

keine Gefahr durch Inhalation
Nach Einatmen

Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.
Nach Augenkontakt

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken . Erbrechen möglichst verhindern.  Falls 
erforderlich einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2)
Geeignete Löschmittel

Wasser
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Informationen verfügbar.

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren
Nicht erforderlich
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Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Nicht eintrocknen lassen.
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum sicheren Umgang

Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen 
zugänglich ist. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Den Behälter fest verschlossen halten. 
Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehälter zurückgeben.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Keine Informationen verfügbar.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nicht erforderlich.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen. Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.
Schutz- und Hygienemaßnahmen

Schutzhandschuhe 
Empfehlung: Nitrilhandschuhe mit einer Schichtdicke von 0,4 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 
8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europanorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit 
von < 15%.

Handschutz

Nicht erforderlich
Körperschutz

Nicht erforderlich

Atemschutz

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
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farblos
flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): nicht anwendbar

Zustandsänderungen

<-8 °CSchmelzpunkt:

>150 °CSiedebeginn und Siedebereich:

nicht anwendbarSublimationstemperatur:

nicht anwendbarErweichungspunkt:

nicht anwendbarPourpoint:

>60 °CFlammpunkt:

Entzündlichkeit
nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

Nicht explosiv
Explosionsgefahren

nicht anwendbarUntere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarObere Explosionsgrenze:

250 °CZündtemperatur:

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

unbestimmtZersetzungstemperatur:

Nicht relevant
Brandfördernde Eigenschaften

Dampfdruck: unbestimmt

Dichte (bei 20 °C): 0,84 g/cm³ K-QP1012E

Wasserlöslichkeit:
  (bei 20 °C)

nicht mischbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
unbestimmt

unbestimmtVerteilungskoeffizient:

Dyn. Viskosität: unbestimmt

Kin. Viskosität:
  (bei 40 °C)

> 20,5 mm²/s

Auslaufzeit: unbestimmt

Dampfdichte: unbestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: unbestimmt

20-30%Lösemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

unbestimmtFestkörpergehalt:
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität

Keine Informationen verfügbar.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Informationen verfügbar.

Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Informationen verfügbar.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.
Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

 Die enthaltenen Tenside entsprechen den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten. 
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1060 mg O2/g.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Behälter gründlich entleeren. Produktreste nicht in größeren Mengen in den Ausguß schütten.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt
ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

070699

Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder 
Entsorgung.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar

nicht anwendbar14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

nicht anwendbar14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht erforderlich

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

nicht anwendbar

Sonstige einschlägige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 29: Kohlenwasserstoffe, entaromatisiert

Zusätzliche Hinweise

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:
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Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) : 1 / 3

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

EROL®

1.1. Produktidentifikator

7J40-00DM-X00G-WTYTUFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

EuPCS: PC-CLN-12.2 Grundreiniger für Oberflächen aus Stein und vergleichbaren Materialien 
Prozesskategorien [PROC]:   8, 10

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KGFirmenname:

Straße: Fraunhofer Str. 17
Ort: D-87700 Memmingen

Telefon: Telefax:+49 (0) 8331 930-6 +49 (0) 8331 930-880
info@buzil.deE-Mail:
info@buzil.deAnsprechpartner:
www.buzil.comInternet:

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1B; H314

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kaliumhydroxid

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Gefahrenhinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise

Druckdatum: 12.07.2022 Revisions-Nr.: 3,2 - Ersetzt die Version: 3,1 D - DE
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Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

10 - < 15 %112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

203-961-6 603-096-00-8 01-2119475104-44

Eye Irrit. 2; H319

1 - < 5 %122-99-6 2-Phenoxyethanol

204-589-7 603-098-00-9 01-2119488943-21

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H302 H318 H335

1 - < 5 %141-43-5 2-Amino-ethanol

205-483-3 603-030-00-8 01-2119486455-28

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H332 H312 H302 H314 
H335

1 - < 5 %15763-76-5 Natriumcumolsulfonat

239-854-6 01-2119489411-37

Eye Irrit. 2; H319

1 - < 5 %1310-58-3 Kaliumhydroxid

215-181-3 019-002-00-8 01-2119487136-33

Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H290 H302 H314

1 - < 5 %7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

230-785-7 01-2119489369-18

Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

112-34-5 203-961-6 10 - < 15 %2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

inhalativ:  LC50 = >20 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = >2000 mg/kg

122-99-6 204-589-7 1 - < 5 %2-Phenoxyethanol

dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  ATE  1394 mg/kg

141-43-5 205-483-3 1 - < 5 %2-Amino-ethanol

inhalativ:  LC50 = 1487 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  
LD50 = 1025 mg/kg; oral:  LD50 = 1089 mg/kg   STOT SE 3; H335: >= 5 - 100

15763-76-5 239-854-6 1 - < 5 %Natriumcumolsulfonat

inhalativ:  LC50 = >20 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  
LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = >7000 mg/kg

1310-58-3 215-181-3 1 - < 5 %Kaliumhydroxid

oral:  LD50 = 273 mg/kg   Skin Corr. 1A; H314: >= 5 - 100    Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - < 5    
Skin Irrit. 2; H315: >= 0,5 - < 2    Eye Irrit. 2; H319: >= 0,5 - < 2

7320-34-5 230-785-7 1 - < 5 %Tetrakaliumdiphosphat

inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 
>2000 mg/kg

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

< 5 % Phosphate, < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.
Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Kein Erbrechen herbeiführen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl
alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid
Löschpulver

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl
Ungeeignete Löschmittel
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Verbrennungsprodukte: 
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

Weitere Angaben

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht mischen mit anderen Chemikalien. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise

8B (Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe)Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

GG 80GISCODE/Produkt-Code:
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

1,5(I)102-(2-Butoxyethoxy)ethanol112-34-5 67

1(I)0,22-Amino-ethanol141-43-5 0,5

1(I)12-Phenoxyethanol122-99-6 5,7

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

15763-76-5 Natriumcumolsulfonat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 7,6 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 53,6 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,8 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 13,2 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 3,8 mg/kg KG/d

PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

15763-76-5 Natriumcumolsulfonat

Mikroorganismen in Kläranlagen 100 mg/l

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)
Augen-/Gesichtsschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN 374, Durchbruchszeit: >10 min.) 
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials >= 0,1 mm
Eine Liste geeigneter Fabrikate mit detaillierten Angaben zur Tragedauer ist auf Anfrage erhältlich.  

Verdünnte Anwendungslösungen <= 1%: 
Auf Schutzhandschuhe kann verzichtet werden, sofern gleichwertige Schutzmaßnahmen unter 
Berücksichtigung einer erhöhten Hautbelastung infolge Feuchtarbeit getroffen werden (z. B. Verwendung 
geeigneter Hautschutzsalben).

Handschutz

Geeignete Arbeitskleidung tragen.
Körperschutz

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. (EN 14387, A1)

Atemschutz
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FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: farblos

Parfüme, DuftstoffeGeruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

ca.  0 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

ca.  100 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 
Siedebereich:

nicht anwendbarFlammpunkt:

Entzündbarkeit
nicht anwendbarFeststoff/Flüssigkeit:

nicht anwendbarGas:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

pH-Wert (bei 20 °C): 13,0 - 14,0

Dynamische Viskosität:
  (bei 25 °C)

< 10 mPa·s (50 1/s)

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
nicht bestimmt

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): 1,07 g/cm³

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Nicht brandfördernd.
Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

nicht bestimmtFestkörpergehalt:

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Exotherme Reaktion mit: Säure

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
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Exotherme Reaktion mit: Säure

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Säure

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEoral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Dampf LC50 >20 mg/l Ratte ATE

122-99-6 2-Phenoxyethanol

ATE  1394 mg/kgoral

KaninchenLD50 >2000 
mg/kg

dermal

141-43-5 2-Amino-ethanol

RatteLD50 1089 
mg/kg

OECD 401oral

KaninchenLD50 1025 
mg/kg

IUCLIDdermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 1487 mg/l Ratte

inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l

15763-76-5 Natriumcumolsulfonat

RatteLD50 >7000 
mg/kg

oral

KaninchenLD50 >2000 
mg/kg

dermal

inhalativ Dampf LC50 >20 mg/l Ratte ATE

inhalativ Staub/Nebel LC50 >5 mg/l Ratte ATE

1310-58-3 Kaliumhydroxid

RatteLD50 273 
mg/kg

RTECSoral

7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

RatteLD50 >2000 
mg/kg

oral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Staub/Nebel LC50 >5 mg/l Ratte ATE
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Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol112-34-5

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 2780 
mg/l

Pimephales promelas 
(Dickkopfelritze)

Akute Algentoxizität ErC50 > 100 
mg/l

Scenedesmus 
subspicatus

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 4950 
mg/l

Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

2-Phenoxyethanol122-99-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 220 - 
460 mg/l

Leuciscus idus 
(Goldorfe)

Akute Algentoxizität 72 hErC50 > 500 
mg/l

Scenedesmus 
subspicatus

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 > 500 
mg/l

Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

2-Amino-ethanol141-43-5

Akute Fischtoxizität 96 h APHA 1971LC50 170 mg/l Carassius auratus 
(Goldfisch)

Akute Algentoxizität 72 h EG 92/69ErC50 22 mg/l Scenedesmus 
subspicatus

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 65 mg/l Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

Fischtoxizität NOEC 1,2 mg/l 30 d Oryzias latipes 
(Reiskärpfling)

Crustaceatoxizität NOEC 0,85 
mg/l

21 d Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

OECD 211

Natriumcumolsulfonat15763-76-5

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 >1000 
mg/l

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 >1000 
mg/l

Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

NOEC 31 mg/l 4 dAlgentoxizität

Kaliumhydroxid1310-58-3

Akute Fischtoxizität 96 h IUCLIDLC50 80 mg/l Gambusia affinis 
(Moskitofisch)

Tetrakaliumdiphosphat7320-34-5

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 >1 mg/l

Akute Algentoxizität ErC50 >1 mg/l

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 >1 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in 
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
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CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol112-34-5

     OECD 301 >60% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

2-Phenoxyethanol122-99-6

     OECD 301 >60% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

2-Amino-ethanol141-43-5

     OECD 302A/ ISO 9887/ EEC 92/69/V, C.12 >90% 21

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Natriumcumolsulfonat15763-76-5

     OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C >60% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

112-34-5 0,562-(2-Butoxyethoxy)ethanol

122-99-6 1,162-Phenoxyethanol

141-43-5 -1,912-Amino-ethanol

15763-76-5 -1,1Natriumcumolsulfonat

7320-34-5 -2Tetrakaliumdiphosphat

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

060204 ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Basen; 
Natrium- und Kaliumhydroxid; gefährlicher Abfall

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102
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Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1814

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 8
Klassifizierungscode: C5
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1
Beförderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 80
Tunnelbeschränkungscode: E

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1814

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

KALIUMHYDROXIDLÖSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 8
Klassifizierungscode: C5
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1814

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8
Marine pollutant: no
Sondervorschriften: 223
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1
EmS: F-A, S-B

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1814

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 8
Sondervorschriften: A3 A803
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L
Passenger LQ: Y841
Freigestellte Menge: E1
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5 L
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IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 55, Eintrag 75

< 30 %Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 
(VOC):

Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]

Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

BewertungEG-Nr. BezeichnungCAS-Nr.

Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)

141-43-5 2-Aminoethanol205-483-3 Sh

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,15.

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Verfahrenskategorien gem. ECHA-Leitlinien zu Informationsanforderungen und Stoffsicherheitsbeurteilung, 
Kapitel R.12:
PROC 1: Verwendung in geschlossenem Verfahren.
PROC 2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
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PROC 4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC 7: Industrielles Sprühen
PROC 8 (Transfer): Verdünnen von Konzentraten, Anwendung von Rohrreinigern, manuelle Dosierung von 
Textilwaschmitteln.
PROC 9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 
PROC 10 (Auftragen durch Rollen oder Streichen): Verarbeitungsverfahren ohne großflächiges Versprühen.
PROC 11 (Nicht-industrielles Sprühen): Verarbeitungsverfahren mit großflächigem Versprühen (z. B. 
Hochdruckverfahren, Schaumkanone).
PROC 13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 
PROC 19 (Handmischen mit engem Kontakt): Händereinigung und –desinfektion.

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP]: 9 (1)

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 
neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

EROLCID®

1.1. Produktidentifikator

XN40-H031-8000-J5JVUFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

EuPCS: PC-CLN-4 Entkalkungsprodukte, PC-CLN-11.2 WC-Reiniger, PC-CLN-12.2 Grundreiniger für 
Oberflächen aus Stein und vergleichbaren Materialien 
Prozesskategorien [PROC]: 8, 10

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KGFirmenname:

Straße: Fraunhofer Str. 17
Ort: D-87700 Memmingen

Telefon: Telefax:+49 (0) 8331 930-6 +49 (0) 8331 930-880
info@buzil.deE-Mail:
info@buzil.deAnsprechpartner:
www.buzil.comInternet:

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1B; H314

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Phosphorsäure

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Gefahrenhinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise
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P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

20 - < 25 %7664-38-2 Phosphorsäure

231-633-2 015-011-00-6 01-2119485924-24

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B; H290 H314

1 - < 5 %26183-52-8 Alkylpolyethoxilat

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

7664-38-2 231-633-2 20 - < 25 %Phosphorsäure

inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 
>2000 mg/kg   Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100    Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25    Eye Irrit. 2; 
H319: >= 10 - < 25

26183-52-8 1 - < 5 %Alkylpolyethoxilat

inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 500 
mg/kg   Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

< 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.
Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Kein Erbrechen herbeiführen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
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5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl
alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid
Löschpulver

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Verbrennungsprodukte: 
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

Weitere Angaben

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht mischen mit anderen Chemikalien. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
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Behälter dicht geschlossen halten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise

8B (Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe)Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

GS 80GISCODE/Produkt-Code:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)Orthophosphorsäure7664-38-2 2 E

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)
Augen-/Gesichtsschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN 374, Durchbruchszeit: >10 min.) 
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials >= 0,1 mm
Eine Liste geeigneter Fabrikate mit detaillierten Angaben zur Tragedauer ist auf Anfrage erhältlich.  

Verdünnte Anwendungslösungen <= 1%: 
Auf Schutzhandschuhe kann verzichtet werden, sofern gleichwertige Schutzmaßnahmen unter 
Berücksichtigung einer erhöhten Hautbelastung infolge Feuchtarbeit getroffen werden (z. B. Verwendung 
geeigneter Hautschutzsalben).

Handschutz

Geeignete Arbeitskleidung tragen.
Körperschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Atemschutz

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: farblos

Parfüme, DuftstoffeGeruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

ca. 0 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

ca. 100 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 
Siedebereich:

nicht anwendbarFlammpunkt:

Entzündbarkeit
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nicht anwendbarFeststoff/Flüssigkeit:

nicht anwendbarGas:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

pH-Wert (bei 20 °C): ca. 0,5

Dynamische Viskosität:
  (bei 25 °C)

<10 mPa·s (50 1/s)

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
nicht bestimmt

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): 1,13 g/cm³

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Nicht brandfördernd.
Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

nicht bestimmtFestkörpergehalt:

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Exotherme Reaktion mit: Alkalien (Laugen)

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Alkalien (Laugen)

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alkalien (Laugen)

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

7664-38-2 Phosphorsäure

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEoral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Staub/Nebel LC50 >5 mg/l Ratte ATE

26183-52-8 Alkylpolyethoxilat

RatteLD50 500 
mg/kg

ATEoral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Staub/Nebel LC50 >5 mg/l Ratte ATE

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Phosphorsäure7664-38-2

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 138 mg/l Gambusia affinis 
(Moskitofisch)

Akute Algentoxizität 72 h OECD 201ErC50 >100 
mg/l

Desmodesmus 
subspicatus

Akute 
Crustaceatoxizität

48 h OECD 202EC50 >100 
mg/l

Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

NOEC 100 mg/l 72 d Desmodesmus 
subspicatus

OECD 201Algentoxizität

Alkylpolyethoxilat26183-52-8

Akute Algentoxizität 72 h OECD 201ErC50 19,6 
mg/l

Akute 
Crustaceatoxizität

48 h OECD 202EC50 15,0 
mg/l

Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in 
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
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CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Alkylpolyethoxilat26183-52-8

     OECD 301 >60% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

060104 ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus Herstellung, 
Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren; Phosphorsäure und phosphorige Säure; 
gefährlicher Abfall

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1805

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 8
Klassifizierungscode: C1
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Beförderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 80
Tunnelbeschränkungscode: E

Binnenschiffstransport (ADN)
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14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1805

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 8
Klassifizierungscode: C1
Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1805

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8
Marine pollutant: no
Sondervorschriften: 223
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
EmS: F-A, S-B

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1805

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 8
Sondervorschriften: A3 A803
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3

< 30 %Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 
(VOC):

Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]

Nationale Vorschriften
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1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,9,15.

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Verfahrenskategorien gem. ECHA-Leitlinien zu Informationsanforderungen und Stoffsicherheitsbeurteilung, 
Kapitel R.12:
PROC 1: Verwendung in geschlossenem Verfahren.
PROC 2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC 4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC 7: Industrielles Sprühen
PROC 8 (Transfer): Verdünnen von Konzentraten, Anwendung von Rohrreinigern, manuelle Dosierung von 
Textilwaschmitteln.
PROC 9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 
PROC 10 (Auftragen durch Rollen oder Streichen): Verarbeitungsverfahren ohne großflächiges Versprühen.
PROC 11 (Nicht-industrielles Sprühen): Verarbeitungsverfahren mit großflächigem Versprühen (z. B. 
Hochdruckverfahren, Schaumkanone).
PROC 13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 
PROC 19 (Handmischen mit engem Kontakt): Händereinigung und –desinfektion.

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP]: 9 (1)

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 
neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben
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(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

GlasQueen
1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Produkt für die professionelle Reinigung und Pflege

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
J O H A N N E S   K I E H L   K GFirmenname:

Straße: Robert-Bosch-Str. 9
Ort: D-85235 Odelzhausen

Telefon: Telefax:+49 8134 9305-0 +49 8134 6466
info@kiehl-group.comE-Mail:
www.kiehl-group.comInternet:
Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: +49/89/19240
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145
   Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, 
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199
  Eesti: Häirekeskuse number: 112 / Mürgistusteabekeskuse number: 16662
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

Auskunftgebender Bereich:

KIEHL Austria GmbH Perfektastr. 57;                   A-1230 Wien         Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L. 5, rue de Londres; F-67670 Mommenheim Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l. Via San Rocco, 101; I-16036 Recco (GE) Tel. +39  / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
KIEHL Hungary Kft. Felsöipari körút 3/ D         HU-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1 /  348-08 41
KIEHL Middle East LLC A8-LIU 48/49 - KIZAD Abu Dhabi, U.A.E. Tel. +971 2 550 33 96

+49/89/19240 (deutsch- und englischsprachig)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Nicht erforderlich

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Keine bekannt.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

nach 648/2004/EG: nichtionische Tenside <5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe
Chemische Charakterisierung
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

5 - < 10 %64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)

200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43

Flam. Liq. 2; H225

1 - < 5 %5131-66-8 3-Butoxy-2-propanol

225-878-4 603-052-00-8 01-2119475527-28

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.
Allgemeine Hinweise

keine Gefahr durch Inhalation
Nach Einatmen

Mit viel Wasser abwaschen.
Nach Hautkontakt

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.
Nach Augenkontakt

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken . Erbrechen möglichst verhindern.  Falls 
erforderlich einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Alle Löschmittel möglich.
Geeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Informationen verfügbar.

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren
Nicht erforderlich.

Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen
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Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Verschüttetes Produkt nie in den Orginalbehälter zwecks Wiederverwertung geben .

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum sicheren Umgang

Bei der Arbeit nicht rauchen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.
Zusammenlagerungshinweise

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. 
Den Behälter fest verschlossen halten. 
Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehälter zurückgeben.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfügbar.

GGL05GISCODE/Produkt-Code:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

4(II)200Ethanol64-17-5 380

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nicht erforderlich.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen. Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.
Schutz- und Hygienemaßnahmen

Nicht erforderlich
Körperschutz

Nicht erforderlich

Atemschutz

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
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blau
flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): ca. 9,5 K-QP1012C

Zustandsänderungen

<0 °CSchmelzpunkt:

>78 °CSiedebeginn und Siedebereich:

nicht anwendbarSublimationstemperatur:

nicht anwendbarErweichungspunkt:

nicht anwendbarPourpoint:

>60 °CFlammpunkt:

Entzündlichkeit
nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

Nicht explosiv
Explosionsgefahren

nicht anwendbarUntere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarObere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarZündtemperatur:

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

unbestimmtZersetzungstemperatur:

Nicht relevant
Brandfördernde Eigenschaften

Dampfdruck: unbestimmt

Dichte (bei 20 °C): 0,98 g/cm³ K-QP1012E

Wasserlöslichkeit:
  (bei 20 °C)

vollkommen mischbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
unbestimmt

unbestimmtVerteilungskoeffizient:

Dyn. Viskosität: unbestimmt

Kin. Viskosität: unbestimmt

Auslaufzeit: unbestimmt

Dampfdichte: unbestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: unbestimmt

9.2. Sonstige Angaben

unbestimmtFestkörpergehalt:
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität

Keine Informationen verfügbar.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Informationen verfügbar.

Nicht Temperaturen über 30 °C aussetzen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Informationen verfügbar.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.
Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Enthält keine Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut 
werden. Die enthaltenen Tenside entsprechen den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004/EG. 
Diese Zubereitung enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet 
wird.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.
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Keine Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Diese Zubereitung enthält keinen Stoff, der als sehr persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB) betrachtet 
wird.

Keine Informationen verfügbar.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Behälter gründlich entleeren. Produktreste nicht in größeren Mengen in den Ausguß schütten.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt
ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

070699

Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben. Gereinigte 
Verpackungsmaterialien den örtlichen Wertstoffkreisläufen zuführen .

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar

nicht anwendbar14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

nicht anwendbar14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht erforderlich

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

nicht anwendbar

Sonstige einschlägige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zusätzliche Hinweise

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Druckdatum: 09.07.2020D - DERevisions-Nr.: 1,01
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Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) : 1

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)

Druckdatum: 09.07.2020D - DERevisions-Nr.: 1,01
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : GREASE speed 
UFI : UJS1-T08C-1004-18EJ 

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B 
 

 H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden. 

 
Sicherheitshinweise 
 

: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Prävention:  
P260 Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ 

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
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Reaktion:  
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 

Erbrechen herbeiführen. 
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem 

Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt 
anrufen. 

Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 

Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Natriumhydroxid  

Zusätzliche Kennzeichnung: 

 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisierung 
 

: Wässrige Tensidlösung. 
 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnummer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Natriummetasilicat, Pentahydrat 10213-79-3 
 
01-2119449811-37 

Met. Corr. 1; H290 
Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 

>= 2 - < 3 

Natriumhydroxid 1310-73-2 
215-185-5 
011-002-00-6 
01-2119457892-27 

Met. Corr. 1; H290 
Skin Corr. 1A; H314 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Skin Corr. 1A; H314 
>= 5 % 
Skin Corr. 1B; H314 
2 - < 5 % 
Skin Irrit. 2; H315 
0,5 - < 2 % 
Eye Irrit. 2; H319 
0,5 - < 2 % 
 

>= 1 - < 2 
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Quartäres 
Kokosalkylmethylaminethoxylatmethyl
chlorid 

863679-20-3 
 
 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 

>= 1 - < 2 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Arzt konsultieren. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Sofort ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte 
Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Kleine Spritzer in die Augen können irreversible Gewebeschäden 
und Blindheit verursachen. 
Unverletztes Auge schützen. 
Während des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter 
ausspülen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : ätzende Wirkungen 
Reizung 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche :  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
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Verbrennungsprodukte 
 

 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 
Personen in Sicherheit bringen. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Mit Säure neutralisieren. 
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Aerosolbildung vermeiden. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
Zum Schutz bei Verschütten, Flasche in der Produktion auf 
Metallschale aufbewahren. 
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen 
behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der 
Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
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waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 
 

:  Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht verschlossen an einem 
trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter 
sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen 
zu verhindern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  8B, Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Küchenhygiene 
Fettlöser und Oberflächenreiniger 
Fettlöser 

 
 
 

  Industriereinigung 
Intensivreiniger, Fett-/Öllöser 

 
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsber
eich 

Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

Natriummetasilicat, 
Pentahydrat 
10213-79-3 

Verbraucher Oral Langzeit - systemische 
Effekte 

0,74 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

6,22 mg/m3 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

1,55 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

1,49 mg/kg 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

0,74 mg/kg 

Natriumhydroxid 
1310-73-2 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte, Langzeit - 
lokale Effekte 

1,5 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Kurzzeit-Exposition, 
Lokale Effekte, 
Systemische Effekte 

3 mg/m3 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte, Langzeit - 
systemische Effekte 

0,6 mg/m3 

 Verbraucher Einatmung Kurzzeit-Exposition, 
Lokale Effekte, 
Systemische Effekte 

1,2 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - lokale 
Effekte, Langzeit - 
systemische Effekte 

25 mg/m3 
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Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Natriummetasilicat, Pentahydrat 
10213-79-3 

Süßwasser   7,5 mg/l 

 Meerwasser 1 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 7,5 mg/l 
 STP 1000 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Dicht schließende Schutzbrille 
 

Handschutz 
 

Material : Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374. 

 
Anmerkungen 

 
: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  
 

Haut- und Körperschutz :  Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der 
gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. 
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung 
waschen. 
 

Atemschutz : Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 
Empfohlener Filtertyp: 
ABEK-P3-Filter 
 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  farblos 

Geruch :  charakteristisch 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 13,0, 100 % 
bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar  

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 
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Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,045 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : löslich 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Alkalireserve : 2,1 g/100g 
 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute orale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 

 

Inhaltsstoffe: 

Natriummetasilicat, Pentahydrat 

10213-79-3: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): 1.152 - 1.349 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 2,06 mg/l  
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg 
 

Natriumhydroxid 

1310-73-2: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 2.000 mg/kg  
 

Quartäres Kokosalkylmethylaminethoxylatmethylchlorid 

863679-20-3: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): > 300 - 2.000 mg/kg  
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Stark ätzend und gewebezerstörend. 
 

Inhaltsstoffe: 

Natriumhydroxid 

1310-73-2: 

Ergebnis : Ätzend 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Kann irreversible Augenschäden verursachen. 
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Inhaltsstoffe: 

Natriumhydroxid 

1310-73-2: 

Ergebnis : Ätzend 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 
 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

Inhaltsstoffe: 

Natriummetasilicat, Pentahydrat 
10213-79-3: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1.700 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Natriumhydroxid 
1310-73-2: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Fisch): 33 - 189 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
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  LC50 (Gambusia affinis (Texaskärpfling)): 125 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Poecilia reticulata (Guppy)): 76 mg/l 
Expositionszeit: 24 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 40,4 mg/l 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 76 mg/l 
Expositionszeit: 24 h 
 

 
 

  EC50 (Ceriodaphnia (Wasserfloh)): 40,4 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Photobacterium phosphoreum): 22 mg/l  
Expositionszeit: 15 min 
 

Quartäres Kokosalkylmethylaminethoxylatmethylchlorid 
863679-20-3: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Fisch): 10 - 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 0,1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Selenastrum capricornutum): 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) 
Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 
Detergentien festgelegt sind. 
 

Inhaltsstoffe: 

Natriumhydroxid 
1310-73-2: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Die Methoden zur Bestimmung der biologischen 
Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen nicht anwendbar. 
 

Quartäres Kokosalkylmethylaminethoxylatmethylchlorid 
863679-20-3: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Biologischer Abbau: > 60 % 
Methode: OECD 301 D 
Anmerkungen: Erwartungsgemäß biologisch abbaubar 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Natriumhydroxid 
1310-73-2: 
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Bioakkumulation 
 

:  Spezies: Fisch 
Anmerkungen: Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log Pow 
<= 4). 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung enthält 
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
sind (vPvB).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Abfälle nicht in den Ausguss schütten. 
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder 
Verpackungsmaterial verunreinigen. 
In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29* 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR : 1760 
IMDG : 1760 
IATA : 1760 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR : ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
  (Natriumhydroxid) 

IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
  (sodium hydroxide) 

IATA : Corrosive liquid, n.o.s.  
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14.3 Transportgefahrenklassen 
ADR : 8  
IMDG : 8  
IATA : 8  

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Klassifizierungscode : C9 
Verpackungsgruppe : II 
Nummer zur Kennzeichnung der 
Gefahr 

: 80 

Gefahrzettel : 8 
Tunnelbeschränkungscode : (E) 
IMDG  
Verpackungsgruppe : II 
Gefahrzettel : 8 
EmS Nummer : F-A, S-B 
IATA  
(Fracht) : Corrosive liquid, n.o.s.  
Verpackungsgruppe : II 
Gefahrzettel : 8 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Umweltgefährdend : nein 

 

IMDG  
Meeresschadstoff : nein 
IATA  
Umweltgefährdend : nein 

 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren 
lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem 
Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und 
Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

 :  Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu 
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Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

:  Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Organische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Nicht anwendbar 
 

 
 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: <5% Kationische Tenside, Nichtionische Tenside 

 
GISBAU GISCODE : GG 70 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H290 : Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. : Akute Toxizität 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Met. Corr. : Korrosiv gegenüber Metallen 
Skin Corr. : Ätzwirkung auf die Haut 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
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reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Skin Corr. 1B H314 Rechenmethode 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 

 

 
 

 
 

 

 

500000000965 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : ACTIV TABS 4 X 56 TABS 
Identifikationsnummer : 40000318 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 
 

 H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Reaktion:  
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN 

Erbrechen herbeiführen. 
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ACTIV TABS 4 X 56 TABS 
WM 0715163 Bestellnummer:  0715163 

Version 2.1  Überarbeitet am 16.11.2020 Druckdatum 16.11.2021  
 

2 / 14 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 

Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Dinatriumcarbonat, 
Verbindung mit 
Hydrogenperoxid(2:3) 

 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-
alkylester, Natriumsalze 

 

Alkohole, C12-18, ethoxyliert  

Zusätzliche Kennzeichnung: 

 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die 
entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB) eingestuft sind. 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 
Gefährliche Inhaltsstoffe  
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
Registrierungsnummer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit 
Hydrogenperoxid(2:3) 

15630-89-4 
239-707-6 
01-2119457268-30 
 

Acute Tox. 4; H302 
Ox. Sol. 3; H272 
Eye Dam. 1; H318 
 
SCL 
> 7,5 - < 25 % 2; H319 
>= 25 % 1; H318 
 

>= 15 - < 20 

Natriumcarbonat 497-19-8 
207-838-8 
01-2119485498-19 
 

Eye Irrit. 2; H319 
 
 

>= 5 - < 10 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-
alkylester, Natriumsalze 

68955-19-1 
273-257-1 
01-2119490225-39 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 
SCL 
>= 20 % 1; H318 
10 - 20 % 2; H319 
 

>= 5 - < 10 
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Alkohole, C12-18, ethoxyliert 68213-23-0 
 
 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 
 

>= 5 - < 10 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

 

 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise :  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Arzt konsultieren. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 
 

Nach Einatmen :  An die frische Luft bringen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt :  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt :  Kleine Spritzer in die Augen können irreversible Gewebeschäden 
und Blindheit verursachen. 
Unverletztes Auge schützen. 
Während des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter 
ausspülen. 
 

Nach Verschlucken :  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
Arzt aufsuchen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : ätzende Wirkungen 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung : Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 
 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel :  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der :  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
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Brandbekämpfung oder in Wasserläufe gelangen lassen.  
 
   Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 

oder in Wasserläufe gelangen lassen.  
 
Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

 
    
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  

 
Weitere Information :  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 

Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes 
Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen 
Vorschriften entsorgt werden.  

 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Staubbildung vermeiden. 
Das Einatmen von Staub vermeiden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 

 

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren :  Mit Säure neutralisieren. 
Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt 
Entsorgung behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang :  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche 
Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Im Anwendungsbereich 
nicht essen, trinken oder rauchen. Spülwasser ist in 
Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen 
Bestimmungen zu entsorgen.  

 
Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

:  Staubbildung vermeiden. Bei Staubbildung für geeignete Entlüftung 
sorgen.  

 
Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
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sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der 
Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen.  

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 

:  Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht verschlossen an einem 
trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter bei 
Raumtemperatur lagern.  

 
Lagerklasse (TRGS 510) :  13, Nicht brennbare Feststoffe  
 
Sonstige Angaben :  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 

Anwendung.  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) :  Reinigungsmittel 
 

 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 
 
 
 
 
DNEL 

Dinatriumcarbonat, 
Verbindung mit 
Hydrogenperoxid(2:3) 
15630-89-4: 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - lokale Effekte 
Wert:  12,8 mg/cm2 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokale Effekte 
Wert:  5 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - lokale Effekte 
Wert:  6,4 mg/cm2 
 

Natriumcarbonat 
497-19-8: 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokale Effekte 
Wert:  10 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - lokale Effekte 
Wert:  10 mg/m3 
 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-
alkylester, Natriumsalze 
68955-19-1: 

: Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  4060 mg/kg Körpergewicht/Tag 
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  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 

Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  285 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  2440 mg/kg Körpergewicht/Tag 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  85 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Verschlucken 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  24 mg/kg Körpergewicht/Tag 
 

 
PNEC 

Dinatriumcarbonat, 
Verbindung mit 
Hydrogenperoxid(2:3) 
15630-89-4: 

: Süßwasser   
Wert:  0,035 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  0,035 mg/l 
 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-
alkylester, Natriumsalze 
68955-19-1: 

: Süßwasser   
Wert:  0,098 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  0,0098 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  3,45 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  0,345 mg/kg 
 

  Boden 
Wert:  0,631 mg/kg 
 

  intermittierende Freisetzung 
Wert:  0,15 mg/l 
 

  STP 
Wert:  6,8 mg/l 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 
Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: 
Dicht schließende Schutzbrille 
 

 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

ACTIV TABS 4 X 56 TABS 
WM 0715163 Bestellnummer:  0715163 

Version 2.1  Überarbeitet am 16.11.2020 Druckdatum 16.11.2021  
 

7 / 14 

Handschutz 

 
Material :  Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 

Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
Anmerkungen :  Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  

 
Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 
 
Atemschutz :  Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 

Empfohlener Filtertyp: 
ABEK-P3-Filter 
 

 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise :  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : fest 

Farbe :  weiß 

Geruch :  angenehm 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 10,5, Konzentration: 10,00 g/l 
bei20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Wasserlöslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Löslichkeit in anderen : Keine Daten verfügbar 
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Lösungsmitteln 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei 
bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen :  Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine 
Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe :  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

Sonstige Angaben  :  Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 
Produkt 

Akute orale Toxizität :  Schätzwert Akuter Toxizität :  > 2.000 mg/kg 
Methode: Rechenmethode 
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Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 
 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Kann irreversible Augenschäden verursachen. 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Keine Daten verfügbar 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Weitere Information : Keine Daten verfügbar 
 

 
Inhaltsstoffe: 
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3) 
15630-89-4: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Oral Ratte:  1.034 mg/kg 

 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Dermal Kaninchen: > 2.000 mg/kg 
Methode: siehe Freitext 
 

 
Natriumcarbonat 
497-19-8: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Ratte:  2.800 mg/kg 

 

   LD50 Oral Ratte:  4.090 mg/kg 
 

Akute inhalative Toxizität :  LC50 Ratte: 2,3 mg/l 
Expositionszeit: 2 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403 
 

   LC50 Maus: 1,2 mg/l 
Expositionszeit: 2 h 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Dermal Kaninchen: > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Spezies: Kaninchen 
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Ergebnis: Keine Hautreizung 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404 
 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Spezies: Kaninchen 
Ergebnis: Augenreizung 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Ergebnis: Kein Hautsensibilisator. 
 

 
Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, Natriumsalze 
68955-19-1: 
Akute orale Toxizität :  LD50 Oral Ratte: > 5.000 mg/kg 

 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Dermal Kaninchen: > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :  Ergebnis: reizend 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404 
 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Ergebnis: Irreversible Schädigung der Augen 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 405 
 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Spezies: Meerschweinchen 
Ergebnis: Kein Hautsensibilisator. 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 406 
 

 
 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

Inhaltsstoffe: 

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3) 
15630-89-4: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 70,7 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  NOEC (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 7,4 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia pulex (Wasserfloh)): 4,9 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren (Chronische 
Toxizität) 
 

: NOEC: 2 mg/l  
Spezies: Daphnia pulex (Wasserfloh) 
 

Natriumcarbonat 
497-19-8: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 300 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
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Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 200 - 227 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 264 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, Natriumsalze 
68955-19-1: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Cyprinus carpio (Karpfen)): > 10 - 100 mg/l 
Methode: ISO 7346/2 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 10 - 100 mg/l 
Methode: EG 84/449 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 10 - 100 mg/l 
Methode: siehe Freitext 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC0 (Pseudomonas putida): > 100 mg/l  
Methode: DIN 38412 
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: > 1 - 10 mg/l  
Spezies: Pimephales promelas (fettköpfige Elritze) 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 
 

Alkohole, C12-18, ethoxyliert 
68213-23-0: 

M-Faktor (Kurzfristig (akut) 
gewässergefährdend) 
 

:  1 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Inhaltsstoffe: 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, Natriumsalze 
68955-19-1: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Schwefelsäure, Mono-C12-18-alkylester, Natriumsalze 
68955-19-1: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Auf Grund des Verteilungskoeffizienten n-
Oktanol/Wasser wird eine Anreicherung im Organismus nicht 
erwartet. 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
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bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Abfälle nicht in den Ausguss schütten. 
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder 
Verpackungsmaterial verunreinigen. 
In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
Kein Gefahrgut 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 

 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

Brandgefahrenklasse 
 

: Nicht anwendbar 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

:  Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: : AnteilKlasse 3: 0,3 %

  
 : Organische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: 15 - <30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Zeolithe, 5 - <15% 
Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Seife, <5% 
Polycarboxylate, Enzyme, optische Aufheller, Duftstoffe, AMYLASE, 
PROTEASE 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
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H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
 
Weitere Information 

Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorherigen Fassung vorgenommen wurden, sind im 
Textkörper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben. 

Einstufungsverfahren:   H318 Rechenmethode 
 

 

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur 
Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit 
dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und 
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird 
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich 
hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen 
werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Kiehl-RapiDes

1.1. Produktidentifikator

MA20-U0DS-6003-PPN5UFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Produkt für die professionelle Desinfektion

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
J O H A N N E S   K I E H L   K GFirmenname:

Straße: Robert-Bosch-Str. 9
Ort: D-85235 Odelzhausen

Telefon: Telefax:+49 8134 9305-0 +49 8134 6466
info@kiehl-group.comE-Mail:
Abteilung LaborAnsprechpartner:
www.kiehl-group.comInternet:
Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: +49/89/19240
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145
   Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, 
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199
  Eesti: Häirekeskuse number: 112 / Mürgistusteabekeskuse number: 16662
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

Auskunftgebender Bereich:

KIEHL Austria GmbH Perfektastr. 57;                   A-1230 Wien         Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L. 5, rue de Londres; F-67670 Mommenheim Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l. Via San Rocco, 101; I-16036 Recco (GE) Tel. +39  / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
KIEHL Hungary Kft. Felsöipari körút 3/ D         HU-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1 /  348-08 41
KIEHL Middle East LLC A8-LIU 48/49 - KIZAD Abu Dhabi, U.A.E. Tel. +971 2 550 33 96

+49/89/19240 (deutsch- und englischsprachig)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Ethyl Alcohol

Signalwort: Achtung

Piktogramme:
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H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Gefahrenhinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen.

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Sicherheitshinweise

Keine bekannt.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

wasserlösliche Lösungsmittel
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

45 - < 50 %64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)

200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43

Flam. Liq. 2; H225

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.
Allgemeine Hinweise

Betroffenen an die frische Luft bringen.
Nach Einatmen

Mit viel Wasser abwaschen.
Nach Hautkontakt

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen 
Facharzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern. 
Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Alle Löschmittel möglich.
Geeignete Löschmittel

Druckdatum: 14.12.2022 D - DERevisions-Nr.: 1,05
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Informationen verfügbar.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Berührung mit den Augen vermeiden.

Allgemeine Hinweise

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Einsatzkräfte

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Für Rückhaltung

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

Für Reinigung

Verschüttetes Produkt nie in den Orginalbehälter zwecks Wiederverwertung geben.

Weitere Angaben

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für angemessene Lüftung sorgen.
Hinweise zum sicheren Umgang

Bei der Arbeit nicht rauchen. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. 
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen. Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich. Bei der Arbeit 
nicht rauchen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem Platz 
lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. 
 In einem ausreichend belüfteten Raum und nicht über 24°C lagern.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. 
Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen lagern. 
(Siehe auch Abschnitt 10)

Zusammenlagerungshinweise

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. 
Den Behälter fest verschlossen halten. 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Druckdatum: 14.12.2022 D - DERevisions-Nr.: 1,05
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Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehälter zurückgeben.

3Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfügbar.

GD0GISCODE/Produkt-Code:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

4(II)200Ethanol64-17-5 380

Bei vorschriftsmäßiger Anwendung wird dieser Grenzwert weit unterschritten. Eine Gesundheitsgefährdung ist 
nicht zu befürchten.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nicht erforderlich.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Nicht erforderlich
Körperschutz

Nicht erforderlich

Atemschutz

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: farblos
alkoholischGeruch:

Prüfnorm

<-40 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:
>78 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:
Entzündbarkeit

nicht anwendbarFeststoff/Flüssigkeit:
nicht anwendbarGas:
nicht anwendbarUntere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarObere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: 24 °C
Zündtemperatur: >200 °C
Zersetzungstemperatur: unbestimmt

pH-Wert (bei 20 °C): ca. 7,0 K-QP1012C

Kinematische Viskosität: unbestimmt

Wasserlöslichkeit:
  (bei 20 °C)

vollkommen mischbar

Druckdatum: 14.12.2022 D - DERevisions-Nr.: 1,05
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unbestimmt

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser:

unbestimmt

Dampfdruck: unbestimmt
Dichte (bei 20 °C): 0,91 g/cm³ K-QP1012E
Relative Dampfdichte: unbestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Nicht explosiv
Explosionsgefahren

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

Nicht relevant
Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: unbestimmt

Festkörpergehalt: unbestimmt
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar
Erweichungspunkt: nicht anwendbar

nicht anwendbarPourpoint:
Dynamische Viskosität: unbestimmt

Auslaufzeit: unbestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität

Keine Informationen verfügbar.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Informationen verfügbar.

Nicht Temperaturen über 30 °C aussetzen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Oxidationsmittel (Peroxide, Salpetersäure)

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.
Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Druckdatum: 14.12.2022 D - DERevisions-Nr.: 1,05
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Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften
Keine Informationen verfügbar.

Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Enthält keine Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut 
werden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Informationen verfügbar.

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): 995 mg O2/g

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Behälter gründlich entleeren. 
Produktreste nicht in größeren Mengen in den Ausguß schütten.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt
ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

070699

Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben. 
Gereinigte Verpackungsmaterialien den örtlichen Wertstoffkreisläufen zuführen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Druckdatum: 14.12.2022 D - DERevisions-Nr.: 1,05
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1170

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: III
Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 144 601
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1
Beförderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 30
Tunnelbeschränkungscode: D/E

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1170

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: 144, 223
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1
EmS: F-E, S-D

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Nicht erforderlich

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40

Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) : 3 / 6 / 7 / 8 / 12

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Flam. Liq. 3; H226 Auf Basis von Prüfdaten

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsname: LOBACARE CareCleaner

· Artikelnummer: 10046-000
· UFI: - 
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Wischpflegemittel

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant:

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56 - 62
71254 Ditzingen
GERMANY
Tel.: +49(0)7156/357-0

· Auskunftgebender Bereich: service@loba.de
· 1.4 Notrufnummer: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

* ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

· 2.2 Kennzeichnungselemente
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfällt
· Gefahrenpiktogramme entfällt
· Signalwort entfällt
· Gefahrenhinweise entfällt
· Zusätzliche Angaben:

EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

· 2.3 Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· 3.2 Gemische
· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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· Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 55965-84-9
Indexnummer: 613-167-00-5
Reg.nr.: 01-2120764691-48

Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.
247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-
239-6] (3:1)

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2,
H330;  Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;

 Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100);  Skin Sens. 1A, H317
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Corr. 1C; H314: C  0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 %  C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C  0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 %  C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C  0,0015 %

0,00025-<0,0015%

* ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
· nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
· nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
· nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· 5.1 Löschmittel
· Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

* ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdünnen.

· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
· Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
· Lagerklasse: 12
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
· GiSCode GU40
· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposit ion/Persönliche
Schutzausrüstungen

· 8.1 Zu überwachende Parameter
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

MAK Langzeitwert: 0,2E mg/m³
vgl.Abschn.Xc

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
· Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
· Atemschutz nicht erforderlich.
· Handschutz

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

· Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß
deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
Empfohlene Materialstärke:   0,4 mm

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Für das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten
(Permeation gemäß EN 374 Teil 3: Level 6) betragen.
Wert für die Permeation: Level 6

(Fortsetzung auf Seite 4)
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· Augen-/Gesichtsschutz Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

* ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aggregatzustand flüssig
· Farbe gemäß Produktbezeichnung
· Geruch: wahrnehmbar
· Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
· Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
· Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 100 °C
· Entzündbarkeit Nicht anwendbar.
· untere: Nicht bestimmt.
· obere: Nicht bestimmt.
· Flammpunkt: Nicht anwendbar
· Zündtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
· Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
· pH-Wert bei 20 °C: 7 
· Viskosität:
· Kinematische Viskosität Nicht bestimmt.
· dynamisch: Nicht bestimmt.
· Löslichkeit
· Wasser: vollständig mischbar
· Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.
· Dampfdruck: Nicht bestimmt.
· Dichte und/oder relative Dichte
· Dichte bei 20 °C: 1,009 g/cm³
· Relative Dichte Nicht bestimmt.
· Dampfdichte Nicht bestimmt.

· 9.2 Sonstige Angaben
· Aussehen:
· Form: flüssig
· Wic h t ig e  Anga b e n zum  G e sund h e i t s -  und

Umweltschutz sowie zur Sicherheit
· Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
· Festkörpergehalt: 9,8 %
· Zustandsänderung
· Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

· Angaben über physikalische Gefahrenklassen
· Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfällt
· Entzündbare Gase entfällt
· Aerosole entfällt
· Oxidierende Gase entfällt
· Gase unter Druck entfällt
· Entzündbare Flüssigkeiten entfällt
· Entzündbare Feststoffe entfällt
· Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfällt
· Pyrophore Flüssigkeiten entfällt
· Pyrophore Feststoffe entfällt

(Fortsetzung auf Seite 5)
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· Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische entfällt
· Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entzündbare Gase entwickeln entfällt
· Oxidierende Flüssigkeiten entfällt
· Oxidierende Feststoffe entfällt
· Organische Peroxide entfällt
· Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische entfällt
· Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfällt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

· 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.2 Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

· 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
· Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

Oral LD50 457 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 660 mg/kg (Ratte)
Inhalativ LC50/4 h 0,33 mg/l (Ratte)

LC50/96 h 0,188 mg/L (Fisch)
· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Schwere Augenschädigung/-reizung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Keimzellmutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
· Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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· 11.2 Angaben über sonstige Gefahren
· Endokrinschädliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· 12.1 Toxizität
· Aquatische Toxizität:

55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

EC50/48 h 0,1 mg/L (daphnia)
EC50/72 h 0,027 mg/L (Algen)
NOEC 0,0012 mg/L (Algen)

0,004 mg/L (daphnia)
0,098 mg/L (Fisch)

· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.
· 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.
· 12.7 Andere schädliche Wirkungen
· Weitere ökologische Hinweise:
· Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
· Europäischer Abfallkatalog
20 00 00 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND

INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 01 00 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

 DE 
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* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

· 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

· 14.3 Transportgefahrenklassen

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasse entfällt

· 14.4 Verpackungsgruppe
· ADR, IMDG, IATA entfällt

· 14.5 Umweltgefahren:
· Marine pollutant: Nein

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Nicht anwendbar.

· 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

· UN "Model Regulation": entfällt

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff
oder das Gemisch

· Richtlinie 2012/18/EU
· Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und

Elektronikgeräten – Anhang II
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· Nationale Vorschriften:

· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Geänderte Kapitel sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet

· Relevante Sätze
H301 Giftig bei Verschlucken.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

· Datenblatt ausstellender Bereich: Produktmanagement
· Datum der Vorgängerversion: 16.02.2021
· Versionsnummer der Vorgängerversion: 11
· Abkürzungen und Akronyme:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akute Toxizität - oral – Kategorie 3
Acute Tox. 2: Akute Toxizität - dermal – Kategorie 2
Skin Corr. 1C: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1C
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1A
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1

· * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
 DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

MARADIN
1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

EuPCS: PC-CLN-13.1 Fußbodenreiniger 
Prozesskategorien [PROC]: 8, 10

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KGFirmenname:

Straße: Fraunhofer Str. 17
Ort: D-87700 Memmingen

Telefon: Telefax:+49 (0) 8331 930-6 +49 (0) 8331 930-880
info@buzil.deE-Mail:
info@buzil.deAnsprechpartner:
www.buzil.comInternet:

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.

Das Produkt ist nicht selbstunterhaltend weiterbrennbar. Trotz eines Flammpunktes < 60 °C entfällt daher eine 
Klassifizierung als entzündlich.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

5 - < 10 %64-17-5 Ethanol

200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

5 - < 10 %7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

230-785-7 01-2119489369-18

Eye Irrit. 2; H319

5 - < 10 %26183-52-8 Alkylpolyethoxilat

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

5 - < 10 %68411-30-3 Natriumdodecylbenzolsulfonat

270-115-0 01-2119489428-22

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilBezeichnungCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

64-17-5 200-578-6 5 - < 10 %Ethanol

inhalativ:  LC50 = >20 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = >2000 mg/kg   
Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100

7320-34-5 230-785-7 5 - < 10 %Tetrakaliumdiphosphat

inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 
>2000 mg/kg

26183-52-8 5 - < 10 %Alkylpolyethoxilat

inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 500 
mg/kg   Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100

68411-30-3 270-115-0 5 - < 10 %Natriumdodecylbenzolsulfonat

inhalativ:  LC50 = >5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 500 
mg/kg

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

5 % - < 15 % Seife, 5 % - < 15 % Phosphate, 5 % - < 15 % nichtionische Tenside, 5 % - < 15 % anionische 
Tenside, Duftstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.
Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife . 
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen .

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
KEIN Erbrechen herbeiführen.

Nach Verschlucken
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4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl
alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid
Löschpulver

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefährliche Verbrennungsprodukte: 
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln .

Weitere Angaben

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Nicht mischen mit anderen Chemikalien. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum sicheren Umgang
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Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 
sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

GU 80GISCODE/Produkt-Code:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

4(II)200Ethanol64-17-5 380

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)
Augen-/Gesichtsschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN 374, Durchbruchszeit: >10 min.) 
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials >= 0,1 mm
Eine Liste geeigneter Fabrikate mit detaillierten Angaben zur Tragedauer ist auf Anfrage erhältlich .  

Verdünnte Anwendungslösungen <= 1%: 
Auf Schutzhandschuhe kann verzichtet werden, sofern gleichwertige Schutzmaßnahmen unter 
Berücksichtigung einer erhöhten Hautbelastung infolge Feuchtarbeit getroffen werden (z. B. Verwendung 
geeigneter Hautschutzsalben).

Handschutz

Geeignete Arbeitskleidung tragen.
Körperschutz

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. (EN 14387, A1)

Atemschutz

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: grün

Parfüme, DuftstoffeGeruch:
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Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 9,5 - 10,5

Zustandsänderungen

-3 °CSchmelzpunkt:

>85 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 
Siedebereich:

39 °CFlammpunkt:

Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung

Entzündbarkeit
nicht anwendbarFeststoff/Flüssigkeit:

nicht anwendbarGas:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

Nicht brandfördernd.
Brandfördernde Eigenschaften

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 25 °C): 1,06 g/cm³

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
nicht bestimmt

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser:

Dyn. Viskosität:
  (bei 25 °C)

<90 mPa·s (50 1/s)

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

nicht bestimmtFestkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unverträgliche Materialien
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Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

64-17-5 Ethanol

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEoral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Dampf LC50 >20 mg/l Ratte ATE

7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

RatteLD50 >2000 
mg/kg

oral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Aerosol LC50 >5 mg/l Ratte ATE

26183-52-8 Alkylpolyethoxilat

RatteLD50 500 
mg/kg

ATEoral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Aerosol LC50 >5 mg/l Ratte ATE

68411-30-3 Natriumdodecylbenzolsulfonat

RatteLD50 500 
mg/kg

ATEoral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

ATEdermal

inhalativ Aerosol LC50 >5 mg/l Ratte ATE

Verursacht schwere Augenreizung.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizität

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Ethanol64-17-5

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 >1000 
mg/l

Akute Algentoxizität ErC50 >100 
mg/l

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 >1000 
mg/l

Tetrakaliumdiphosphat7320-34-5

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 >1 mg/l

Akute Algentoxizität ErC50 >1 mg/l

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 >1 mg/l

Alkylpolyethoxilat26183-52-8

Akute Algentoxizität 72 h OECD 201ErC50 19,6 
mg/l

Akute 
Crustaceatoxizität

48 h OECD 202EC50 15,0 
mg/l

Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

Natriumdodecylbenzolsulfonat68411-30-3

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 >1 mg/l

Akute Algentoxizität ErC50 >1 mg/l

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 >1 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in 
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Ethanol64-17-5

     OECD 301 >60% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Alkylpolyethoxilat26183-52-8

     OECD 301 >60% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Natriumdodecylbenzolsulfonat68411-30-3

     OECD 301 >60% 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

7320-34-5 -2Tetrakaliumdiphosphat

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070601 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; wässrige 
Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen; gefährlicher Abfall

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3

<30%Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 
(VOC):

Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien
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Nationale Vorschriften

2 - deutlich wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 
1,2,3,4,7,8,9,10,13,14,16.

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Verfahrenskategorien gem. ECHA-Leitlinien zu Informationsanforderungen und Stoffsicherheitsbeurteilung , 
Kapitel R.12:
PROC 1: Verwendung in geschlossenem Verfahren.
PROC 2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit 
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen 
PROC 4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition 
PROC 7: Industrielles Sprühen
PROC 8 (Transfer): Verdünnen von Konzentraten, Anwendung von Rohrreinigern, manuelle Dosierung von 
Textilwaschmitteln.
PROC 9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich 
Wägung) 
PROC 10 (Auftragen durch Rollen oder Streichen): Verarbeitungsverfahren ohne großflächiges Versprühen.
PROC 11 (Nicht-industrielles Sprühen): Verarbeitungsverfahren mit großflächigem Versprühen (z. B. 
Hochdruckverfahren, Schaumkanone).
PROC 13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen 
PROC 19 (Handmischen mit engem Kontakt): Händereinigung und –desinfektion

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP]: 9 (1)

Die Bewertung der haut- und augenreizenden und -ätzenden Wirkung erfolgte in Abweichung von VO (EG) Nr. 
1272/2008, Anh. I Teil 2 und 3 durch in-vitro-Prüfung am Produkt und/oder den Grundsätzen von Anh. I, Teil 
1.1.0. 

Weitere Angaben
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 
neue Material übertragen werden.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

MILIZID

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Reiniger
Nur für die industrielle und gewerbliche Verwendung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstr. 19
80807 München
Tel.: 089/350608-0
Fax: 089/350608-47
Email: info@dr-schnell.com

DR.SCHNELL AG
Wülflingerstrasse 271
8408 Winterthur
Tel.: +41 44 651 10 43
Email: info@dr-schnell.ch

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person:  info@chemical-check.de,  k.schnurbusch@chemical-check.de  -  bitte NICHT zur 
Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Wien. NOTRUF Tel.:  01 406 43 43   (von außerhalb Österreichs 
Tel.: +43 1 406 43 43)

Antigifcentrum/Centre Antipoisons (Belgien), ein Arzt wird Ihren Anruf entgegennehmen, 7 Tage die Woche, 24 h je Tag. In Belgien 
rufen Sie gebührenfrei an: +32 70 245245

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich. Nationale 24h-Notfallnummer:  145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

Notrufnummer der Gesellschaft:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (DR.SCHNELL)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
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2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis
Eye Irrit. 2 H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Irrit. 2 H315-Verursacht Hautreizungen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Achtung

H319-Verursacht schwere Augenreizung.  H315-Verursacht Hautreizungen.

P280-Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3 Sonstige Gefahren
Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
n.a.
3.2 Gemische
Sulfamidsäure
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119846728-23-XXXX
Index 016-026-00-0
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 226-218-8
CAS 5329-14-6
% Bereich 10-<20 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Isotridecanol, ethoxyliert
Registrierungsnr. (REACH) ---
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 931-138-8
CAS 69011-36-5
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% Bereich 1-<3 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE Eye Dam. 1, H318: >10 %

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.
Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!
Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, 
wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Ersthelfer auf Selbstschutz achten!
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

Einatmen
Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Hautkontakt
Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), 
Arzt konsultieren.

Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen.
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

Verschlucken
Mund gründlich mit Wasser spülen.
Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter 
Abschnitt 4.1.
In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.
Augen, gerötet
Tränen der Augen
Hautrötung
Dermatitis (Hautentzündung)

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Auf Umgebungsbrand abstimmen.
Wassersprühstrahl/Schaum/CO2/Trockenlöschmittel

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall können sich bilden:
Ammoniak
Kohlenoxide
Stickoxide
Schwefeloxide
Wasserstoffgas
Nitrose Gase
Giftige Gase

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
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Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.
Je nach Brandgröße
Ggf. Vollschutz.
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren
6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal
Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus 
Abschnitt 8 tragen.
Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen.
Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden.
Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.
Ungeschützte Personen fernhalten.
Für ausreichende Belüftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Ggf. Rutschgefahr beachten.

6.1.2 Einsatzkräfte
Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 
entsorgen.
Neutralisieren möglich (nur vom Fachmann).
Restmenge mit viel Wasser spülen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen
Für gute Raumlüftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.
Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.
Nicht zusammen mit Alkalien lagern.
Keine säureunbeständigen Materialien verwenden.
Bei Raumtemperatur lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
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Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Sulfamidsäure
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,3 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,03 mg/l
 Umwelt - Wasser, 

sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 0,3 mg/l

 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 200 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 0,3 mg/kg dw

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,03 mg/kg dw

 Umwelt - Boden  PNEC 3 mg/kg dw
Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 1,06 mg/kg 

bw/day
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 1,85 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 7,5 mg/m3

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz 
zu tragen.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374).
Gegebenenfalls
Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk (EN ISO 374).
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374).
Mindestschichtstärke in mm:
0,5
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:
480
Handschutzcreme empfehlenswert.
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Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.
Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung).

Atemschutz:
Im Normalfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren:
Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.
Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.
Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.
Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation erfolgen.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig 
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz 
überprüft werden.
Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: Grün
Geruch: Charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Entzündbarkeit: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Untere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Obere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Flammpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Zündtemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Zersetzungstemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
pH-Wert: 0,5 (100 %)
Kinematische Viskosität: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Löslichkeit: Mischbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): Gilt nicht für Gemische.
Dampfdruck: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Dichte und/oder relative Dichte: 1,07 g/ml (20°C)
Relative Dampfdichte: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Partikeleigenschaften: Gilt nicht für Flüssigkeiten.

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff: Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Oxidierende Flüssigkeiten: Nein

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Das Produkt wurde nicht geprüft.

10.2 Chemische Stabilität
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
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Kontakt mit starken Alkalien meiden (Reaktionswärmeentwicklung möglich).
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt

10.5 Unverträgliche Materialien
Kontakt mit starken Alkalien meiden.
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln meiden.
Kontakt mit säureunbeständigen Materialien meiden.
Nitrite

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Siehe auch Unterabschnitt 10.1 bis 10.5.
Siehe auch Abschnitt 5.2.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
MILIZID
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: k.D.v.
Akute Toxizität, dermal: k.D.v.
Akute Toxizität, inhalativ: k.D.v.
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

k.D.v.

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

k.D.v.

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

k.D.v.

Keimzellmutagenität: k.D.v.
Karzinogenität: k.D.v.
Reproduktionstoxizität: k.D.v.
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - einmalige 
Exposition (STOT-SE):

k.D.v.

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

k.D.v.

Aspirationsgefahr: k.D.v.
Symptome: k.D.v.

Sulfamidsäure
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Reizend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Reizend(IUCLI
D)

Keimzellmutagenität: Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ(IUCLID
)

Keimzellmutagenität: Maus OECD 474 
(Mammalian 
Erythrocyte 
Micronucleus Test)

Negativ
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Keimzellmutagenität: OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ

Reproduktionstoxizität 
(Entwicklungsschädigung):

NOAEL 200 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 414 (Prenatal 
Developmental 
Toxicity Study)

Negativ

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

NOAEL 1000 mg/kg Ratte (oral, 90 h)

Symptome: Atemnot, 
Husten, 
Schleimhautreiz
ung

Isotridecanol, ethoxyliert
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 >300-2000 mg/kg Ratte Literaturangabe

n
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg Ratte Literaturangabe

n
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen Nicht reizend, 
Literaturangabe
n

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen Eye Dam. 
1>10% solution

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Meerschwein
chen

Negativ, 
Literaturangabe
n

Keimzellmutagenität: OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ, 
Literaturangabe
n

Reproduktionstoxizität: NOAEL >250 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 416 (Two-
generation 
Reproduction Toxicity 
Study)

Literaturangabe
n

Aspirationsgefahr: Nein
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), oral:

NOAEL 50 mg/kg 
bw/d

Ratte Zielorgan(e): 
Herz, 
Zielorgan(e): 
Leber, 
Zielorgan(e): 
Nieren, 
Literaturangabe
n

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
MILIZID
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.

Sonstige Angaben: Keine 
sonstigen, 
einschlägigen 
Angaben über 
schädliche 
Wirkungen auf 
die Gesundheit 
vorhanden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
MILIZID
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: k.D.v.
12.1. Toxizität, 
Daphnien:

k.D.v.

12.1. Toxizität, Algen: k.D.v.
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

Das (Die) in 
dieser 
Zubereitung 
enthaltene(n) 
Tensid(e) 
erfüllt(erfüllen) 
die 
Bedingungen 
der 
biologischen 
Abbaubarkeit 
wie sie in der 
Verordnung 
(EG) Nr. 
648/2004 über 
Detergenzien 
festgelegt sind. 
Unterlagen, die 
dies 
bestätigen, 
werden für die 
zuständigen 
Behörden der 
Mitgliedsstaaten
 bereit gehalten 
und nur diesen 
entweder auf 
ihre direkte 
oder auf Bitte 
eines 
Detergentienher
stellers hin zur 
Verfügung 
gestellt.

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

k.D.v.

12.4. Mobilität im 
Boden:

k.D.v.

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

k.D.v.

12.6. 
Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.

12.7. Andere 
schädliche Wirkungen:

Keine Angaben 
über andere 
schädliche 
Wirkungen für 
die Umwelt 
vorhanden.
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Sonstige Angaben: DOC-
Eliminierungsgr
ad (organische 
Komplexbildner)
 >= 80%/28d: 
n.a.

Sulfamidsäure
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Bakterientoxizität: EC50 3h >200 mg/l activated sludge OECD 209 

(Activated 
Sludge, 
Respiration 
Inhibition Test 
(Carbon and 
Ammonium 
Oxidation))

12.1. Toxizität, Algen: ErC50 72h 48 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

NOEC/NOEL 21d 19 mg/l Daphnia magna OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction 
Test)

12.1. Toxizität, Fische: NOEC/NOEL 34d >=60 mg/l Brachydanio rerio OECD 210 
(Fish, Early-Life 
Stage Toxicity 
Test)

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 70,3 mg/l Pimephales 
promelas

OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 71,6 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: IC50 72h >29 mg/l Chlorella vulgaris   
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

Nicht 
biologisch 
abbaubar, 
Nicht 
zutreffend für 
anorganische 
Substanzen.

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow -4,34

Wasserlöslichkeit: 213 g/l 20°C

Isotridecanol, ethoxyliert
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 10-100 mg/l Brachydanio rerio OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 1 - 10 mg/l Cyprinus caprio OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

Literaturangabe
n
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12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h >1-10 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

Literaturangabe
n

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC10 21d 2,6 mg/l OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h >10-
100

mg/l Scenedesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h >1-10 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

Literaturangabe
n

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d >70 % OECD 301 A 
(Ready 
Biodegradability -
DOC Die-Away 
Test)

Literaturangabe
n

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d >60 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability -
Co2 Evolution 
Test)

Literaturangabe
n

12.4. Mobilität im 
Boden:

Koc >5000 Adsorption im 
Boden.

12.4. Mobilität im 
Boden:

Kow >5000 Adsorption im 
Boden.

Bakterientoxizität: EC50 140 mg/l activated sludge
Bakterientoxizität: EC50 >10000 mg/l Pseudomonas 

putida
ISO 10712

Sonstige Organismen: NOEC/NOEL  10 mg/kg OECD 208 
(Terrestrial 
Plants, Growth 
Test)

Ringelwurmtoxizität: LC50 14d >1000 mg/kg Eisenia foetida OECD 207 
(Earthworm, 
Acute Toxicity 
Tests)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
Für den Stoff / Gemisch / Restmengen
Abfallschlüssel-Nr. EG:
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen
auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)
20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
Empfehlung:
Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, 
SR 814.600, Schweiz).
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen  in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).
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Für verunreinigtes Verpackungsmaterial
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Behälter vollständig entleeren.
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, 
SR 814.600, Schweiz).
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen  in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: n.a.

Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Klassifizierungscode: n.a.
LQ: n.a.
Beförderungskategorie:
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
Tunnelbeschränkungscode:

Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Meeresschadstoff (Marine Pollutant): n.a.
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Beförderung mit Flugzeugen (IATA)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Kein Gefahrgut nach oben aufgeführten Verordnungen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:
Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 0,37 %

Verordnung (EG) Nr. 648/2004
unter 5 %
nichtionische Tenside

Duftstoffe

Wassergefährdungsklasse (Deutschland): 1

GISCODE: GS35
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Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Lagerklasse nach TRGS 510:
12 Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind

VOC-CH 0g/1l
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) beachten (Österreich).
MAK/BAT:
Siehe Abschnitt 8.
Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz).
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz).
Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz).
Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitete Abschnitte: 1-16
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.
Einweisung/Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der 
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 (CLP)

Verwendete Bewertungsmethode

Eye Irrit. 2, H319 Einstufung aufgrund von toxikologischen 
Untersuchungen.

Skin Irrit. 2, H315 Einstufung gemäß Berechnungsverfahren.

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in 
Abschnitt 2 und 3) dar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Eye Irrit. � Augenreizung
Skin Irrit. � Reizwirkung auf die Haut
Aquatic Chronic � Gewässergefährdend - chronisch
Acute Tox. � Akute Toxizität - oral
Eye Dam. � Schwere Augenschädigung

Wichtige Literatur und Datenquellen:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.
Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in der gültigen Fassung (ECHA).
Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gültigen Fassung (ECHA).
Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe.
ECHA-homepage - Informationen über Chemikalien.
GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland).
Umweltbundesamt "Rigoletto" Informationsseite Wassergefährdende Stoffe (Deutschland).
EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der 
jeweils gültigen Fassung.
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte-Listen der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.
Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils 
gültigen Fassung.
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Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches 
Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)
alkoholbest. alkoholbeständig
allg. Allgemein
Anm. Anmerkung
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
Art., Art.-Nr. Artikelnummer
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)
ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert der akuten Toxizität)
BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)
Bem. Bemerkung
BG Berufsgenossenschaft
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
BSEF The International Bromine Council
bw body weight (= Körpergewicht)
bzw. beziehungsweise
ca. zirka / circa
CAS Chemical Abstracts Service
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)
CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen)
CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)
DMEL Derived Minimum Effect Level  (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)
DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)
DOC Dissolved organic carbon (= Gelöster organischer Kohlenstoff)
dw dry weight (= Trockengewicht)
EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50) Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (= 
Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x % auf die Reduktion der Biomasse (Algen, Pflanzen))
ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)
ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x 
%)
EG Europäische Gemeinschaft
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EN Europäischen Normen
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ErCx, EµCx, ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Konzentration 
mit einer Wirkung von x % auf die Hemmung der Wachstumsrate (Algen, Pflanzen))
etc., usw. et cetera, und so weiter
EU Europäische Union
EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Fax. Faxnummer
gem. gemäß
ggf. gegebenenfalls
GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)
GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung 
und Kennzeichnung von Chemikalien)
GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)
GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)
IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)
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IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)
inkl. inklusive, einschließlich
IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Union für reine und angewandte Chemie)
k.D.v. keine Daten vorhanden
KFZ, Kfz Kraftfahrzeug
Koc Adsorptionskoeffizient des organischen Kohlenstoffs im Boden
Konz. Konzentration
Kow Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane 
letale Dosis))
LGK Lagerklasse
LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (niedrigste Konzentration/Dosis mit beobachteter Wirkung)
Log Koc Logarithmus des Adsorptionskoeffizienten des organischen Kohlenstoffs im Boden
Log Kow, Log Pow Logarithmus des Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten
LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)
LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)
LVA Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
MARPOL Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum
n.a. nicht anwendbar
n.g. nicht geprüft
n.v. nicht verfügbar
NIOSHNational Institute for Occupational Safety and Health (= Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit (USA))
NLP No-longer-Polymer (= Nicht-mehr-Polymer)
NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Konzentration/Dosis ohne beobachtete Wirkung)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung)
org. organisch
OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Arbeitssicherheit-und Gesundheitsbehörde (USA))
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)
PE Polyethylen
PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)
Pt. Punkt
PVC Polyvinylchlorid
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical 
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via 
REACH-IT.
resp. respektive
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)
SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)
Tel. Telefon
TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UEVK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten 
Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)
UV Ultraviolett
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verodnung)
VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)
WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)
WGK1 schwach wassergefährdend
WGK2 deutlich wassergefährdend
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WGK3 stark wassergefährdend
wwt wet weight (= Feuchtmasse)
z. Zt. zur Zeit
z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,
sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Haftung ausgeschlossen.
Ausgestellt von:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: 
+49 5233 94 17 90
© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

MILIZID CITRO

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Sanitärreiniger
Nur für die industrielle und gewerbliche Verwendung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstr. 19
80807 München
Tel.: 089/350608-0
Fax: 089/350608-47
Email: info@dr-schnell.com

DR.SCHNELL AG
Wülflingerstrasse 271
8408 Winterthur
Tel.: +41 44 651 10 43
Email: info@dr-schnell.ch

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person:  info@chemical-check.de,  k.schnurbusch@chemical-check.de  -  bitte NICHT zur 
Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Wien. NOTRUF Tel.:  01 406 43 43   (von außerhalb Österreichs 
Tel.: +43 1 406 43 43)

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich. Nationale 24h-Notfallnummer:  145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

Notrufnummer der Gesellschaft:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (DR.SCHNELL)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
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Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis
Eye Irrit. 2 H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Irrit. 2 H315-Verursacht Hautreizungen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Achtung

H319-Verursacht schwere Augenreizung.  H315-Verursacht Hautreizungen.

P280-Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3 Sonstige Gefahren
Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
n.a.
3.2 Gemische
Sulfamidsäure
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119846728-23-XXXX
Index 016-026-00-0
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 226-218-8
CAS 5329-14-6
% Bereich 10-20 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Isotridecanol, ethoxyliert
Registrierungsnr. (REACH) ---
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 931-138-8
CAS 69011-36-5
% Bereich 1-2,5 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
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Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE Eye Dam. 1, H318: >10 %

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.
Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!
Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, 
wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Ersthelfer auf Selbstschutz achten!
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

Einatmen
Person aus Gefahrenbereich entfernen.
Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Hautkontakt
Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), 
Arzt konsultieren.

Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen.
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

Verschlucken
Mund gründlich mit Wasser spülen.
Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter 
Abschnitt 4.1.
In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.
Augen, gerötet
Tränen der Augen
Hautrötung
Dermatitis (Hautentzündung)

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Auf Umgebungsbrand abstimmen.
Wassersprühstrahl/Schaum/CO2/Trockenlöschmittel

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall können sich bilden:
Kohlenoxide
Schwefeloxide
Stickoxide
Giftige Gase

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.
Je nach Brandgröße
Ggf. Vollschutz.
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren
6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal
Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus 
Abschnitt 8 tragen.
Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen.
Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden.
Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.
Ungeschützte Personen fernhalten.
Für ausreichende Belüftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Ggf. Rutschgefahr beachten.

6.1.2 Einsatzkräfte
Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 
entsorgen.
Aufgenommenes Gut in verschließbaren Behälter füllen.
Neutralisieren möglich (nur vom Fachmann).
Verdünnung mit Wasser möglich.
Restmenge mit viel Wasser spülen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen
Für gute Raumlüftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.
Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.
Nicht zusammen mit Alkalien lagern.
Keine säureunbeständigen Materialien verwenden.
Bei Raumtemperatur lagern.
Trocken lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
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Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Sulfamidsäure
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,3 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,03 mg/l
 Umwelt - Wasser, 

sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 0,3 mg/l

 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 200 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 0,3 mg/kg dw

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,03 mg/kg dw

 Umwelt - Boden  PNEC 3 mg/kg dw
Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 1,06 mg/kg 

bw/day
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 1,85 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 7,5 mg/m3

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz 
zu tragen.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:
Schutzhandschuhe, säurebeständig, benutzen (EN ISO 374).
Gegebenenfalls
Schutzhandschuhe aus Butyl (EN ISO 374)
Schutzhandschuhe aus Neoprene® / aus Polychloropren (EN ISO 374).
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374).
Schutzhandschuhe aus PVC (EN ISO 374)
Mindestschichtstärke in mm:
0,5
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:
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480
Handschutzcreme empfehlenswert.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.
Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung).

Atemschutz:
Im Normalfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren:
Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.
Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.
Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.
Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation erfolgen.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig 
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz 
überprüft werden.
Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: Gelb, Grün
Geruch: Charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Entzündbarkeit: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Untere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Obere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Flammpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Zündtemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Zersetzungstemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
pH-Wert: 0,5 (100 %)
Kinematische Viskosität: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Löslichkeit: Mischbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): Gilt nicht für Gemische.
Dampfdruck: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Dichte und/oder relative Dichte: 1,07 g/ml (20°C)
Relative Dampfdichte: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Partikeleigenschaften: Gilt nicht für Flüssigkeiten.

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff: Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Oxidierende Flüssigkeiten: Nein

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Das Produkt wurde nicht geprüft.

10.2 Chemische Stabilität
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Kontakt mit starken Alkalien meiden (Reaktionswärmeentwicklung möglich).

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt

10.5 Unverträgliche Materialien
Kontakt mit starken Alkalien meiden.
Kontakt mit säureunbeständigen Materialien meiden.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
MILIZID CITRO
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: ATE >2000 mg/kg     berechneter 

Wert
Akute Toxizität, dermal: k.D.v.
Akute Toxizität, inhalativ: k.D.v.
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

          OECD 431 (In Vitro 
Skin Corrosion - 
Human Skin Model 
Test)

Nicht ätzend, 
Skin Irrit. 2

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

          OECD 438 (Isolated 
Chicken Eye Test 
Method for Identifying 
Ocular Corrosives and 
Severe Irritants)

Nicht ätzend, 
Eye Irrit. 2

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

k.D.v.

Keimzellmutagenität: k.D.v.
Karzinogenität: k.D.v.
Reproduktionstoxizität: k.D.v.
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - einmalige 
Exposition (STOT-SE):

k.D.v.

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

k.D.v.

Aspirationsgefahr: k.D.v.
Symptome: k.D.v.

Sulfamidsäure
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Reizend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Reizend(IUCLI
D)

Keimzellmutagenität: Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ(IUCLID
)
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Keimzellmutagenität: Maus OECD 474 
(Mammalian 
Erythrocyte 
Micronucleus Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ

Reproduktionstoxizität 
(Entwicklungsschädigung):

NOAEL 200 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 414 (Prenatal 
Developmental 
Toxicity Study)

Negativ

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

NOAEL 1000 mg/kg Ratte (oral, 90 h)

Symptome: Atemnot, 
Husten, 
Schleimhautreiz
ung

Isotridecanol, ethoxyliert
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 >300-2000 mg/kg Ratte Literaturangabe

n
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg Ratte Literaturangabe

n
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen Nicht reizend, 
Literaturangabe
n

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen Eye Dam. 
1>10% solution

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Meerschwein
chen

Negativ, 
Literaturangabe
n

Keimzellmutagenität: OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ, 
Literaturangabe
n

Reproduktionstoxizität: NOAEL >250 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 416 (Two-
generation 
Reproduction Toxicity 
Study)

Literaturangabe
n

Aspirationsgefahr: Nein
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), oral:

NOAEL 50 mg/kg 
bw/d

Ratte Zielorgan(e): 
Herz, 
Zielorgan(e): 
Leber, 
Zielorgan(e): 
Nieren, 
Literaturangabe
n

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
MILIZID CITRO
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.
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Sonstige Angaben: Keine 
sonstigen, 
einschlägigen 
Angaben über 
schädliche 
Wirkungen auf 
die Gesundheit 
vorhanden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
MILIZID CITRO
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: k.D.v.
12.1. Toxizität, 
Daphnien:

k.D.v.

12.1. Toxizität, Algen: k.D.v.
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

 Das (Die) in 
dieser 
Zubereitung 
enthaltene(n) 
Tensid(e) 
erfüllt(erfüllen) 
die 
Bedingungen 
der 
biologischen 
Abbaubarkeit 
wie sie in der 
Verordnung 
(EG) Nr. 
648/2004 über 
Detergenzien 
festgelegt sind. 
Unterlagen, die 
dies 
bestätigen, 
werden für die 
zuständigen 
Behörden der 
Mitgliedsstaaten
 bereit gehalten 
und nur diesen 
entweder auf 
ihre direkte 
oder auf Bitte 
eines 
Detergentienher
stellers hin zur 
Verfügung 
gestellt.

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

k.D.v.

12.4. Mobilität im 
Boden:

k.D.v.

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

k.D.v.
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12.6. 
Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.

12.7. Andere 
schädliche Wirkungen:

Keine Angaben 
über andere 
schädliche 
Wirkungen für 
die Umwelt 
vorhanden.

Sonstige Angaben: DOC-
Eliminierungsgr
ad (organische 
Komplexbildner)
 >= 80%/28d: 
n.a.

Sulfamidsäure
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Bakterientoxizität: EC50 3h >200 mg/l activated sludge OECD 209 

(Activated 
Sludge, 
Respiration 
Inhibition Test 
(Carbon and 
Ammonium 
Oxidation))

12.1. Toxizität, Algen: ErC50 72h 48 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

NOEC/NOEL 21d 19 mg/l Daphnia magna OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction 
Test)

12.1. Toxizität, Fische: NOEC/NOEL 34d >=60 mg/l Brachydanio rerio OECD 210 
(Fish, Early-Life 
Stage Toxicity 
Test)

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 70,3 mg/l Pimephales 
promelas

OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 71,6 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: IC50 72h >29 mg/l Chlorella vulgaris   
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

Nicht 
biologisch 
abbaubar, 
Nicht 
zutreffend für 
anorganische 
Substanzen.

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow -4,34

Wasserlöslichkeit: 213 g/l 20°C

Isotridecanol, ethoxyliert
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
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12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 10-100 mg/l Brachydanio rerio OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 1 - 10 mg/l Cyprinus caprio OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

Literaturangabe
n

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h >1-10 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

Literaturangabe
n

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC10 21d 2,6 mg/l OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h >10-
100

mg/l Scenedesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h >1-10 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

Literaturangabe
n

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d >70 % OECD 301 A 
(Ready 
Biodegradability -
DOC Die-Away 
Test)

Literaturangabe
n

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d >60 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability -
Co2 Evolution 
Test)

Literaturangabe
n

12.4. Mobilität im 
Boden:

Koc >5000 Adsorption im 
Boden.

12.4. Mobilität im 
Boden:

Kow >5000 Adsorption im 
Boden.

Bakterientoxizität: EC50 140 mg/l activated sludge
Bakterientoxizität: EC50 >10000 mg/l Pseudomonas 

putida
ISO 10712

Sonstige Organismen: NOEC/NOEL  10 mg/kg OECD 208 
(Terrestrial 
Plants, Growth 
Test)

Ringelwurmtoxizität: LC50 14d >1000 mg/kg Eisenia foetida OECD 207 
(Earthworm, 
Acute Toxicity 
Tests)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
Für den Stoff / Gemisch / Restmengen
Abfallschlüssel-Nr. EG:
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen
auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)
20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
Empfehlung:
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Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, 
SR 814.600, Schweiz).
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen  in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

Für verunreinigtes Verpackungsmaterial
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Behälter vollständig entleeren.
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, 
SR 814.600, Schweiz).
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen  in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: n.a.

Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Klassifizierungscode: n.a.
LQ: n.a.
Beförderungskategorie:
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
Tunnelbeschränkungscode:

Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Meeresschadstoff (Marine Pollutant): n.a.
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Beförderung mit Flugzeugen (IATA)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Kein Gefahrgut nach oben aufgeführten Verordnungen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:
Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 0,16 %

Verordnung (EG) Nr. 648/2004
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unter 5 %
nichtionische Tenside

Duftstoffe
LIMONENE

Wassergefährdungsklasse (Deutschland): 1

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft:
Kapitel 5.2.1 - Gesamtstaub, einschließlich Feinstaub  (anorgan. 
und org. Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 10,00 -< 25,00 %
Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe  (nicht staubförmige org. 
Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 1,00 -< 2,50 %
Kapitel 5.2.7.1.3 - Reproduktionstoxische Stoffe : < 0,1 %

GISCODE: GS35
Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Lagerklasse nach TRGS 510:
12 Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind

VbF (Österreich): entfällt
VOC-CH: 0,0003 kg/1l
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) beachten (Österreich).
MAK/BAT:
Siehe Abschnitt 8.
Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz).
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz).
Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz).
Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitete Abschnitte: 1-16
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.
Einweisung/Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der 
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 (CLP)

Verwendete Bewertungsmethode

Eye Irrit. 2, H319 Einstufung aufgrund von Testdaten.
Skin Irrit. 2, H315 Einstufung aufgrund von Testdaten.

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in 
Abschnitt 2 und 3) dar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Eye Irrit. � Augenreizung
Skin Irrit. � Reizwirkung auf die Haut
Aquatic Chronic � Gewässergefährdend - chronisch
Acute Tox. � Akute Toxizität - oral
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Eye Dam. � Schwere Augenschädigung

Wichtige Literatur und Datenquellen:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.
Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in der gültigen Fassung (ECHA).
Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gültigen Fassung (ECHA).
Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe.
ECHA-homepage - Informationen über Chemikalien.
GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland).
Umweltbundesamt "Rigoletto" Informationsseite Wassergefährdende Stoffe (Deutschland).
EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der 
jeweils gültigen Fassung.
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte-Listen der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.
Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils 
gültigen Fassung.

Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches 
Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)
alkoholbest. alkoholbeständig
allg. Allgemein
Anm. Anmerkung
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
Art., Art.-Nr. Artikelnummer
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)
ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert der akuten Toxizität)
BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)
Bem. Bemerkung
BG Berufsgenossenschaft
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
BSEF The International Bromine Council
bw body weight (= Körpergewicht)
bzw. beziehungsweise
ca. zirka / circa
CAS Chemical Abstracts Service
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)
CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen)
CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)
DMEL Derived Minimum Effect Level  (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)
DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)
DOC Dissolved organic carbon (= Gelöster organischer Kohlenstoff)
dw dry weight (= Trockengewicht)
EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50) Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (= 
Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x % auf die Reduktion der Biomasse (Algen, Pflanzen))
ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)
ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x 
%)
EG Europäische Gemeinschaft
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EN Europäischen Normen
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ErCx, EµCx, ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Konzentration 
mit einer Wirkung von x % auf die Hemmung der Wachstumsrate (Algen, Pflanzen))
etc., usw. et cetera, und so weiter
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EU Europäische Union
EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Fax. Faxnummer
gem. gemäß
ggf. gegebenenfalls
GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)
GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung 
und Kennzeichnung von Chemikalien)
GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)
GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)
IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)
IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)
inkl. inklusive, einschließlich
IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Union für reine und angewandte Chemie)
k.D.v. keine Daten vorhanden
KFZ, Kfz Kraftfahrzeug
Koc Adsorptionskoeffizient des organischen Kohlenstoffs im Boden
Konz. Konzentration
Kow Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane 
letale Dosis))
LGK Lagerklasse
LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (niedrigste Konzentration/Dosis mit beobachteter Wirkung)
Log Koc Logarithmus des Adsorptionskoeffizienten des organischen Kohlenstoffs im Boden
Log Kow, Log Pow Logarithmus des Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten
LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)
LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)
LVA Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
MARPOL Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum
n.a. nicht anwendbar
n.g. nicht geprüft
n.v. nicht verfügbar
NIOSHNational Institute for Occupational Safety and Health (= Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit (USA))
NLP No-longer-Polymer (= Nicht-mehr-Polymer)
NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Konzentration/Dosis ohne beobachtete Wirkung)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung)
org. organisch
OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Arbeitssicherheit-und Gesundheitsbehörde (USA))
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)
PE Polyethylen
PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)
Pt. Punkt
PVC Polyvinylchlorid
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical 
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via 
REACH-IT.
resp. respektive
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)
SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)
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Tel. Telefon
TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UEVK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten 
Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)
UV Ultraviolett
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verodnung)
VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)
WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)
WGK1 schwach wassergefährdend
WGK2 deutlich wassergefährdend
WGK3 stark wassergefährdend
wwt wet weight (= Feuchtmasse)
z. Zt. zur Zeit
z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,
sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Haftung ausgeschlossen.
Ausgestellt von:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: 
+49 5233 94 17 90
© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

MILIZID KRAFTGEL

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Sanitärreiniger

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstr. 19
80807 München
Tel.: 089/350608-0
Fax: 089/350608-47
Email: info@dr-schnell.com

DR.SCHNELL AG
Wülflingerstrasse 271
8408 Winterthur
Tel.: +41 44 651 10 43
Email: info@dr-schnell.ch

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person:  info@chemical-check.de,  k.schnurbusch@chemical-check.de  -  bitte NICHT zur 
Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

1.4 Notrufnummer
Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Wien. NOTRUF Tel.:  01 406 43 43   (von außerhalb Österreichs 
Tel.: +43 1 406 43 43)

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich. Nationale 24h-Notfallnummer:  145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

Notrufnummer der Gesellschaft:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (DR.SCHNELL)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis
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Eye Dam. 1 H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Met. Corr. 1 H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1 H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 

schwere Augenschäden.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahr

H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P260-Dampf oder Aerosol nicht einatmen.  P280-Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder 
duschen.  P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Phosphorsäure 
Methansulfonsäure
Amine, C12-14 (geradzahlig) Alkyldimethyl-, N-Oxide
Isotridecanol, ethoxyliert

2.3 Sonstige Gefahren
Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der 
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).
Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
n.a.
3.2 Gemische
Sulfamidsäure
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119846728-23-XXXX
Index 016-026-00-0
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 226-218-8
CAS 5329-14-6
% Bereich 5-10 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412
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Methansulfonsäure
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119491166-34-XXXX
Index 607-145-00-4
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 200-898-6
CAS 75-75-2
% Bereich 1-10 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Phosphorsäure Stoff, für den ein EU-Expositionsgrenzwert gilt.
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119485924-24-XXXX
Index 015-011-00-6
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 231-633-2
CAS 7664-38-2
% Bereich 1-5 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE Skin Corr.  1B, H314: >=25 %
Skin Irrit.  2, H315: >=10 %
Eye Dam. 1, H318: >=25 %
Eye Irrit.  2, H319: >=10 %

(2-Methoxymethylethoxy)propanol Stoff, für den ein EU-Expositionsgrenzwert gilt.
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119450011-60-XXXX
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 252-104-2
CAS 34590-94-8
% Bereich 1-5 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

---

3-Butoxypropan-2-ol
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119475527-28-XXXX
Index 603-052-00-8
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 225-878-4
CAS 5131-66-8
% Bereich 1-2,5 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Citronensäure-Monohydrat
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119457026-42-XXXX
Index 607-750-00-3
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 201-069-1
CAS 5949-29-1
% Bereich 1-2,5 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Isotridecanol, ethoxyliert
Registrierungsnr. (REACH) ---
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 931-138-8
CAS 69011-36-5
% Bereich 1-2,5 
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Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE Eye Dam. 1, H318: >10 %

Amine, C12-14 (geradzahlig) Alkyldimethyl-, N-Oxide
Registrierungsnr. (REACH) 01-2119490061-47-XXXX
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 931-292-6
CAS ---
% Bereich 0,1-0,5 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-
Faktoren

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 2, H411

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.
Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit Ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!
Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, 
wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Ersthelfer auf Selbstschutz achten!
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

Einatmen
Person aus Gefahrenbereich entfernen.
Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Hautkontakt
Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), 
Arzt konsultieren.
Nicht behandelte Verätzungen führen zu schwer heilenden Wunden.

Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen.
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen, Datenblatt bereithalten.
Unverletztes Auge schützen.
Augenärztliche Nachkontrolle.

Verschlucken
Mund gründlich mit Wasser spülen.
Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter 
Abschnitt 4.1.
In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten.
Verätzungen von Haut sowie Schleimhäuten möglich.
Nekrosen
Gefahr ernster Augenschäden.
Schädigung der Hornhaut.
Erblindungsgefahr.
Verschlucken:
Schmerzen im Mund und in der Kehle
Magen-Darm-Beschwerden
Perforation der Speiseröhre
Magenperforation

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
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5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
Auf Umgebungsbrand abstimmen.
Wassersprühstrahl/Schaum/CO2/Trockenlöschmittel

Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall können sich bilden:
Kohlenoxide
Phosphoroxide
Schwefeloxide
Stickoxide
Giftige Gase

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.
Je nach Brandgröße
Ggf. Vollschutz.
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren
6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal
Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus 
Abschnitt 8 tragen.
Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen.
Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden.
Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.
Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Ungeschützte Personen fernhalten.
Für ausreichende Belüftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Ggf. Rutschgefahr beachten.

6.1.2 Einsatzkräfte
Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 
entsorgen.
Aufgenommenes Gut in verschließbaren Behälter füllen.
Neutralisieren möglich (nur vom Fachmann).
Verdünnung mit Wasser möglich.
Restmenge mit viel Wasser spülen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen
Für gute Raumlüftung sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
Augenwaschstation und Sicherheitsdusche sollten sich in der Nähe des Verarbeitungsbereichs befinden.
Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.
Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.
Nicht zusammen mit Alkalien lagern.
Keine säureunbeständigen Materialien verwenden.
Bei Raumtemperatur lagern.
Trocken lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Chem. Bezeichnung Methansulfonsäure %Bereich:1-10
AGW:    0,7 mg/m3 Spb.-Üf.:    1(I)    ---
Überwachungsmethoden:  ---
BGW:    --- Sonstige Angaben:    Y, 11, AGS

Chem. Bezeichnung Phosphorsäure %Bereich:1-5
AGW:    2 mg/m3 E (AGW),  1 mg/m3 (EU) Spb.-Üf.:    2(I) (AGW),  2 mg/m3 (EU)    ---
Überwachungsmethoden: - IFA 6173 (Anorganische Säuren, partikulär) - 2016

- INSHT MTA/MA-019/A90 (Determination of inorganic acid anions in air)
- OSHA ID-111 (Phosphoric Acid in Workplace Atmospheres)
- OSHA ID-165SG (Acid Mist In Workplace Atmospheres) - 1985

BGW:    --- Sonstige Angaben:    DFG, AGS, Y (AGW)

Chem. Bezeichnung Phosphorsäure %Bereich:1-5
MAK-Tmw / TRK-Tmw:    1 mg/m3 (MAK-Tmw, 
EU)

MAK-Kzw / TRK-Kzw:    2 mg/m3 (4 x 15min. 
(Miw)) (MAK-Kzw), 2 mg/m3 (EU)

MAK-Mow:  ---

Überwachungsmethoden: - IFA 6173 (Anorganische Säuren, partikulär) - 2016
- INSHT MTA/MA-019/A90 (Determination of inorganic acid anions in air)
- OSHA ID-111 (Phosphoric Acid in Workplace Atmospheres)
- OSHA ID-165SG (Acid Mist In Workplace Atmospheres) - 1985

BGW:    --- Sonstige Angaben:    ---

Chem. Bezeichnung Phosphorsäure %Bereich:1-5
MAK / VME:    2 mg/m3 e (MAK),  1 mg/m3 (EU) KZGW / VLE:    4 mg/m3 e (KZGW),  2 mg/m3 

(EU)
   ---

Überwachungsmethoden / Les procédures 
de suivi / Le procedure di monitoraggio: - IFA 6173 (Anorganische Säuren, partikulär) - 2016

- INSHT MTA/MA-019/A90 (Determination of inorganic acid anions in air)
- OSHA ID-111 (Phosphoric Acid in Workplace Atmospheres)
- OSHA ID-165SG (Acid Mist In Workplace Atmospheres) - 1985
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BAT / VBT:    --- Sonstiges / Divers:    SS-C

Chem. Bezeichnung (2-Methoxymethylethoxy)propanol %Bereich:1-5
AGW:    50 ppm (310 mg/m3) (AGW), 50 ppm 
(308 mg/m3) (EU)

Spb.-Üf.:    1(I)    ---

Überwachungsmethoden:  ---
BGW:    --- Sonstige Angaben:    DFG, 11

Chem. Bezeichnung (2-Methoxymethylethoxy)propanol %Bereich:1-5
MAK-Tmw / TRK-Tmw:    50 ppm (307 mg/m3) 
(Isomerengemisch), 50 ppm (308 mg/m3) (EU)

MAK-Kzw / TRK-Kzw:    100 ppm (614 mg/m3) (8 
x 5min. (Mow)) (Isomerengemisch)

MAK-Mow:  ---

Überwachungsmethoden:  ---
BGW:    --- Sonstige Angaben:    H (Isomerengemisch)

Chem. Bezeichnung (2-Methoxymethylethoxy)propanol %Bereich:1-5
MAK / VME:    50 ppm (300 mg/m3) KZGW / VLE:    50 ppm (300 mg/m3)    ---
Überwachungsmethoden / Les procédures 
de suivi / Le procedure di monitoraggio:  ---
BAT / VBT:    --- Sonstiges / Divers:    ---

Chem. Bezeichnung Citronensäure-Monohydrat %Bereich:1-2,5
AGW:    2 mg/m3 E Spb.-Üf.:    2(I)    ---
Überwachungsmethoden:  ---
BGW:    --- Sonstige Angaben:    DFG, Y

Sulfamidsäure
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,3 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,03 mg/l
 Umwelt - Wasser, 

sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 0,3 mg/l

 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 200 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 0,3 mg/kg dw

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,03 mg/kg dw

 Umwelt - Boden  PNEC 3 mg/kg dw
Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 1,06 mg/kg 

bw/day
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 1,85 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 7,5 mg/m3

Methansulfonsäure
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,012 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,0012 mg/l
 Umwelt - Wasser, 

sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 0,12 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 0,0251 mg/kg

 Umwelt - Boden  PNEC 0,00183 mg/kg
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 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 100 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,0044 mg/kg

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 8,33 mg/kg

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 1,44 mg/m3

Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, 
systemische Effekte

DNEL 1,44 mg/m3

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 0,42 mg/m3

Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 8,33 mg/kg

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 6,76 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 0,7 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 19,44 mg/kg

Phosphorsäure
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 0,73 mg/m3

Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 2 mg/m3

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 4,57 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 2,92 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 10,7 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 1 mg/m3

(2-Methoxymethylethoxy)propanol
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 19 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 1,9 mg/l
 Umwelt - periodische 

Freisetzung
 PNEC 190 mg/l

 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 4168 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 7,02 mg/kg dry 
weight

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 70,2 mg/kg dry 
weight

 Umwelt - Boden  PNEC 2,74 mg/kg dry 
weight

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 15 mg/kg

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 37,2 mg/m3

Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 1,67 mg/kg
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Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 65 mg/kg

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 308 mg/m3

3-Butoxypropan-2-ol
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,525 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,0525 mg/l
 Umwelt - periodische 

Freisetzung
 PNEC 5,25 mg/l

 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 10 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 2,36 mg/kg dry 
weight

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,236 mg/kg dry 
weight

 Umwelt - Boden  PNEC 0,16 mg/kg dry 
weight

Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 8,75 mg/kg 
bw/d

Verbraucher Mensch - dermal Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 50 % (w/w)

Verbraucher Mensch - Inhalation Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 50 % (w/w)

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 16 mg/kg

Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 33,8 mg/m3

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, lokale 
Effekte

DNEL 50 % (w/w)

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Kurzzeit, lokale 
Effekte

DNEL 50 % (w/w)

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 147 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 8,75 mg/kg

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 44 mg/kg 
bw/day

Citronensäure-Monohydrat
Anwendungsgebiet Expositionsweg / 

Umweltkompartiment
Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,44 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,044 mg/l
 Umwelt - 

Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 1000 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 34,6 mg/kg dry 
weight

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 3,46 mg/kg dry 
weight

 Umwelt - Boden  PNEC 33,1 mg/kg dry 
weight

Amine, C12-14 (geradzahlig) Alkyldimethyl-, N-Oxide
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Anwendungsgebiet Expositionsweg / 
Umweltkompartiment

Auswirkung auf die 
Gesundheit

Deskripto
r

Wert Einheit Bemerku
ng

 Umwelt - Süßwasser  PNEC 0,0335 mg/l
 Umwelt - Meerwasser  PNEC 0,00335 mg/l
 Umwelt - Wasser, 

sporadische 
(intermittierende) 
Freisetzung

 PNEC 0,0335 mg/l

 Umwelt - 
Abwasserbehandlungsanla
ge

 PNEC 24 mg/l

 Umwelt - Sediment, 
Süßwasser

 PNEC 5,24 mg/kg dw

 Umwelt - Sediment, 
Meerwasser

 PNEC 0,524 mg/kg dw

 Umwelt - Boden  PNEC 1,02 mg/kg dw
 Umwelt - oral (Futter)  PNEC 11,1 mg/kg 

feed
Verbraucher Mensch - Inhalation  DNEL 1,53 mg/m3
Verbraucher Mensch - Inhalation Langzeit, 

systemische Effekte
DNEL 3,825 mg/m3

Verbraucher Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 5,5 mg/kg 
bw/day

Verbraucher Mensch - oral Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 0,44 mg/kg 
bw/day

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 15,5 mg/m3

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - dermal Langzeit, 
systemische Effekte

DNEL 11 mg/kg 
bw/day

Arbeiter / Arbeitnehmer Mensch - Inhalation  DNEL 6,2 mg/m3

       AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.  E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion.
(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, 
Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion 
in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert 
von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). | Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - 
Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte. "= ="  = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die 
lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = 
Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | BGW = Biologischer Grenzwert. 
Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende 
nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 
Monaten Exposition, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche. | Sonstige Angaben: ARW = 
Arbeitsplatzrichtwert. H = hautresorptiv. X = krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B oder krebserzeugende Tätigkeit oder 
Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der Gefahrstoffverordnung - es ist zusätzlich § 10 GefStoffV zu beachten. Y = Ein Risiko der 
Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann 
auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. 
Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-
Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des 
entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen.
** = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der 
Überarbeitung.
TRGS 905 - Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO 
nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe) mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = 
Reproduktionstoxisch -  Fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - 
Entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu 
einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

       MAK-Tmw / TRK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / Technische Richtkonzentration - 
Tagesmittelwert, A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, TE = Toxizitäts-äquivalenzfaktoren (TE) nach 
NATO/CCMS 1988.
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(8) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, Richtlinie 2004/37/EG). (9) = Alveolengängige Fraktion (Richtlinie 2017/164/EU, 
Richtlinie 2004/37/EG). (11) = Einatembare Fraktion (Richtlinie 2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion 
in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert 
von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (Richtlinie 2004/37/EG). | 
MAK-Kzw / TRK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert, A = 
alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, Miw = als Mittelwert über den Beurteilungzeitraum, TE = Toxizitäts-
äquivalenzfaktoren (TE) nach NATO/CCMS 1988.
(8) = Einatembare Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = 
Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). | 
MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert | 
BGW = Biologischer Grenzwert.  VGÜ = Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Gesundheitsüberwachung 
am Arbeitsplatz | 
Sonstige Angaben: H = besondere Gefahr der Hautresorption, S = Arbeitsstoff löst in weit überdurchschnittlichem Maß allerg. 
Reaktionen aus, Sa/Sh/Sah =  Gefahr d. Sensibilisierung d. Atemwege/d. Haut/d. Atemw.+Haut, SP = Gefahr d. 
Photosensibilisierung, A1/A2 = Eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe, B = Stoffe mit begründetem Verdacht auf 
krebserzeugendes Potential, C = Krebserzeugende Stoffgruppen und Stoffgemische, F = Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, f = 
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, D = Kann das Kind im Mutterleib schädigen, d = Kann vermutlich das Kind im 
Mutterleib schädigen, L = Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu 
einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).

       MAK / VME = Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert / Valeur (limite) moyenne d'exposition.  e = einatembarer Staub / 
poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires | 
KZGW / VLE = Kurzzeitgrenzwert / Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée.  e = einatembarer Staub / poussières 
inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht 
überschritten werden. | 
BAT / VBT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / Valeurs biologiques tolérables:
Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.
Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeitexposition - nach 
mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.
Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum.
Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après 
plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail. | 
Sonstiges / Divers: H = Hautresorption möglich / résorption via la peau pos.  S = Sensibilisator / sensibilisateur.  B = Biologisches 
Monitoring / Monitoring biologique.  OL = Lärmverstärkende Ototoxizität.  P = provisorisch / valeur provisoire.  C1A,C1B,C2 = 
Cancerogen Kat.1A,1B,2 / cancérigène Cat.1A,1B,2.  M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2 / mutagène Cat.1A,1B,2.  
R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung) / Toxique pour la 
reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement).  SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C / grossesse groupe 
A,B,C.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch Jugendliche ist eingeschränkt oder ganz 
verboten. Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt (Schweiz).
Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch schwangere Frauen und stillende Mütter ist 
eingeschränkt oder ganz verboten (Schweiz).
Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz 
zu tragen.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.
Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische 
und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.
Solche werden beschrieben durch z.B. EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).
EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung 
chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".
TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition".

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
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Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166).
Gegebenenfalls
Gesichtsschutz (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:
Schutzhandschuhe, säurebeständig, benutzen (EN ISO 374).
Gegebenenfalls
Schutzhandschuhe aus Butyl (EN ISO 374)
Schutzhandschuhe aus Neoprene® / aus Polychloropren (EN ISO 374).
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374).
Schutzhandschuhe aus PVC (EN ISO 374)
Mindestschichtstärke in mm:
0,5
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:
30
Handschutzcreme empfehlenswert.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.
Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung).

Atemschutz:
Im Normalfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren:
Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.
Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.
Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.
Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation erfolgen.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig 
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz 
überprüft werden.
Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: Rot
Geruch: Charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Entzündbarkeit: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Untere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Obere Explosionsgrenze: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Flammpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Zündtemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Zersetzungstemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
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pH-Wert: 0,5
Kinematische Viskosität: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Löslichkeit: Mischbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): Gilt nicht für Gemische.
Dampfdruck: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Dichte und/oder relative Dichte: 1,10 g/ml (20°C)
Relative Dampfdichte: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor.
Partikeleigenschaften: Gilt nicht für Flüssigkeiten.

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff: Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Oxidierende Flüssigkeiten: Nein

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Produkt wirkt korrodierend auf Metalle.
Kontakt mit starken Alkalien führt zu heftiger Reaktion unter Wärmeentwicklung.

10.2 Chemische Stabilität
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Kontakt mit starken Alkalien meiden (Reaktionswärmeentwicklung möglich).
Kontakt mit bestimmten Metallen z.B. Aluminium meiden (Wasserstoffgasbildung möglich).

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt

10.5 Unverträgliche Materialien
Kontakt mit starken Alkalien meiden.
Kontakt mit bestimmten Metallen z.B. Aluminium meiden.
Kontakt mit säureunbeständigen Materialien meiden.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
MILIZID KRAFTGEL
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: ATE >2000 mg/kg     berechneter 

Wert
Akute Toxizität, dermal: ATE >2000 mg/kg     berechneter 

Wert
Akute Toxizität, inhalativ: k.D.v.
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

k.D.v.

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

k.D.v.

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

k.D.v.

Keimzellmutagenität: k.D.v.
Karzinogenität: k.D.v.
Reproduktionstoxizität: k.D.v.
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - einmalige 
Exposition (STOT-SE):

k.D.v.

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

k.D.v.

Aspirationsgefahr: k.D.v.
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Symptome: k.D.v.

Sulfamidsäure
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Reizend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Reizend(IUCLI
D)

Keimzellmutagenität: Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ(IUCLID
)

Keimzellmutagenität: Maus OECD 474 
(Mammalian 
Erythrocyte 
Micronucleus Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ

Reproduktionstoxizität 
(Entwicklungsschädigung):

NOAEL 200 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 414 (Prenatal 
Developmental 
Toxicity Study)

Negativ

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

NOAEL 1000 mg/kg Ratte (oral, 90 h)

Symptome: Atemnot, 
Husten, 
Schleimhautreiz
ung

Methansulfonsäure
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 648,7 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Die Toxizität 
wird durch die 
Ätzwirkung des 
Produktes 
bestimmt.

Akute Toxizität, dermal: LD50 >1000-<2000 mg/kg Kaninchen OECD 402 (Acute 
Dermal Toxicity)

Die Toxizität 
wird durch die 
Ätzwirkung des 
Produktes 
bestimmt.

Akute Toxizität, inhalativ: LC50 1,1-1,4 mg/l/6h Ratte
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen (Draize-Test) Skin Corr. 1B

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Eye Dam. 1

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Meerschwein
chen

OECD 406 (Skin 
Sensitisation)

Nicht 
sensibilisierend

Keimzellmutagenität: Maus OECD 474 
(Mammalian 
Erythrocyte 
Micronucleus Test)

Negativ
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Reproduktionstoxizität: NOAEL >=1000 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 421 
(Reproduction/Develop
mental Toxicity 
Screening Test)

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

NOAEL 1805 mg/kg Ratte

Symptome: asthmatische 
Beschwerden, 
Atemnot, 
Brennen der 
Nasen- und 
Rachenschleim
häute, 
Hornhauttrübun
g, Husten, 
Kopfschmerzen,
 Schwindel, 
Übelkeit und 
Erbrechen

Phosphorsäure  
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 2600 mg/kg     Ratte OECD 423 (Acute 

Oral Toxicity - Acute 
Toxic Class Method)

Akute Toxizität, dermal: LD50 2740 mg/kg Kaninchen
Akute Toxizität, inhalativ: LC50 1,689 mg/l/1h Kaninchen
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Ätzend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen Ätzend

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Mensch (Patch-Test) Nicht 
sensibilisierend

Keimzellmutagenität: Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: Maus OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ

Karzinogenität: Negativ
Reproduktionstoxizität: NOAEL 370-410 mg/kg OECD 414 (Prenatal 

Developmental 
Toxicity Study)

Nicht zu 
erwarten

Reproduktionstoxizität 
(Wirkung auf die 
Fruchtbarkeit):

NOAEL >=500 mg/kg OECD 422 
(Combined Repeated 
Dose Tox. Study with 
the 
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening 
Test)

Nicht zu 
erwarten
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Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE):

NOAEL 250 mg/kg Ratte OECD 422 
(Combined Repeated 
Dose Tox. Study with 
the 
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening 
Test)

Symptome: Atemnot, 
Erbrechen, 
Husten, 
Kollaps, 
Krämpfe, 
Schleimhautreiz
ung, Schock

(2-Methoxymethylethoxy)propanol
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 7500 mg/kg     Hund
Akute Toxizität, oral: LD50 5130 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, dermal: LD50 >9500 mg/kg     Kaninchen OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Akute Toxizität, inhalativ: LC50 55-60 mg/l/4h   Ratte
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Austrocknung 
der Haut., Nicht 
reizend

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Mensch Nicht reizend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Nicht reizend

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Mensch Nein 
(Hautkontakt)

Symptome: kann 
Kopfschmerzen 
und Schwindel 
hervorrufen., 
Benommenheit,
 Schläfrigkeit

3-Butoxypropan-2-ol
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 3300 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Akute Toxizität, inhalativ: LD0 >3,5 mg/l/4h   Ratte OECD 403 (Acute 

Inhalation Toxicity)
Dämpfe

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Skin Irrit. 2

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Eye Irrit. 2

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Meerschwein
chen

OECD 406 (Skin 
Sensitisation)

Nein 
(Hautkontakt)

Keimzellmutagenität: OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ

Keimzellmutagenität: OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

Negativ
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Keimzellmutagenität: OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativ

Karzinogenität: Negativ
Reproduktionstoxizität 
(Entwicklungsschädigung):

OECD 414 (Prenatal 
Developmental 
Toxicity Study)

Negativ

Reproduktionstoxizität 
(Wirkung auf die 
Fruchtbarkeit):

OECD 416 (Two-
generation 
Reproduction Toxicity 
Study)

Negativ, 
Analogieschluss

Aspirationsgefahr: Nein
Symptome: Kopfschmerzen,

 Magen-Darm-
Beschwerden, 
Übelkeit

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), oral:

NOAEL 350 mg/kg     Ratte

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), 
dermal:

NOAEL 880 mg/kg     Ratte

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), 
inhalativ:

NOAEL >700 ppm       Ratte Dämpfe

Citronensäure-Monohydrat
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 3000 mg/kg     Ratte
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg     Ratte OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Nicht reizend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Eye Irrit. 2

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Nicht 
sensibilisierend

Keimzellmutagenität: Salmonella 
typhimurium

(Ames-Test) Negativ

Symptome: Erbrechen, 
Hornhauttrübun
g, Husten, 
Magenschmerz
en, 
Schleimhautreiz
ung

Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), oral:

NOAEL 1200 mg/kg Ratte

Isotridecanol, ethoxyliert
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 >300-2000 mg/kg Ratte Literaturangabe

n
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg Ratte Literaturangabe

n
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Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen Nicht reizend, 
Literaturangabe
n

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen Eye Dam. 
1>10% solution

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Meerschwein
chen

Negativ, 
Literaturangabe
n

Keimzellmutagenität: OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ, 
Literaturangabe
n

Reproduktionstoxizität: NOAEL >250 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 416 (Two-
generation 
Reproduction Toxicity 
Study)

Literaturangabe
n

Aspirationsgefahr: Nein
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), oral:

NOAEL 50 mg/kg 
bw/d

Ratte Zielorgan(e): 
Herz, 
Zielorgan(e): 
Leber, 
Zielorgan(e): 
Nieren, 
Literaturangabe
n

Amine, C12-14 (geradzahlig) Alkyldimethyl-, N-Oxide
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Akute Toxizität, oral: LD50 1064 mg/kg     Ratte OECD 401 (Acute 

Oral Toxicity)
Akute Toxizität, dermal: LD50 >2000 mg/kg Ratte OECD 402 (Acute 

Dermal Toxicity)
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut:

Kaninchen OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Reizend

Schwere Augenschädigung/-
reizung:

Kaninchen OECD 405 (Acute 
Eye 
Irritation/Corrosion)

Gefahr ernster 
Augenschäden.

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut:

Meerschwein
chen

OECD 406 (Skin 
Sensitisation)

Nein 
(Hautkontakt)

Keimzellmutagenität: OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation 
Test)

Negativ

Karzinogenität: Ratte OECD 451 
(Carcinogenicity 
Studies)

Negativ

Reproduktionstoxizität: NOEL 13 mg/kg/d Ratte OECD 422 
(Combined Repeated 
Dose Tox. Study with 
the 
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening 
Test)

Aspirationsgefahr: Negativ
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE), oral:

NOAEL 88 mg/kg 
bw/d

Ratte OECD 408 (Repeated 
Dose 90-Day Oral 
Toxicity Study in 
Rodents)

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
MILIZID KRAFTGEL
Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
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Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.

Sonstige Angaben: Keine 
sonstigen, 
einschlägigen 
Angaben über 
schädliche 
Wirkungen auf 
die Gesundheit 
vorhanden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
MILIZID KRAFTGEL
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: k.D.v.
12.1. Toxizität, 
Daphnien:

k.D.v.

12.1. Toxizität, Algen: k.D.v.
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

Das (Die) in 
dieser 
Zubereitung 
enthaltene(n) 
Tensid(e) 
erfüllt(erfüllen) 
die 
Bedingungen 
der 
biologischen 
Abbaubarkeit 
wie sie in der 
Verordnung 
(EG) Nr. 
648/2004 über 
Detergenzien 
festgelegt sind. 
Unterlagen, die 
dies 
bestätigen, 
werden für die 
zuständigen 
Behörden der 
Mitgliedsstaaten
 bereit gehalten 
und nur diesen 
entweder auf 
ihre direkte 
oder auf Bitte 
eines 
Detergentienher
stellers hin zur 
Verfügung 
gestellt.

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

k.D.v.

12.4. Mobilität im 
Boden:

k.D.v.
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12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

k.D.v.

12.6. 
Endokrinschädliche 
Eigenschaften:

Gilt nicht für 
Gemische.

12.7. Andere 
schädliche Wirkungen:

Keine Angaben 
über andere 
schädliche 
Wirkungen für 
die Umwelt 
vorhanden.

Sonstige Angaben: DOC-
Eliminierungsgr
ad (organische 
Komplexbildner)
 >= 80%/28d: 
Nein

Sulfamidsäure
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
Bakterientoxizität: EC50 3h >200 mg/l activated sludge OECD 209 

(Activated 
Sludge, 
Respiration 
Inhibition Test 
(Carbon and 
Ammonium 
Oxidation))

12.1. Toxizität, Algen: ErC50 72h 48 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

NOEC/NOEL 21d 19 mg/l Daphnia magna OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction 
Test)

12.1. Toxizität, Fische: NOEC/NOEL 34d >=60 mg/l Brachydanio rerio OECD 210 
(Fish, Early-Life 
Stage Toxicity 
Test)

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 70,3 mg/l Pimephales 
promelas

OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 71,6 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: IC50 72h >29 mg/l Chlorella vulgaris   
12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

Nicht 
biologisch 
abbaubar, 
Nicht 
zutreffend für 
anorganische 
Substanzen.

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow -4,34

Wasserlöslichkeit: 213 g/l 20°C

Methansulfonsäure
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Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 73 mg/l Oncorhynchus 

mykiss
OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 70 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 96h 7,2-20 mg/l Selenastrum 
capricornutum

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

10d 84 % OECD 301 F 
(Ready 
Biodegradability -
Manometric 
Respirometry 
Test)

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

 28d 90-100 % OECD 301 A 
(Ready 
Biodegradability -
DOC Die-Away 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow -2,38 Nicht zu 
erwartencaculat
ed

Bakterientoxizität: EC50 30min >1000 mg/l activated sludge OECD 209 
(Activated 
Sludge, 
Respiration 
Inhibition Test 
(Carbon and 
Ammonium 
Oxidation))

Phosphorsäure  
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 3,0 - 

3,25
mg/l Lepomis 

macrochirus
12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h >100 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h >100 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow -0,77 berechneter 
Wert

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

Bakterientoxizität: EC50 270 mg/l activated sludge

(2-Methoxymethylethoxy)propanol
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff
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12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h >1000 mg/l Poecilia reticulata OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

NOEC/NOEL 22d >0,5 mg/l Daphnia magna OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction 
Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 1919 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: ErC50 96h >969 mg/l Pseudokirchnerie
lla subcapitata

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d 75-79 % OECD 301 F 
(Ready 
Biodegradability -
Manometric 
Respirometry 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar   

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow 0,004-
1,01

OECD 107 
(Partition 
Coefficient (n-
octanol/water) - 
Shake Flask 
Method)

   

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

BCF <100  

12.4. Mobilität im 
Boden:

Koc 0,28 Hoch  

Bakterientoxizität: EC10 18h 4168 mg/l Pseudomonas 
putida

3-Butoxypropan-2-ol
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h >560-

1000
mg/l Poecilia reticulata OECD 203 

(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h >1000 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

  

12.1. Toxizität, Algen: NOEC/NOEL 96h 560 mg/l Pseudokirchnerie
lla subcapitata

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

 

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h >1000 mg/l Pseudokirchnerie
lla subcapitata

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

 

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

DOC 28d 90 % activated sludge OECD 301 E 
(Ready 
Biodegradability -
Modified OECD 
Screening Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar   

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow 1,15  

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

BCF 3,16 Gering
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12.4. Mobilität im 
Boden:

Koc 1,3-6  

12.4. Mobilität im 
Boden:

H (Henry) 0,39111 Pa*m3/m
ol

Experteneinsch
ätzung 25°C

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-
Stoff 

Bakterientoxizität: EC50 3h >1000 mg/l activated sludge OECD 209 
(Activated 
Sludge, 
Respiration 
Inhibition Test 
(Carbon and 
Ammonium 
Oxidation))

Sonstige Angaben: ThOD 0,242 g/g
Wasserlöslichkeit: 6 - 52 g/l  

Citronensäure-Monohydrat
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 440-760 mg/l Leuciscus idus OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 72h 120 mg/l Daphnia magna

12.1. Toxizität, Algen: IC5 7d 640 mg/l Scenedesmus 
quadricauda

Wasserfreie 
Substanz

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d 97 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability -
Co2 Evolution 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d 98 % OECD 302 B 
(Inherent 
Biodegradability -
Zahn-
Wellens/EMPA 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow <1 Eine 
Bioakkumulatio
n ist nicht zu 
erwarten 
(LogPow < 1).

Bakterientoxizität: EC50 >10000 mg/l Pseudomonas 
subspicata

DIN 38412 T.8

Sonstige Angaben: COD 665 mg/g
Sonstige Angaben: BOD5 481 mg/g

Isotridecanol, ethoxyliert
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 10-100 mg/l Brachydanio rerio OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 1 - 10 mg/l Cyprinus caprio OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

Literaturangabe
n
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12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h >1-10 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

Literaturangabe
n

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC10 21d 2,6 mg/l OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h >10-
100

mg/l Scenedesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.1. Toxizität, Algen: EC50 72h >1-10 mg/l Desmodesmus 
subspicatus

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

Literaturangabe
n

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d >70 % OECD 301 A 
(Ready 
Biodegradability -
DOC Die-Away 
Test)

Literaturangabe
n

12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d >60 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability -
Co2 Evolution 
Test)

Literaturangabe
n

12.4. Mobilität im 
Boden:

Koc >5000 Adsorption im 
Boden.

12.4. Mobilität im 
Boden:

Kow >5000 Adsorption im 
Boden.

Bakterientoxizität: EC50 140 mg/l activated sludge
Bakterientoxizität: EC50 >10000 mg/l Pseudomonas 

putida
ISO 10712

Sonstige Organismen: NOEC/NOEL  10 mg/kg OECD 208 
(Terrestrial 
Plants, Growth 
Test)

Ringelwurmtoxizität: LC50 14d >1000 mg/kg Eisenia foetida OECD 207 
(Earthworm, 
Acute Toxicity 
Tests)

Amine, C12-14 (geradzahlig) Alkyldimethyl-, N-Oxide
Toxizität / Wirkung Endpunkt Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung
12.1. Toxizität, Fische: NOEC/NOEL 0,42 mg/l Pimephales 

promelas
12.1. Toxizität, Fische: LC50 96h 2,67-

3,46
mg/l Pimephales 

promelas
OECD 203 
(Fish, Acute 
Toxicity Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

NOEC/NOEL 21d 0,7 Daphnia magna OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction 
Test)

12.1. Toxizität, 
Daphnien:

EC50 48h 3,1 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxizität, Algen: ErC50 72h 0,86 mg/l Selenastrum 
capricornutum

OECD 201 
(Alga, Growth 
Inhibition Test)

12.1. Toxizität, Algen: NOEC/NOEL 28d >67 µg/l
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12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit:

28d 90 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability -
Co2 Evolution 
Test)

Leicht 
biologisch 
abbaubar

12.3. 
Bioakkumulationspote
nzial:

Log Pow <2,7 Ein 
nennenswertes 
Bioakkumulatio
nspotential ist 
nicht zu 
erwarten 
(LogPow 1-3).

12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB-
Beurteilung:

Kein PBT-Stoff, 
Kein vPvB-Stoff

Bakterientoxizität: EC50 18h >2424 mg/l Analogieschluss

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
Für den Stoff / Gemisch / Restmengen
Abfallschlüssel-Nr. EG:
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen
auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)
20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
Empfehlung:
Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, 
SR 814.600, Schweiz).
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen  in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

Für verunreinigtes Verpackungsmaterial
Örtlich behördliche Vorschriften beachten.
Behälter vollständig entleeren.
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, 
SR 814.600, Schweiz).
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen  in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: 1760

Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
UN 1760   ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (METHANSULFONSÄURE,PHOSPHORSÄURE)
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: II
Klassifizierungscode: C9
LQ: 1 L
Beförderungskategorie: 2
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14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend
Tunnelbeschränkungscode: E

Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (METHANESULFONIC ACID,PHOSPHORIC ACID)
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: II
EmS: F-A, S-B
Meeresschadstoff (Marine Pollutant): n.a.
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

Beförderung mit Flugzeugen (IATA)
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
Corrosive liquid, n.o.s. (METHANESULFONIC ACID,PHOSPHORIC ACID)
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: II
14.5. Umweltgefahren: Nicht zutreffend

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Mit der Beförderung gefährlicher Güter beschäftigte Personen müssen unterwiesen sein.
Vorschriften für die Sicherung sind von allen an der Beförderung beteiligten Personen zu beachten.
Vorkehrungen zur Vermeidung von Schadensfällen sind zu treffen.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
Die Fracht erfolgt nicht als Massengut sondern als Stückgut, daher nicht zutreffend.
Mindermengenregelungen werden hier nicht beachtet.
Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.
Sondervorschriften (special provisions) beachten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:
Nationale Verordnungen/Gesetze zum Jugendarbeitsschutz beachten (insb. die nationale Implementierung der Richtlinie 94/33/EG)!
Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 6,2 %

Verordnung (EG) Nr. 648/2004
unter 5 %
amphotere Tenside
nichtionische Tenside
Phosphate
Phosphonate

Duftstoffe
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

Nationale Vorschriften/Verordnungen für die Einhaltung von Höchstmengen bzgl. Phosphaten bzw. Phosphorverbindungen sind zu 
beachten und einzuhalten.

Wassergefährdungsklasse (Deutschland): 1
Flüssigkeit der Klasse B (d.h. Flüssigkeiten, die Wasser in grossen Mengen verunreinigen können) gem. "Klassierung 
wassergefährdender Flüssigkeiten" (Schweiz).

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft:
Kapitel 5.2.1 - Gesamtstaub, einschließlich Feinstaub  (anorgan. 
und org. Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 5,00 -< 10,00 %
Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe  (nicht staubförmige org. 
Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 5,00 -< 10,00 %
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Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe, Klasse I : 5,00 -< 10,00 %
Kapitel 5.2.7.1.3 - Reproduktionstoxische Stoffe : < 0,1 %

GISCODE: GS80
Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).

Lagerklasse nach TRGS 510:
8B Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe

VbF (Österreich): entfällt
VOC-CH: 0,066 kg/1l
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) beachten (Österreich).
Jugendliche in der beruflichen Grundbildung dürfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten, wenn dies 
in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist,
die Voraussetzungen des Bildungsplans erfüllt sind und die geltenden Altersbeschränkungen eingehalten werden. Jugendliche, die 
keine berufliche Grundbildung absolvieren, dürfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten.
Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr. (Schweiz).
Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in 
Kontakt kommen. Steht aufgrund einer Risikobeurteilung fest, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung
für Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann, dürfen sie mit diesem 
Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten (Art. 62 ArGV 1, SR 822.111 (Schweiz)).
Mutterschutzgesetz (MSchG) beachten (Österreich).
MAK/BAT:
Siehe Abschnitt 8.
Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz).
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz).
Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz).
Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitete Abschnitte: 8
Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Gefahrgütern erforderlich.
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.
Einweisung/Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der 
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 (CLP)

Verwendete Bewertungsmethode

Eye Dam. 1, H318 Einstufung aufgrund des pH-Wertes.
Met. Corr. 1, H290 Einstufung aufgrund von Testdaten.
Skin Corr. 1, H314 Einstufung aufgrund des pH-Wertes.

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in 
Abschnitt 2 und 3) dar.
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
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H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Eye Dam. � Schwere Augenschädigung
Met. Corr. � Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische
Skin Corr. � Ätzwirkung auf die Haut
Skin Irrit. � Reizwirkung auf die Haut
Eye Irrit. � Augenreizung
Aquatic Chronic � Gewässergefährdend - chronisch
Acute Tox. � Akute Toxizität - oral
Acute Tox. � Akute Toxizität - dermal
STOT SE � Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) - Atemwegsreizungen
Aquatic Acute � Gewässergefährdend - akut

Wichtige Literatur und Datenquellen:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.
Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in der gültigen Fassung (ECHA).
Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gültigen Fassung (ECHA).
Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe.
ECHA-homepage - Informationen über Chemikalien.
GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland).
Umweltbundesamt "Rigoletto" Informationsseite Wassergefährdende Stoffe (Deutschland).
EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der 
jeweils gültigen Fassung.
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte-Listen der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.
Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils 
gültigen Fassung.

Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches 
Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)
alkoholbest. alkoholbeständig
allg. Allgemein
Anm. Anmerkung
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen
Art., Art.-Nr. Artikelnummer
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)
ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert der akuten Toxizität)
BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)
Bem. Bemerkung
BG Berufsgenossenschaft
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
BSEF The International Bromine Council
bw body weight (= Körpergewicht)
bzw. beziehungsweise
ca. zirka / circa
CAS Chemical Abstracts Service
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)
CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen)
CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)
DMEL Derived Minimum Effect Level  (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)
DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)
DOC Dissolved organic carbon (= Gelöster organischer Kohlenstoff)
dw dry weight (= Trockengewicht)
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EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50) Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (= 
Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x % auf die Reduktion der Biomasse (Algen, Pflanzen))
ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)
ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x 
%)
EG Europäische Gemeinschaft
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EN Europäischen Normen
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ErCx, EµCx, ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Konzentration 
mit einer Wirkung von x % auf die Hemmung der Wachstumsrate (Algen, Pflanzen))
etc., usw. et cetera, und so weiter
EU Europäische Union
EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Fax. Faxnummer
gem. gemäß
ggf. gegebenenfalls
GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)
GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung 
und Kennzeichnung von Chemikalien)
GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)
GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie 
und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)
GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)
IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)
IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)
inkl. inklusive, einschließlich
IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Union für reine und angewandte Chemie)
k.D.v. keine Daten vorhanden
KFZ, Kfz Kraftfahrzeug
Koc Adsorptionskoeffizient des organischen Kohlenstoffs im Boden
Konz. Konzentration
Kow Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane 
letale Dosis))
LGK Lagerklasse
LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (niedrigste Konzentration/Dosis mit beobachteter Wirkung)
Log Koc Logarithmus des Adsorptionskoeffizienten des organischen Kohlenstoffs im Boden
Log Kow, Log Pow Logarithmus des Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten
LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)
LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)
LVA Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
MARPOL Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum
n.a. nicht anwendbar
n.g. nicht geprüft
n.v. nicht verfügbar
NIOSHNational Institute for Occupational Safety and Health (= Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit (USA))
NLP No-longer-Polymer (= Nicht-mehr-Polymer)
NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Konzentration/Dosis ohne beobachtete Wirkung)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung)
org. organisch
OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Arbeitssicherheit-und Gesundheitsbehörde (USA))
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)
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PE Polyethylen
PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)
Pt. Punkt
PVC Polyvinylchlorid
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical 
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via 
REACH-IT.
resp. respektive
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)
SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Sunstanzen)
Tel. Telefon
TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UEVK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten 
Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)
UV Ultraviolett
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verodnung)
VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)
VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)
WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)
WGK1 schwach wassergefährdend
WGK2 deutlich wassergefährdend
WGK3 stark wassergefährdend
wwt wet weight (= Feuchtmasse)
z. Zt. zur Zeit
z.B. zum Beispiel

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben,
sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Haftung ausgeschlossen.
Ausgestellt von:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: 
+49 5233 94 17 90
© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.
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 SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 

Pep Active 

 

109774E 1 / 18  

 

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS 
 
1.1 Produktidentifikator 
 

Produktname : Pep Active 
 

UFI : FKFF-T309-C00Y-V1R5 
 

Produktnummer : 109774E 
 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Flächenreinigungsmittel 

 
Stofftyp : Gemisch 

 
  

  Nur für gewerbliche Anwender. 
 

Informationen zur 
Produktverdünnung 

: Keine Informationen zur verdünnten Lösung verfügbar 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 

Identifizierte Verwendungen : Allzweckreiniger, Spray und Tücheranwendung 
Bodenreiniger, Spray und Tücheranwendung (manuell) 

 
Empfohlene 
Einschränkungen der 
Anwendung 

: Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute. 
 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Firma : Ecolab Deutschland GmbH 
Ecolab-Allee 1 
40789 Monheim am Rhein, Deutschland +49 (0)2173 599 0 
OfficeService.DEDUS@ecolab.com 
 

1.4 Notrufnummer 
 

Notrufnummer : +32-(0)3-575-5555 Trans-europäisch, deutschsprachig, 24/7 
oder +4932221096286 deutschsprachig, 24/7 

 
Vergiftungsinformationszentr
ale 

: medizinische Informationen: Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-
Nord),24/7 Göttingen: 0551 38318854 
 

 
 
 
Datum der 
Zusammenstellung/Überarbei
tung 

: 10.12.2021 

Version : 2.0 
 
ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
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Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1  H314 
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1  H318 
   
Die Klassifizierung dieses Produktes basiert ausschließlich auf dem pH Wert (gemäß derzeit 
gültiger EU Gesetzgebung). 

 
2.2 Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Gefahrenpiktogramme : 

 

    

 
Signalwort : Gefahr 

 
Gefahrenbezeichnungen : H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut 

und schwere Augenschäden. 
 

Ergänzende 
Gefahrenhinweise 

: EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. 
 

Vorsorgliche Angaben : Verhütung:  
P260 Dampf nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen. 
Reaktion:  
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder 

dem Haar): Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 
Wasser abwaschen oder duschen. 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt 
anrufen. 

 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Alkylsulfat 

 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
 

Keine bekannt. 
ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 

3.2 Gemische 
 
Gefährliche Inhaltsstoffe 
 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
REACH Nr. 

Einstufung 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 

Konzentration 
[%] 

Propan-2-ol 67-63-0 
200-661-7 

01-2119457558-25 

Entzündbare Flüssigkeiten Kategorie 2; 
H225 

Augenreizung Kategorie 2; H319 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige 

Exposition Kategorie 3; H336 

>= 10 - < 20 
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2-Butoxy-ethanol 111-76-2 
203-905-0 

01-2119475108-36 

Akute Toxizität Kategorie 4; H302 
Akute Toxizität Kategorie 3; H331 

Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; 
H315 

Augenreizung Kategorie 2; H319 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 
Kategorie 2A 
 20 - 100 % 

Schwere Augenschädigung/-reizung 
Kategorie 2B 
 1 - < 20 % 

 

>= 5 - < 10 

Alkylsulfat 90583-19-0 
292-217-4 

 

Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; 
H315 

Schwere Augenschädigung Kategorie 1; 
H318 

 
 

>= 3 - < 5 

Benzylalkohol 100-51-6 
202-859-9 

01-2119492630-38 

Akute Toxizität Kategorie 4; H302 
Akute Toxizität Kategorie 4; H332 

 
 

>= 2.5 - < 5 

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 
16. 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Nach Augenkontakt : Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch 
unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt hinzuziehen. 

 
Nach Hautkontakt : Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. 

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor 
der Wiederverwendung gründlich reinigen. Sofort Arzt 
hinzuziehen. 

 
Nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Nie 

einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
Sofort Arzt hinzuziehen. 

 
Nach Einatmen : An die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei 

Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 
 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

siehe Abschnitt 11 für weitere ausführlichere Informationen über gesundheitliche Effekte und 
Symptome. 

 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

Behandlung : Symptomatische Behandlung. 
 
ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1 Löschmittel 
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Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

Ungeeignete Löschmittel : Keine bekannt. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

: Brandgefahr 
Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. 
Rückzündung auf große Entfernung möglich. 
Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive 
Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief 
liegenden Bereichen ansammeln. 

 
Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 

: Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die 
Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten: 
Kohlenstoffoxide 
Stickoxide (NOx) 
Schwefeloxide 
Phosphoroxide 

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

Besondere Schutzausrüstung 
für die Brandbekämpfung 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

 
Weitere Information :  Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 

entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

 
ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
 

Hinweis für nicht für Notfälle 
geschultes Personal 

: Für angemessene Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen. 
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. 
Inhalation, Verschlucken und Haut- und Augenkontakt vermeiden. 
Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein 
entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen. 
Sicherstellen, daß nur ausgebildetes Personal für 
Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. Siehe Schutzmaßnahmen 
unter Punkt 7 und 8. 

 
Hinweis für Einsatzkräfte : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung 

benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten 
Materialien zu beachten. 

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
 

Umweltschutzmaßnahmen : Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser 
verhindern. 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Reinigungsverfahren : Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Undichtigkeit 
beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit 
nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, 
Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in 
Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen 
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Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). Spuren mit Wasser 
wegspülen. Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt 
eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfliessen in 
Gewässer erfolgen kann. 

 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
 

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung. 

 
ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

: Nicht einnehmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die 
Kleidung gelangen lassen. Nur mit ausreichender Belüftung 
verwenden. Von Feuer, Funken und heißen Oberflächen 
fernhalten. Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer 
Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe 
entzünden). Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
Aerosol/Dampf nicht einatmen. Bei mechanischer Fehlfunktion 
oder bei Kontakt mit unbekannter Produktverdünnung die 
vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

 
Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 

sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor 
Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände 
und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen. Für 
geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spülen 
von Augen und Körper sorgen 

 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

: Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Von Oxidationsmitteln 
fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Behälter dicht verschlossen halten. In geeigneten, 
gekennzeichneten Behältern aufbewahren 

 
Lagertemperatur : -5 °C  bis  40 °C 

 
 
7.3 Spezifische Endverwendungszwecke 
 

Bestimmte Verwendung(en) : Allzweckreiniger, Spray und Tücheranwendung 
Bodenreiniger, Spray und Tücheranwendung (manuell) 

 
ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 

 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter 

Basis 

Propan-2-ol 67-63-0 AGW 200 ppm 
500 mg/m3 

DE TRGS 900 

Weitere Information Y Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
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befürchtet zu werden 
2-Butoxy-ethanol 111-76-2 AGW 10 ppm 

49 mg/m3 
DE TRGS 900 

Weitere Information H Hautresorptiv 
 Y Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 

Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

Benzylalkohol 100-51-6 AGW (Dampf und 
Aerosole) 

5 ppm 
22 mg/m3 

DE TRGS 900 

Weitere Information H Hautresorptiv 
 Y Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 

Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 
Stoffname CAS-Nr. Zu überwachende Parameter Probennahmezeitpunkt Basis 
Propan-2-ol 67-63-0 Aceton: 25 mg/l 

(Blut) 
Expositionsende, bzw. 
Schichtende 

TRGS 903 

  Aceton: 25 mg/l 
(Urin) 

Expositionsende, bzw. 
Schichtende 

TRGS 903 

2-Butoxy-ethanol 111-76-2 Butoxyessigsäure: 100 mg/l 
(Urin) 

bei Langzeitexposition: nach 
mehreren vorangegangenen 
Schichten 

TRGS 903 

  Butoxyessigsäure: 150 mg/g 
Kreatinin 
(Urin) 

bei Langzeitexposition: nach 
mehreren vorangegangenen 
Schichten, Expositionsende, 
bzw. Schichtende 

TRGS 903 

 
DNEL 
Propan-2-ol : Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 

Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  888 mg/cm2 
 
Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  500 mg/m3 
 
Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  319 mg/cm2 
 
Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  89 mg/m3 
 
Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Verschlucken 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  26 ppm 
 
 

2-Butoxy-ethanol :  
 

PNEC 
Propan-2-ol : Süßwasser   

Wert:  140.9 mg/l 
 
Meerwasser 
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Wert:  140.9 mg/l 
 
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 
Wert:  140.9 mg/l 
 
Süßwasser   
Wert:  552 mg/kg 
 
Meeressediment 
Wert:  552 mg/kg 
 
Boden 
Wert:  28 mg/kg 
 
Abwasserkläranlage 
Wert:  2251 mg/l 
 
Oral 
Wert:  160 mg/kg 
 
 

2-Butoxy-ethanol :  
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
Angemessene technische Kontrollmaßnahmen 
 
Technische 
Schutzmaßnahmen 

: Wirksame Absaugung. Konzentration in der Luft unter den 
normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten. 

 
Individuelle Schutzmaßnahmen 
 

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor 
Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände 
und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen. Für 
geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spülen 
von Augen und Körper sorgen 

 
Augen-/Gesichtsschutz (EN 
166) 

: Korbbrillen 
Gesichtsschutzschild 

 
Handschutz  (EN 374) : Empfohlener vorbeugender Hautschutz 

Handschuhe 
Nitrilkautschuk 
Butylkautschuk 
Durchbruchszeit: 1-4 Stunden 
Minimale Dicke für Butylkautschuk 0.7 mm, für Nitrilkautschuk 
oder vergleichbare andere Materialien 0.4 mm (bitte ziehen Sie 
ggf.  Ihren Handschuhhersteller / Händler zu Rate). 
Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie 
Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch 
aufweisen. 

 
Haut- und Körperschutz  (EN 
14605) 

: Persönliche Schutzausrüstung bestehend aus: geeignete 
Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung ggf. 
einschließlich geeigneter Schutzschuhe 

 
Atemschutz  (EN 143, 14387) : Wenn die Risiken nicht vermieden oder mit technischen Mitteln 
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und Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der 
Arbeitsorganisation beschränkt werden können, sollten Sie die 
Verwendung von zertifizierter Atemschutzausrüstung 
entsprechend den Anforderungen der EU (89/656 / EWG, (EU) 
2016/425) , oder gleichwertig beachten, mit Filtertyp:A-P 

 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 
Allgemeine Hinweise :  Die Bestimmungen der Anlagenverordnung beachten. 

 
ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 
Aussehen :  flüssig 

Farbe :  hellgelb 

Geruch :  nach Alkohol 

pH-Wert : 11.5 - 12.5, 100 % 

Flammpunkt : 40 °C geschlossener Tiegel, Unterstützt die Verbrennung nicht. 

Geruchsschwelle : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Siedebeginn und 
Siedebereich 

: Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Verdampfungsgeschwindigk
eit 

: Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 

: Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Dampfdruck : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Relative Dampfdichte : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Relative Dichte : 0.97 - 0.98 

Wasserlöslichkeit : löslich  

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Selbstentzündungstemperat
ur 

: Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Thermische Zersetzung : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Explosive Eigenschaften : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 

Oxidierende Eigenschaften : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend. 
 

9.2 Sonstige Angaben 
 

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung 
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ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1 Reaktivität 
 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 
 
10.2 Chemische Stabilität 
 

Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
 

Hitze, Flammen und Funken. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
 

Keine bekannt. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 

Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende 
Materialien beinhalten: 
Kohlenstoffoxide 
Stickoxide (NOx) 
Schwefeloxide 
Phosphoroxide 
 

 
ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen 

: Einatmung, Augenkontakt, Hautkontakt 

 
Produkt 

 
Akute orale Toxizität :  Schätzwert Akuter Toxizität : > 2,000 mg/kg  

Akute inhalative Toxizität :  4 h Schätzwert Akuter Toxizität : > 5 mg/l 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 

Akute dermale Toxizität :  Schätzwert Akuter Toxizität : > 2,000 mg/kg 

Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 
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Karzinogenität :  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Wirkungen auf die 
Fortpflanzung 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Keimzell-Mutagenität :  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Teratogenität :  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Spezifische Zielorgan-
Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Spezifische Zielorgan-
Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Aspirationstoxizität :  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Inhaltsstoffe 
 
Akute orale Toxizität :  Propan-2-ol LD50 Ratte: 5,840 mg/kg 

 
   2-Butoxy-ethanol LD50 Ratte: 1,500 mg/kg 

 
   Alkylsulfat LD50 Ratte: 2,175 mg/kg 

 
   Benzylalkohol LD50 Ratte: 1,620 mg/kg 

 
Inhaltsstoffe 
 
Akute inhalative Toxizität :  Propan-2-ol 4 h LC50 Ratte: > 30 mg/l 

Testatmosphäre: Dampf 
 

   Benzylalkohol 4 h LC50 Ratte: 4.178 mg/l 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
 

Inhaltsstoffe 
 
Akute dermale Toxizität :  Propan-2-ol LD50 Kaninchen: 12,870 mg/kg 

 
   Benzylalkohol LD50 Kaninchen: 2,000 mg/kg 

 
Mögliche Gesundheitsschäden 
 
Augen : Verursacht schwere Augenschäden. 

 
Haut : Verursacht schwere Hautverätzungen. 

 
Verschlucken : Verursacht Verätzungen des Verdauungstrakts. 

 
Einatmung : Kann eine Reizung der Nase, des Halses und der Lungen 

verursachen. 
 

Chronische Exposition : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten. 

 
Erfahrungen mit der Exposition von Menschen 
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Augenkontakt : Rötung, Schmerz, Verätzung 
 

Hautkontakt : Rötung, Schmerz, Verätzung 
 

Verschlucken : Verätzung, Unterleibsschmerzen 
 

Einatmung : Atemreizung, Husten 
 
 
ABSCHNITT 12: UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN 
 
12.1 Ökotoxizität 
 

Umweltschädigende 
Wirkungen 

: Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen 
bekannt. 

 
Produkt 

Toxizität gegenüber Fischen : Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren. 

: Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber Algen : Keine Daten verfügbar 

Inhaltsstoffe 

Toxizität gegenüber Fischen : Propan-2-ol96 h LC50 Pimephales promelas (fettköpfige Elritze): 
9,640 mg/l 
 

  2-Butoxy-ethanol96 h LC50 Fisch: > 100 mg/l 
 

  Benzylalkohol96 h LC50 Fisch: > 100 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren. 

: Propan-2-ol LC50 Daphnia magna (Großer Wasserfloh): > 10,000 
mg/l 
 

  Alkylsulfat48 h EC50: 31 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 

Toxizität gegenüber Algen : 2-Butoxy-ethanol72 h EC50 Wasserpflanze: 911 mg/l 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Produkt 

Biologische Abbaubarkeit : Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside sind gemäß den 
Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004 EG 
biologisch abbaubar. 

 
Inhaltsstoffe 

Biologische Abbaubarkeit : Propan-2-olErgebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
 

  2-Butoxy-ethanolErgebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
 

  AlkylsulfatErgebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
 

  BenzylalkoholErgebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
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12.3 Bioakkumulationspotenzial 

 
Keine Daten verfügbar 
 

12.4 Mobilität im Boden 
 

Keine Daten verfügbar 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Produkt 

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in 
Konzentrationen von 0.1 % oder höher, die entweder als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

 
 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
 

Keine Daten verfügbar 
 
ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche 
Abfälle.Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden. 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Produkt :  Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der 
Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Ist eine 
Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfälle in anerkannten 
Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen. 

 
Verunreinigte Verpackungen :  Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter einer 

anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks 
Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behälter nicht wieder 
verwenden. Entsorgung nur in Übereinstimmung mit lokalen, 
landes, und bundes Vorschriften. 

 
Anleitung für die 
Abfallschlüssel Zuordnung 

:  Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. Wenn dieses 
Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte 
Anwender dies überprüfen und dem am besten geeigneten 
Europäischen Abfallkatalog -Code zuordnen. Es liegt in der 
Verantwortung des Abfallerzeugers , die Toxizität und die 
physikalischen Eigenschaften des Materials zu bestimmen, um die  
richtigen Abfallart zu identifizieren und die Entsorgungsmethoden 
unter Einhaltung der geltenden europäischen (EU-Richtlinie 
2008/98 / EG) und lokalen Vorschriften zu bestimmen  

 
 
ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 
Der Absender / Versender / Sender muß sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und 
Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist. 
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Landtransport (ADR/ADN/RID)  
 

14.1 UN-Nummer : Kein Gefahrgut 
14.2 UN-ordnungsgemäße 
Versandbezeichnung 

: Kein Gefahrgut 

14.3 Gefahrenklasse(n) 
Transport 

: Kein Gefahrgut 

14.4 Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut 
14.5 Umweltgefahren : Kein Gefahrgut 
14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender 

: Kein Gefahrgut 

 
Lufttransport (IATA)  
 

14.1 UN-Nummer : Kein Gefahrgut 
14.2 UN-ordnungsgemäße 
Versandbezeichnung 

: Kein Gefahrgut 

14.3 Gefahrenklasse(n) 
Transport 

: Kein Gefahrgut 

14.4 Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut 
14.5 Umweltgefahren : Kein Gefahrgut 
14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender 

: Kein Gefahrgut 

 
Seeschiffstransport 
(IMDG/IMO) 

 

 
14.1 UN-Nummer : Kein Gefahrgut 
14.2 UN-ordnungsgemäße 
Versandbezeichnung 

: Kein Gefahrgut 

14.3 Gefahrenklasse(n) 
Transport 

: Kein Gefahrgut 

14.4 Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut 
14.5 Umweltgefahren : Kein Gefahrgut 
14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender 

: Kein Gefahrgut 

14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
73/78 und gemäß IBC-Code 

: Kein Gefahrgut 

 
ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 

: unter 5 %: Anionische Tenside 
Sonstige Verbindungen: Duftstoffe 
Allergene:  
Benzylalkohol 

 
Seveso III: Richtlinie 
2012/18/EU des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates zur 

: ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN P5c 
Niedrige Risikostufe : 5,000 t 
Hohe Risikostufe : 50,000 t 
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Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

 

 
Nationale Bestimmungen 
 
Beschäftigungsbeschränkungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) 
beachten. 
 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 
 

 
Lagerklasse (LGK) : 8A 
 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt. 
 
 
ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

Verwendetes Bewertungsverfahren zur Einstufung gemäß 
 VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 

Einstufung Begründung 
Ätzwirkung auf die Haut 1, H314 Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung 

Schwere Augenschädigung 1, H318 Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung 
 
Volltext der H-Sätze 
 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H331 Giftig bei Einatmen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Volltext anderer Abkürzungen 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; 
ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des 
Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - 
Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - 
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; 
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - 
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes 
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - 
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die 
Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler 
Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
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Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in 
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer 
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale 
Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung 
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); 
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den 
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) 
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion 
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im 
Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - 
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in 
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener 
Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger 
Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

 
Hergestellt von : Regulatory Affairs 
 
Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 
= 1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel 
 
ÜBERARBEITETE INFORMATIONEN: Signifikante Abänderungen des Regelwerks oder an den 
Gesundheitsinformationen in dieser überarbeiteten Ausgabe werden durch einen Balken am 
linken Rand des Sicherheitsdatenblatts gekennzeichnet. 
 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die 
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
 

 

Anhang: Expositionszenarien 
 

Expositionsszenarium: Allzweckreiniger, Spray und Tücheranwendung 

Life Cycle Stage : Weit verbreitete Verwendung durch professionelle Arbeitnehmer 

Produktkategorie : PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte 
auf Lösungsmittelbasis) 

 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für: 

Umweltfreisetzungskategorie : ERC8a Breite dispersive Innenverwendung von 
Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen 

Tägliche Menge pro Anlage : 7.5 kg 

Art der  Abwasserkläranlage : Öffentliche Abwasserkläranlage 
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Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie : PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen 

Expositionsdauer : 480 min 

Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnah
men 

: Innen  

  lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde 1 

Hautschutz : siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie : PROC8a Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ 
Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in nicht 
speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen 

Expositionsdauer : 60 min 

Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnah
men 

: Innen  

  lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde 1 

Hautschutz : siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie : PROC11 Nicht-industrielles Sprühen 

Expositionsdauer : 60 min 

Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnah
men 

: Innen  

  lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde 1 

Hautschutz : siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
 

Expositionsszenarium: Bodenreiniger, Spray und Tücheranwendung (manuell) 
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Life Cycle Stage : Weit verbreitete Verwendung durch professionelle Arbeitnehmer 

Produktkategorie : PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte 
auf Lösungsmittelbasis) 

 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für: 

Umweltfreisetzungskategorie : ERC8a Breite dispersive Innenverwendung von 
Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen 

Tägliche Menge pro Anlage : 7.5 kg 

Art der  Abwasserkläranlage : Öffentliche Abwasserkläranlage 
 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie : PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen 

Expositionsdauer : 480 min 

Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnah
men 

: Innen  

  lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde 1 

Hautschutz : siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie : PROC8a Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ 
Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in nicht 
speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen 

Expositionsdauer : 60 min 

Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnah
men 

: Innen  

  lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde 1 

Hautschutz : siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie : PROC11 Nicht-industrielles Sprühen 

Expositionsdauer : 60 min 
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Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnah
men 

: Innen  

  lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde 1 

Hautschutz : siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
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Sicherheitsdatenblatt 
Gemäß 91/155/EWG - ISO 11014-1 

    

 
SDB-Nr.: 1560   V003.2 

 
Überarbeitet am:   26.09.2005 

 

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 

Bezeichnung des 
Produktes:  

  Pril Original 

 
Vorgesehene Verwendung:   Manuelle Geschirrspülmittel - Kernvariante 

 
Firmenbezeichnung:   Henkel KGaA Düsseldorf Germany  
  Henkelstr. 67  
  D-40191  Düsseldorf  
  Tel.: ++49 (0)211-797 0  

 
Notfall-Nummer:   Für Notfälle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der 

Telefon-Nr. ++49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur 
Verfügung.   

 
Das Produkt ist den "Informationszentren für Vergiftungsfälle in der Bundesrepublik 
Deutschland" gemeldet. Diese Zentren erteilen in Vergiftungsfällen Tag und Nacht telefonisch 
Auskunft. Zentraler Gift-Notruf: 030/19240  

 
 

2.  Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen  

Inhaltsstoffangabe:    
 

% Inhaltsstoff Symbol R-Sätze EINECS-Nr. 
CAS-Nr. 

>=  10,0 - <=   20,0  Fettalkohol, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, 
Natriumsalz 

Xi R38, R41 68891-38-3 

>=   1,0 - <=    3,0  Sulfonsäuren, C13-17-sek. Alkane, 
Natriumsalz 

Xn R22, R38, R41 288-330-3 
85711-69-9 

>=   1,0 - <=    5,0  1-Propanaminium, 3-Amino-N-
(Carboxymethyl)-N,N-Dimethyl-, N-
Kokosacyl-Derivate, Hydroxide, innere 
Salze 

N, Xi R50, R36 263-058-8 
61789-40-0 

Inhaltsstoffangabe (gemäß EG-Empfehlung):  
 

5 - 15 %   anionische Tenside 
< 5 %   amphotere Tenside 
Weitere Inhaltsstoffe   Duftstoffe, Limonene, Konservierungsmittel, 2-Bromo-2-nitropropane-

1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 
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3.  Mögliche Gefahren des Produktes  

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  
 
 

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen  

Allgemeine Hinweise:   Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  
 
Nach Augenkontakt:   Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt 

aufsuchen.  
 
Nach Hautkontakt:   Spülung mit Wasser. Mit Produkt verunreinigte 

Kleidungsstücke entfernen.  
 
Nach Einatmen:   Nicht relevant.  

 
Nach Verschlucken:   Spülung der Mundhöhle, Trinken von 1-2 Gläsern Wasser, 

Arzt konsultieren.  
 
 

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung  

Brandverhalten:  keine Angaben  
 
Besondere Gefährdungen:   keine Angaben  

 
Schutzausrüstung:   keine Angaben  

 
Geeignete Löschmittel:   Alle gebräuchlichen Löschmittel sind geeignet   

 
Ungeeignete Löschmittel:   keine Angaben  

 
Zusätzliche Hinweise:   Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 
 

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  

Allgemeine Hinweise:   keine Angaben  
 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:  
  Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.  
  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
  Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.  

 
Umweltschutzmaßnahmen:   Nicht in Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  

 
Maßnahmen zur Beseitigung:  Mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen.  

 
Zu vermeidende Bedingungen bei der Beseitigung:  
  keine Angaben  
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7.  Handhabung und Lagerung  

Handhabung:  
 

Hinweise zum sicheren Umgang:  
  keine Angaben  

 
Brand- und Explosionsschutz:  
  Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine besonderen 

Maßnahmen erforderlich.  
 
Lagerung: 

  
Allgemeine Hinweise zur Lagerung:  
   Lagerung entsprechend Wassergefährdungsklasse und 

Lagerklasse (s. Kap. nat. Vorschriften)  
 

Geeignetes Material (Behälter):  
  keine Angaben  

 
Ungeeignetes Material (Behälter):  
  keine Angaben  

 
Einzuhaltende Lagerbedingungen:  
  trocken, zwischen +5 und +40°C lagern  

 
Zusammenlagerung:   Regeln des VCI-Zusammenlagerungskonzeptes einhalten.  

 
 

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung  

Bemerkungen:  
keine Bestandteile enthalten  
  

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:  
  Keine weiteren Angaben, siehe Kap. 7.  

 
Persönliche Schutzausrüstung:  

 
Atemschutz:   Nicht erforderlich  
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Handschutz:   Für den Kontakt mit Produkt werden Schutzhandschuhe der 
Chemikalienschutzkategorie III aus Spezial-Nitril 
(Materialstärke >0,1 mm, Durchdringungszeit            > 480 
min Klasse 6) nach EN 374 empfohlen. Für den längeren und 
wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben 
genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich kürzer 
sein können, als die nach EN 374 ermittelten. Der 
Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine 
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und 
thermische Beständigkeit, Antistatik etc.) geprüft werden. Bei 
ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh 
sofort zu ersetzen. Wir empfehlen Einmal-
Chemikalienschutzhandschuhe regelmäßig zu wechseln und 
einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten 
Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem 
Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu 
erstellen.  

 
Augenschutz:   Dicht schließende Schutzbrille tragen.  

 
Körperschutz:   Chemikalienschutzkleidung. Hinweise des Herstellers 

beachten.  
 

Weitere Hinweise:   Schutzausrüstung nur bei gewerblicher Handhabung oder 
großen Gebinden (nicht Haushaltspackungen) erforderlich.  

 
Hygienemaßnahmen:   Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden. Verschmutzte, 

getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautverschmutzung mit 
viel Wasser und Seife abwaschen, Hautpflege.  

 
Allgemeine Schutzmaßnahmen:  
  Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  

 
 

9.  Physikalische und chemische Eigenschaften  

Allgemeine Eigenschaften: 

Lieferform:  Flüssigkeit 
Beschaffenheit:  niedrig viskos, klar 
Geruch:  frisch 
Farbe(n):  blau 

Physikalisch-chemische Eigenschaften:  

 Flammpunkt   Kein Flammpunkt bis 100 °C. 
Wässrige Zubereitung. 

 
  pH-Wert 

(20 °C; Konz.: 100 % Produkt; Lsm.: kein) 
 6,60 - 7,20 

 
 Dichte 

(20 °C) 
 1,025 - 1,035 g/cm3 

 
 

10.  Stabilität und Reaktivität  
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Stabilität: 
 

Zu vermeidende Bedingungen:  
  keine Angaben 

 
Thermische Zersetzungsprodukte: 
  keine Angaben  

 
Hinweis zur Zersetzung:   Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  

 
Reaktivität:  

 
Gefährliche Reaktionen mit anderen Stoffen:  
  Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  

 
 

11.  Angaben zur Toxikologie  

Allgemeine Hinweise:   Keine tierexperimentellen Daten vorhanden.  
   Nach Maßgabe der vorliegenden Daten und aufgrund 

toxikologischer Bewertung ist das Produkt nicht als 
gesundheitsgefährdend einzustufen.  

 
Akute orale Toxizität:   Unter Berücksichtigung der Daten über die akute Toxizität und 

Anteile der Inhaltsstoffe ist das Produkt nach Einnahme nicht 
giftig oder gesundheitsschädlich.  

 
Hautreizung:   Primäre Hautirritation: Nicht reizend  

 
Augenreizung:   Primäre Augenirritation: Leicht reizend, nicht 

kennzeichnungspflichtig  
 
 

12.  Angaben zur Ökologie  

Allgemeine Angaben zur Ökologie: 
Auf Basis der im Produkt enthaltenen Rohstoffe und/oder vergleichbarer ergibt sich folgende 
ökologische Bewertung:  

 
Akute Fischtoxizität: 

Bewertung:   LC50 > 100 mg Produkt/l.  
 
Akute Bakterientoxizität:  

Bewertung:   EC0 > 100 mg Produkt/l.  
 
Primärabbau:  

Bewertung:   Die im Produkt enthaltenen Tenside sind entsprechend den 
Anforderungen der EU-Detergentienrichtlinien 82/242 
(nichtionische Tenside) bzw. 82/243 (anionische Tenside) 
durchschnittlich mindestens 90% biologisch abbaubar.  
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Biologischer Endabbau (Screeningtest):  
Bewertung:   Die Summe der im Produkt enthaltenen organischen 

Komponenten erreicht in Tests auf leichte Abbaubarkeit Werte 
von > 60% BSB/CSB, bzw. CO2-Entwicklung bzw. > 70% 
DOC-Abnahme - Grenzwerte für 'leicht abbaubar/readily 
degradable' (z.B. nach OECD-Methoden 301).  

 
 

13.  Hinweise zur Entsorgung  

Abfallschlüssel(EWC/EAK ):   070608  
Entsorgung des Produktes:  keine Angaben  

 
Entsorgung ungereinigter Verpackung:  
  Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung 

zuführen!  
 
 

14.  Angaben zum Transport  

Allgemeine Hinweise: 
Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADNR, IMDG, IATA-DGR  

15.  Vorschriften - Einstufung und Kennzeichnung  

R-Sätze   Keine umweltgefährliche Einstufung  
   Keine toxikologische Einstufung  

 
S-Sätze:   S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  

 
Nationale Vorschriften/Hinweise:  

 
WGK:   WGK = 2, wassergefährdendes Produkt. Einstufung nach der 

Mischungsregel VwVwS 17. Mai 1999. 
Entsprechend dem Bewertungsmuster der Kommission zur 
Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS) sollen 
Wassergefährdungsklassen Sicherheitsvorkehrungen für den 
Umgang mit technischen Produkten in Anlagen ermöglichen. 
Sie sind nicht für Kleingebinde (Haushaltspackungen) 
gedacht.   

 
Lagerklasse nach VCI:   10  
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16.  Sonstige Angaben  

 
Vollständiger Wortlaut der R-Sätze, die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt als Kürzel 
aufgeführt wurden. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 15 aufgeführt. 

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  
R36 Reizt die Augen.  
R38 Reizt die Haut.  
R41 Gefahr ernster Augenschäden.  
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Procur-Konzentrat
1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Produkt für die professionelle Reinigung und Pflege

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
J O H A N N E S   K I E H L   K GFirmenname:

Straße: Robert-Bosch-Str. 9
Ort: D-85235 Odelzhausen

Telefon: Telefax:+49 8134 9305-0 +49 8134 6466
info@kiehl-group.comE-Mail:
www.kiehl-group.comInternet:
Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: +49/89/19240
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145
   Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, 
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199
  Eesti: Häirekeskuse number: 112 / Mürgistusteabekeskuse number: 16662
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

Auskunftgebender Bereich:

KIEHL Austria GmbH Perfektastr. 57;                   A-1230 Wien         Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L. 5, rue de Londres; F-67670 Mommenheim Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l. Via San Rocco, 101; I-16036 Recco (GE) Tel. +39  / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
KIEHL Hungary Kft. Felsöipari körút 3/ D         HU-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1 /  348-08 41
KIEHL Middle East LLC A8-LIU 48/49 - KIZAD Abu Dhabi, U.A.E. Tel. +971 2 550 33 96

+49/89/19240 (deutsch- und englischsprachig)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Nicht erforderlich.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Keine bekannt.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

nach 648/2004/EG: nichtionische Tenside 5-15%, Pflegesubstanzen, wasserlösliche Lösungsmittel, Stellmittel, 
Farbstoffe, Duftstoffe (Linalool)

Chemische Charakterisierung

Druckdatum: 09.07.2020D - DERevisions-Nr.: 1,08
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

5 - < 10 %Polymer Butanol, propoxyliert, ethoxyliert

Acute Tox. 4; H302

1 - < 5 %67-63-0 Propan-2-ol (vgl. Isopropylalkohol)

200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

1 - < 5 %112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)

203-961-6 603-096-00-8 01-2119475104-44

Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.
Allgemeine Hinweise

keine Gefahr durch Inhalation
Nach Einatmen

Mit viel Wasser abwaschen.
Nach Hautkontakt

Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.
Nach Augenkontakt

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken . Erbrechen möglichst verhindern. Falls 
erforderlich einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Alle Löschmittel möglich.
Geeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Informationen verfügbar.

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren
Nicht erforderlich

Druckdatum: 09.07.2020D - DERevisions-Nr.: 1,08
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Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Verschüttetes Produkt nie in den Orginalbehälter zwecks Wiederverwertung geben .

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen 
zugänglich ist.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Den Behälter fest verschlossen halten. 
Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehälter zurückgeben.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfügbar.

GU50GISCODE/Produkt-Code:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

1,5(I)102-(2-Butoxyethoxy)ethanol112-34-5 67

2(II)200Propan-2-ol67-63-0 500

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Proben.- 
Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

67-63-0 Propan-2-ol B25 mg/l bAceton

Bei vorschriftsmäßiger Anwendung wird dieser Grenzwert weit unterschritten . Eine Gesundheitsgefährdung ist 
nicht zu befürchten.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Nicht erforderlich.
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Druckdatum: 09.07.2020D - DERevisions-Nr.: 1,08
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Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen. Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.
Schutz- und Hygienemaßnahmen

Nicht erforderlich
Körperschutz

Nicht erforderlich

Atemschutz

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

rot
flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

angenehmGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): ca. 4,5 K-QP1012C

Zustandsänderungen

<-8 °CSchmelzpunkt:

>78 °CSiedebeginn und Siedebereich:

nicht anwendbarSublimationstemperatur:

nicht anwendbarErweichungspunkt:

nicht anwendbarPourpoint:

>60 °CFlammpunkt:

Entzündlichkeit
nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

Nicht explosiv
Explosionsgefahren

nicht anwendbarUntere Explosionsgrenze:

nicht anwendbarObere Explosionsgrenze:

>250 °CZündtemperatur:

Selbstentzündungstemperatur
nicht anwendbarFeststoff:
nicht anwendbarGas:

unbestimmtZersetzungstemperatur:

Nicht relevant
Brandfördernde Eigenschaften

Dampfdruck: unbestimmt

Dichte (bei 20 °C): 1,01 g/cm³ K-QP1012E

Wasserlöslichkeit:
  (bei 20 °C)

vollkommen mischbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
unbestimmt

unbestimmtVerteilungskoeffizient:

Dyn. Viskosität: unbestimmt

Druckdatum: 09.07.2020D - DERevisions-Nr.: 1,08
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Kin. Viskosität: unbestimmt

Auslaufzeit: unbestimmt

Dampfdichte: unbestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: unbestimmt

9.2. Sonstige Angaben

unbestimmtFestkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität

Keine Informationen verfügbar.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Informationen verfügbar.

Nicht Temperaturen über 35 °C aussetzen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Informationen verfügbar.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.
Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

Polymer Butanol, propoxyliert, ethoxyliert

ATE 500 
mg/kg

oral

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Druckdatum: 09.07.2020D - DERevisions-Nr.: 1,08
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Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Enthält keine Stoffe, die bekanntermaßen umweltgefährlich sind oder die in Kläranlagen nicht abgebaut 
werden. Die enthaltenen Tenside entsprechen den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 740 mg O2/g.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Behälter gründlich entleeren. Produktreste nicht in größeren Mengen in den Ausguß schütten.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt
ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

070699

Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben. Gereinigte 
Verpackungsmaterialien den örtlichen Wertstoffkreisläufen zuführen .

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: nicht anwendbar

nicht anwendbar14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

nicht anwendbar14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht erforderlich
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14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

nicht anwendbar

Sonstige einschlägige Angaben

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 55: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)

Zusätzliche Hinweise

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften

2 - deutlich wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en) : 1 / 3

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

Druckdatum: 09.07.2020D - DERevisions-Nr.: 1,08



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
J O H A N N E S   K I E H L   K G

Procur-Konzentrat
Überarbeitet am: 16.03.2020 Materialnummer: j3005_sd Seite 8 von 8

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern

Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)

Druckdatum: 09.07.2020D - DERevisions-Nr.: 1,08
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : SANET DAILY Q&E 6X325ML WEST 
UFI :  

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 
 

 H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 

Augenreizung, Kategorie 2 
 

 H319: Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
 

 H315: Verursacht Hautreizungen. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
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Sicherheitshinweise 
 

: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Prävention:  
P260 Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen. 
Reaktion:  
P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt 
anrufen. 

P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel 
Wasser und Seife waschen. 

Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 

Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

l-(+)-Milchsaeure  
 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Kennzeichnung in der Anwendungskonzentration 

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß dem Global Harmonisierten System (GHS). 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnummer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

l-(+)-Milchsaeure 79-33-4 
201-196-2 
01-2119474164-39 

Skin Corr. 1C; H314 
Eye Dam. 1; H318 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Skin Irrit. 2; H315 
3 - < 5 % 
Eye Dam. 1; H318 
>= 3 % 
Eye Irrit. 2; H319 
1 - < 3 % 
Skin Corr. 1C; H314 
>= 5 % 
 

>= 5 - < 10 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, 68891-38-3 Skin Irrit. 2; H315 >= 5 - < 10 
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sulfatiert, Natriumsalz 500-234-8 
01-2119488639-16 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Irrit. 2; H319 
5 - < 10 % 
Eye Dam. 1; H318 
>= 10,0 % 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, 
Decyloctylglycoside 

68515-73-1 
500-220-1 
01-2119488530-36 

Eye Dam. 1; H318 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Dam. 1; H318 
> 10 % 
Eye Irrit. 2; H319 
10 % 
 

>= 3 - < 5 

Methansulfonsäure 75-75-2 
200-898-6 
607-145-00-4 
01-2119491166-34 

Skin Corr. 1B; H314 
Met. Corr. 1; H290 
Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H312 
STOT SE 3; H335 
Eye Dam. 1; H318 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Skin Corr. 1B; H314 
5 - 100 % 
Eye Dam. 1; H318 
3 - < 5 % 
Skin Irrit. 2; H315 
3 - < 5 % 
Eye Irrit. 2; H319 
1 - < 3 % 
Skin Irrit. 2; H315 
1 - < 3 % 
 

>= 1 - < 2 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Arzt konsultieren. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
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Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
Arzt aufsuchen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : ätzende Wirkungen 
Reizung 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 
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6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Mit Laugen, Kalk oder Ammoniak neutralisieren. 
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
Zum Schutz bei Verschütten, Flasche in der Produktion auf 
Metallschale aufbewahren. 
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen 
behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der 
Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 
 

:  Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht verschlossen an einem 
trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter 
sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen 
zu verhindern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  12, Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Reinigungsmittel 

 
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 
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Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter 

Grundlage 

Methansulfonsäure 75-75-2 
 

AGW (Dampf und 
Aerosole) 

0,7 mg/m3 DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;(I) 
 Weitere Information: Ausschuss für Gefahrstoffe, Summe aus Dampf und Aerosolen., 

Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes 
und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsber
eich 

Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

l-(+)-Milchsaeure 
79-33-4 

Arbeitnehmer Einatmung Kurzzeit-Exposition, 
Lokale Effekte 

592 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Kurzzeit-Exposition, 
Systemische Effekte 

35,4 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Kurzzeit-Exposition, 
Lokale Effekte 

296 mg/m3 

Alkohole, C12-14, 
ethoxyliert, sulfatiert, 
Natriumsalz 
68891-38-3 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

2750 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

175 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

1650 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

52 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

15 mg/kg 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - lokale 
Effekte 

0,132 mg/cm2 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - lokale 
Effekte 

0,079 mg/cm2 

D-Glucopyranose, 
Oligomer, 
Decyloctylglycoside 
68515-73-1 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

595000 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

420 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

357000 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

124 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

35,7 mg/kg 

Methansulfonsäure 
75-75-2 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

2,89 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

19,44 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

1,44 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

1,44 mg/kg 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

8,33 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

6,76 mg/m3 
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 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

8,33 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

1,73 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit-Exposition 0,7 mg/m3 
 Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 

Effekte 
0,42 mg/m3 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
l-(+)-Milchsaeure 
79-33-4 

Süßwasser   1,3 mg/l 

 STP 10 mg/l 
Alkohole, C12-14, ethoxyliert, 
sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3 

Süßwasser   0,24 mg/l 

 Meerwasser 0,024 mg/l 
 STP 10000 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 0,071 mg/l 
 Süßwassersediment 5,45 mg/kg 
 Meeressediment 0,545 mg/kg 
 Boden 0,946 mg/kg 

Trockengewicht 
(TW) 

D-Glucopyranose, Oligomer, 
Decyloctylglycoside 
68515-73-1 

Süßwasser   0,176 mg/l 

 Meerwasser 0,0176 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 0,27 mg/l 
 STP 560 mg/l 
 Süßwassersediment 1,516 mg/kg 
 Meeressediment 0,152 mg/kg 
 Boden 0,654 mg/kg 
Methansulfonsäure 
75-75-2 

Süßwasser   0,012 mg/l 

 Meerwasser 0,0012 mg/l 
 Süßwassersediment 0,0251 mg/kg 
 Boden 0,00183 mg/kg 
 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,12 mg/l 
 Abwasserkläranlage 100 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: 
Dicht schließende Schutzbrille 
 

Handschutz 
 

Material : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
Anmerkungen 

 
: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  
 

Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
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Atemschutz : Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 

Empfohlener Filtertyp: 
ABEK-P3-Filter 
 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  rosa 

Geruch :  parfümiert 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 1,2, bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Information verfügbar.  

Flammpunkt : Nicht anwendbar  

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,04 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : löslich 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
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9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute orale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 

 
Akute dermale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg 
Methode: Rechenmethode 
 

Inhaltsstoffe: 

l-(+)-Milchsaeure 

79-33-4: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): 3.730 mg/kg  
 

 
 

  LD50 (Maus): 4.875 mg/kg  
 

   LD50 Oral (Meerschweinchen): 1.810 mg/kg  
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Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 7,94 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 2.870 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

 
 

  LD50 (Ratte): 7.400 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
GLP: ja 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:   (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Methansulfonsäure 

75-75-2: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): 200 mg/kg  
 

 
 

  LD50 (Ratte): 649 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC0 (Maus): > 1,88 mg/l  
Expositionszeit: 1 h 
 

 
 

  LC0 (Ratte): 0,74 mg/l  
Expositionszeit: 6 h 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 1.000 - 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen. 
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Reizt die Haut. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
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D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Schwache Hautreizung 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Kann irreversible Augenschäden verursachen. 
Verursacht schwere Augenreizung. 

 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Gefahr ernster Augenschäden. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 

 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Irreversible Schädigung der Augen 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Spezies : Meerschweinchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Gentoxizität in vitro : Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
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 Ergebnis: negativ 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Ames test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Expositionswege : Verschlucken 
Zielorgane : Leber 

 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

NOAEL : 300 mg/kg  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 
 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

l-(+)-Milchsaeure 
79-33-4: 
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Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 130 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Fisch): 320 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 130 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  EC50 (Daphnia pulex (Wasserfloh)): 240 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Selenastrum capricornutum): 3.500 mg/l 
 

 
 

  ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (einzellige Grünalge)): 2.800 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 : > 100 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 7,1 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
GLP: ja 
 

 
 

  LC50 (Fisch): > 1 - 10 mg/l 
Art des Testes: semistatischer Test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 10 - 100 mg/l 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 0,14 mg/l 
Expositionszeit: 28 d 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 204 
 

 
 

  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 1 - 10 mg/l 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 7,1 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia pulex (Wasserfloh)): 7,4 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

   NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,27 mg/l 
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 Expositionszeit: 21 d 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

 
 

   (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 7,2 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 27,7 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
GLP: ja 
 

 
 

  EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 10 - 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOEC : 0,95 mg/l 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 0,93 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Expositionszeit: 16 h 
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
Methode: DIN 38412 
GLP: ja 
 

 
 

  EC10 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
GLP:  
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 1,2 mg/l  
 

 
 

 NOEC: 1 - 10 mg/l  
Spezies: Leuciscus idus (Goldorfe) 
 

 
 

 NOEC: 0,14 mg/l  
Expositionszeit: 28 d 
Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 204 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren (Chronische 
Toxizität) 
 

: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

Toxizität gegenüber 
Bodenorganismen 
 

: NOEC: 750 mg/kg 
Expositionszeit: 96 d 
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer) 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 222 
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D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 
68515-73-1: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 100,81 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  NOEC (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 1,8 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1,0 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

Methansulfonsäure 
75-75-2: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 10 - 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 10 - 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Scenedesmus capricornutum (Süsswasseralge)): 10 - 100 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 : 10 - 100 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Methode: siehe Freitext 
Anmerkungen: siehe Freitext 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) 
Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 
Detergentien festgelegt sind. 
 

Inhaltsstoffe: 

l-(+)-Milchsaeure 
79-33-4: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
 

Biochemischer Sauerstoffbedarf 
(BSB) 
 

:  450 mg/g  
Inkubationszeit: 5 d 
 

 
 

  600 mg/g  
Inkubationszeit: 20 d 
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Chemischer Sauerstoffbedarf 
(CSB) 
 

:  900 mg/g  
 

ThOD 
 

:  1.067 mg/g 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Art des Testes: aerob 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 70 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 A 
 

 
 

  Art des Testes: anaerob 
Ergebnis: Biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 60 % 
Expositionszeit: 41 d 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 
68515-73-1: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau:  100 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 E 
 

Methansulfonsäure 
75-75-2: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 99 % 
Expositionszeit: 28 d 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich. 
 

Methansulfonsäure 
75-75-2: 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -2,38 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Adsorption/Boden 
Medium:Boden 
Koc: 191Methode: Rechenmethode 

 
Methansulfonsäure 
75-75-2: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Koc: 1Anmerkungen: Hochmobil in Böden 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung enthält 
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
sind (vPvB).. 
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Bewertung 
 

: Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB).. Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Abfälle nicht in den Ausguss schütten. 
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder 
Verpackungsmaterial verunreinigen. 
In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29* 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR : 3265 
IMDG : 3265 
IATA : 3265 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR : ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
  (l-(+)-Milchsaeure) 

IMDG : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 
  (l-(+)-Milchsaeure) 

IATA : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.  
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14.3 Transportgefahrenklassen 
ADR : 8  
IMDG : 8  
IATA : 8  

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Klassifizierungscode : C3 
Verpackungsgruppe : III 
Nummer zur Kennzeichnung der 
Gefahr 

: 80 

Gefahrzettel : 8 
Tunnelbeschränkungscode : (E) 
IMDG  
Verpackungsgruppe : III 
Gefahrzettel : 8 
EmS Nummer : F-A, S-B 
IATA  
(Fracht) : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.  
Verpackungsgruppe : III 
Gefahrzettel : 8 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Umweltgefährdend : nein 

 

IMDG  
Meeresschadstoff : nein 
IATA  
Umweltgefährdend : nein 

 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren 
lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem 
Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und 
Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Siehe Anhang XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 für 
Beschränkungsbedingungen 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU :  Nicht anwendbar 
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des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Organische Stoffe: : AnteilKlasse 1: 1,05 %  
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 1,06 % 
11,06 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 1,06 % 
67,85 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: 5 - <15% Anionische Tenside, <5% Nichtionische Tenside, Duftstoffe 

 
GISBAU GISCODE : GS 50 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H290 : Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 : Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H314 : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 
H412 : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. : Akute Toxizität 
Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
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Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Met. Corr. : Korrosiv gegenüber Metallen 
Skin Corr. : Ätzwirkung auf die Haut 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Met. Corr. 1 H290 Basierend auf Prüfdaten. 

Eye Irrit. 2 H319 Basierend auf Prüfdaten. 

Skin Irrit. 2 H315 Basierend auf Prüfdaten. 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : SANET PERFECT 10 X 1 LITER 
UFI :  

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Augenreizung, Kategorie 2 
 

 H319: Verursacht schwere Augenreizung. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Prävention:  
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ 

Gesichtsschutz tragen. 
Reaktion:  
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
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Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 

Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnummer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Zitronensäure 77-92-9 
201-069-1 
01-2119457026-42 

STOT SE 3; H335 
Eye Irrit. 2; H319 

>= 5 - < 10 

Methansulfonsäure 75-75-2 
200-898-6 
607-145-00-4 
01-2119491166-34 

Skin Corr. 1B; H314 
Met. Corr. 1; H290 
Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H312 
STOT SE 3; H335 
Eye Dam. 1; H318 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Skin Corr. 1B; H314 
5 - 100 % 
Eye Dam. 1; H318 
3 - < 5 % 
Skin Irrit. 2; H315 
3 - < 5 % 
Eye Irrit. 2; H319 
1 - < 3 % 
Skin Irrit. 2; H315 
1 - < 3 % 
 

>= 2 - < 3 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Arzt konsultieren. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
Arzt aufsuchen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Reizung 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
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entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Mit Laugen, Kalk oder Ammoniak neutralisieren. 
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der 
Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 
 

:  Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht verschlossen an einem 
trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter bei 
Raumtemperatur lagern.  
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  12, Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Gebäudereinigung 
Sanitärreinigung 
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Sanitärunterhaltsreiniger 

 

 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter 

Grundlage 

Zitronensäure 77-92-9 
 

AGW (Einatembare 
Fraktion) 

2 mg/m3 DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(I) 
 Weitere Information: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 

Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht 
bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) 
nicht befürchtet zu werden 

Methansulfonsäure 75-75-2 
 

AGW (Dampf und 
Aerosole) 

0,7 mg/m3 DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;(I) 
 Weitere Information: Ausschuss für Gefahrstoffe, Summe aus Dampf und Aerosolen., 

Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes 
und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsber
eich 

Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

Methansulfonsäure 
75-75-2 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

2,89 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

19,44 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

1,44 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

1,44 mg/kg 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

8,33 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

6,76 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

8,33 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

1,73 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit-Exposition 0,7 mg/m3 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

0,42 mg/m3 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Zitronensäure 
77-92-9 

Süßwasser   0,44 mg/l 

 Meerwasser 0,044 mg/l 
 STP > 1000 mg/l 
 Süßwassersediment 34,6 mg/kg 

 Meeressediment 3,46 mg/kg 

 Boden 33,1 mg/kg 

Methansulfonsäure Süßwasser   0,012 mg/l 
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75-75-2 
 Meerwasser 0,0012 mg/l 
 Süßwassersediment 0,0251 mg/kg 

 Boden 0,00183 mg/kg 

 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,12 mg/l 
 Abwasserkläranlage 100 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: 
Dicht schließende Schutzbrille 
 

Handschutz 
 

Material : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
Anmerkungen 

 
: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  
 

Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Atemschutz : Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 
Empfohlener Filtertyp: 
ABEK-P3-Filter 
 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  rot 

Geruch :  charakteristisch 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 0,70, 100 % 
bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar  

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 
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Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,048 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : löslich 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Säurereserve : 3,1 g/100g 
 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 

Akute Toxizität 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft  
 

Inhaltsstoffe: 

Zitronensäure 

77-92-9: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Maus): 5.400 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

 
 

  LD50 Oral (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 402 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Methansulfonsäure 

75-75-2: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): 200 mg/kg  
 

 
 

  LD50 (Ratte): 649 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC0 (Maus): > 1,88 mg/l  
Expositionszeit: 1 h 
 

 
 

  LC0 (Ratte): 0,74 mg/l  
Expositionszeit: 6 h 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 1.000 - 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Verursacht schwere Augenreizung. 
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Inhaltsstoffe: 

Zitronensäure 

77-92-9: 

Ergebnis : Augenreizung 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Zitronensäure 

77-92-9: 

Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Zitronensäure 

77-92-9: 

Spezies : Ratte 
NOAEL : 4.000 mg/kg  
LOAEL : 8.000 mg/kg  
Applikationsweg : Oral 
Expositionszeit : 10 d 

 
Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Zitronensäure 
77-92-9: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 440 - 760 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1.535 mg/l 
Expositionszeit: 24 h 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): ca. 120 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  NOEC (Scenedesmus quadricauda (Grünalge)): 425 mg/l 
Expositionszeit: 8 Tage 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:   (Pseudomonas putida): > 10.000 mg/l  
Expositionszeit: 16 h 
 

Methansulfonsäure 
75-75-2: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 10 - 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 10 - 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Scenedesmus capricornutum (Süsswasseralge)): 10 - 100 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 : 10 - 100 mg/l  
Expositionszeit: 72 h 
Methode: siehe Freitext 
Anmerkungen: siehe Freitext 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) 
Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 
Detergentien festgelegt sind. 
 

Inhaltsstoffe: 
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Zitronensäure 
77-92-9: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  97 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 B 
 

 
 

  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  100 % 
Expositionszeit: 19 d 
Methode: OECD 301 E 
 

Biochemischer Sauerstoffbedarf 
(BSB) 
 

:  526 mg/g  
 

Chemischer Sauerstoffbedarf 
(CSB) 
 

:  728 mg/g  
 

ThOD 
 

:  0,75 g/g 
 

Methansulfonsäure 
75-75-2: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 99 % 
Expositionszeit: 28 d 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Zitronensäure 
77-92-9: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich. 
 

Methansulfonsäure 
75-75-2: 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -2,38 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Inhaltsstoffe: 

Methansulfonsäure 
75-75-2: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Koc: 1Anmerkungen: Hochmobil in Böden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung enthält 
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
sind (vPvB).. 
 

Inhaltsstoffe: 

Zitronensäure 
77-92-9: 
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Bewertung 
 

: Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT).. Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Abfälle nicht in den Ausguss schütten. 
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder 
Verpackungsmaterial verunreinigen. 
In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29* 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

SANET PERFECT 10 X 1 LITER 
WM 0712482 Bestellnummer:  0712482 

Version 5.6  Überarbeitet am 13.08.2022 Druckdatum 20.09.2022  
 

13 / 15 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Siehe Anhang XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 für 
Beschränkungsbedingungen 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

 :  Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

:  Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: : AnteilKlasse 3: 0,01 

%  
 : Organische Stoffe: : AnteilKlasse 1: 10,91 %  
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 2,95 % 
398,56 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
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Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 2,95 % 
30,87 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: <5% Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe 

 
GISBAU GISCODE : GS 35 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H290 : Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H312 : Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H314 : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. : Akute Toxizität 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Met. Corr. : Korrosiv gegenüber Metallen 
Skin Corr. : Ätzwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
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Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Eye Irrit. 2 H319 Basierend auf Prüfdaten. 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 

 

 
 

 
 

 

 

500000003467 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : TANET interior Q&E 6 x 325 ML 
UFI :  

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Augenreizung, Kategorie 2 
 

 H319: Verursacht schwere Augenreizung. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Prävention:  
P260 Aerosol nicht einatmen. 
Reaktion:  
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 

Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

TANET interior Q&E 6 x 325 ML 
WM 0713658 Bestellnummer:  0713658 

Version 4.9  Überarbeitet am 28.08.2022 Druckdatum 20.09.2022  
 

2 / 21 

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 

einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 

Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Kennzeichnung in der Anwendungskonzentration 

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnummer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Ethanol 64-17-5 
200-578-6 
603-002-00-5 
01-2119457610-43 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Irrit. 2; H319 
>= 50 % 
 

>= 10 - < 15 

D-Glucopyranose, Oligomer, 
Decyloctylglycoside 

68515-73-1 
500-220-1 
01-2119488530-36 

Eye Dam. 1; H318 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Dam. 1; H318 
> 10 % 
Eye Irrit. 2; H319 
10 % 
 

>= 2 - < 3 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, 
sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3 
500-234-8 
01-2119488639-16 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Irrit. 2; H319 
5 - < 10 % 
Eye Dam. 1; H318 
>= 10,0 % 

>= 2,5 - < 3 
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1-Butoxypropan-2-ol 5131-66-8 

225-878-4 
603-052-00-8 
01-2119475527-28 

Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Irrit. 2; H319 
> 20 % 
Skin Irrit. 2; H315 
> 20 % 
 

>= 1 - < 2 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Arzt konsultieren. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
Arzt aufsuchen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Reizung 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden.  
 

Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der 
Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
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waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 
 

:  Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht verschlossen an einem 
trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter bei 
Raumtemperatur lagern.  
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  10, Brennbare Flüssigkeiten  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Gebäudereinigung 
Tägliche Reinigung und -Pflege 
Unterhaltsreinigung 

 

 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter 

Grundlage 

Ethanol 64-17-5 
 

AGW 200 ppm 
380 mg/m3 

DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 
 Weitere Information: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 

Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht 
bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) 
nicht befürchtet zu werden 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsber
eich 

Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

Ethanol 
64-17-5 

Arbeitnehmer Einatmung Akut - lokale Effekte 1900 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

950 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

343 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Akut - lokale Effekte 950 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

206 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

114 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

87 mg/kg 

 Verbraucher Hautkontakt Akut - lokale Effekte 950 mg/m3 

D-Glucopyranose, 
Oligomer, 
Decyloctylglycoside 
68515-73-1 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

595000 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

420 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 357000 mg/kg 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

TANET interior Q&E 6 x 325 ML 
WM 0713658 Bestellnummer:  0713658 

Version 4.9  Überarbeitet am 28.08.2022 Druckdatum 20.09.2022  
 

6 / 21 

Effekte 
 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 

Effekte 
124 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

35,7 mg/kg 

Alkohole, C12-14, 
ethoxyliert, sulfatiert, 
Natriumsalz 
68891-38-3 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

2750 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

175 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

1650 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

52 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

15 mg/kg 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - lokale 
Effekte 

0,132 mg/cm2 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - lokale 
Effekte 

0,079 mg/cm2 

1-Butoxypropan-2-ol 
5131-66-8 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

147 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

52 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

43 mg/m3 

 Verbraucher Haut Langzeit - systemische 
Effekte 

22 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

12,5 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Ethanol 
64-17-5 

Süßwasser   0,96 mg/l 

 Meerwasser 0,79 mg/l 
 Süßwassersediment 3,6 mg/kg 

 Boden 0,63 mg/kg 

 STP 580 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 2,75 mg/l 
D-Glucopyranose, Oligomer, 
Decyloctylglycoside 
68515-73-1 

Süßwasser   0,176 mg/l 

 Meerwasser 0,0176 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 0,27 mg/l 
 STP 560 mg/l 
 Süßwassersediment 1,516 mg/kg 

 Meeressediment 0,152 mg/kg 

 Boden 0,654 mg/kg 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, 
sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3 

Süßwasser   0,24 mg/l 

 Meerwasser 0,024 mg/l 
 STP 10000 mg/l 
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 intermittierende Freisetzung 0,071 mg/l 
 Süßwassersediment 5,45 mg/kg 

 Meeressediment 0,545 mg/kg 

 Boden 0,946 mg/kg 
Trockengewicht 
(TW) 

1-Butoxypropan-2-ol 
5131-66-8 

Süßwasser   0,525 mg/l 

 Meerwasser 0,0525 mg/l 
 Süßwassersediment 2,36 mg/kg 

 Meeressediment 0,236 mg/kg 

 Boden 0,16 mg/kg 

 STP 10 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 5,25 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: 
Dicht schließende Schutzbrille 
 

Handschutz 
 

Material : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
Anmerkungen 

 
: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  
 

Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Atemschutz : Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 
Empfohlener Filtertyp: 
ABEK-P3-Filter 
 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  blau 

Geruch :  charakteristisch 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 7, bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : 36,5 °C 
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Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Nicht klassifiziert als 'selbstunterhaltend verbrennend', im Sinne der 
Transportvorschriften. 

 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Untere Explosionsgrenze 
bei 36,5 °C  
Methode: ISO 2719 
 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : 0,985 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : vollkommen löslich 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfügbar 
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10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 

Akute Toxizität 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft  
 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 10.470 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

 
 

  LD50 (Ratte): 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 51 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

 
 

  LD50 Dermal (Kaninchen): > 10.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:   (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 2.870 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
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  LD50 (Ratte): 7.400 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
GLP: ja 
 

1-Butoxypropan-2-ol 

5131-66-8: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte, männlich und weiblich): 3.300 mg/kg  
Methode: siehe Freitext 
 

 
 

  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 651 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 

 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Schwache Hautreizung 

 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Reizt die Haut. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Verursacht schwere Augenreizung. 
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Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Schwache Augenreizung 

 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Irreversible Schädigung der Augen 

 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Gefahr ernster Augenschäden. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Maus 
Methode : siehe Freitext 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Spezies : Meerschweinchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
 

Keimzell-Mutagenität 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Inhaltsstoffe: 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 
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Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Ames test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Expositionswege : Verschlucken 
Zielorgane : Leber 

 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Ratte, männlich 
NOAEL : > 20 mg/kg  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 403 

 
Spezies : Ratte, weiblich 
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 408 

 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

NOAEL : 300 mg/kg  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 
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Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 
 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 13 g/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 8.150 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): > 0,1 g/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Fisch): 11.200 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 12.340 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  EC50 : 5.012 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Chlorella vulgaris (Süßwasseralge)): 275 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Scenedesmus capricornutum (Süsswasseralge)): 12.900 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: Keine Information verfügbar. 
 

 
 

  EC0 (Scenedesmus quadricauda (Grünalge)): 5.000 mg/l 
Expositionszeit: 168 h 
 

 
 

  EC50 : 4.432 mg/l 
 

 
 

  EC10 : 11,5 mg/l 
 

 
 

  EC10 : 280 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida): 11.800 mg/l  
Expositionszeit: 16 h 
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 
68515-73-1: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 100,81 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  NOEC (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 1,8 mg/l 
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Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1,0 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 7,1 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
GLP: ja 
 

 
 

  LC50 (Fisch): > 1 - 10 mg/l 
Art des Testes: semistatischer Test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 10 - 100 mg/l 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 0,14 mg/l 
Expositionszeit: 28 d 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 204 
 

 
 

  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 1 - 10 mg/l 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 7,1 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia pulex (Wasserfloh)): 7,4 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,27 mg/l 
Expositionszeit: 21 d 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

 
 

   (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 7,2 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 27,7 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
GLP: ja 
 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

TANET interior Q&E 6 x 325 ML 
WM 0713658 Bestellnummer:  0713658 

Version 4.9  Überarbeitet am 28.08.2022 Druckdatum 20.09.2022  
 

15 / 21 

 
 

  EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 10 - 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOEC : 0,95 mg/l 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 0,93 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Expositionszeit: 16 h 
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
Methode: DIN 38412 
GLP: ja 
 

 
 

  EC10 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
GLP:  
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 1,2 mg/l  
 

 
 

 NOEC: 1 - 10 mg/l  
Spezies: Leuciscus idus (Goldorfe) 
 

 
 

 NOEC: 0,14 mg/l  
Expositionszeit: 28 d 
Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 204 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren (Chronische 
Toxizität) 
 

: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

Toxizität gegenüber 
Bodenorganismen 
 

: NOEC: 750 mg/kg 
Expositionszeit: 96 d 
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer) 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 222 
 

1-Butoxypropan-2-ol 
5131-66-8: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Poecilia reticulata (Guppy)): 560 - 1.000 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  NOEC (Poecilia reticulata (Guppy)): 180 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Fisch): 1.000 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

   LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): > 100 mg/l 
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 Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1.000 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 560 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (einzellige Grünalge)): > 
1.000 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
 

 
 

  NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Bakterien): > 1.000 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  97 % 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 
68515-73-1: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau:  100 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 E 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Art des Testes: aerob 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 70 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 A 
 

 
 

  Art des Testes: anaerob 
Ergebnis: Biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 60 % 
Expositionszeit: 41 d 
 

1-Butoxypropan-2-ol 
5131-66-8: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Biologischer Abbau:  90 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 E 
Anmerkungen: Nach den Kriterien der OECD biologisch leicht 
abbaubar. 
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12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 
Bioakkumulation 
 

:  Konzentration: 3,2 mg/l  
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -0,32 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich. 
 

1-Butoxypropan-2-ol 
5131-66-8: 
Bioakkumulation 
 

:  Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 100 
Anmerkungen: Keine Bioakkumulation. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 3,2 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Koc: 1Anmerkungen: Hochmobil in Böden 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Adsorption/Boden 
Medium:Boden 
Koc: 191Methode: Rechenmethode 

 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung enthält 
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
sind (vPvB).. 
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Bewertung 
 

: Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB).. Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Abfälle nicht in den Ausguss schütten. 
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder 
Verpackungsmaterial verunreinigen. 
In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. 
 

   Reste entleeren. 
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29* 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
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Kein Gefahrgut 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Siehe Anhang XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 für 
Beschränkungsbedingungen 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
   Menge 1 Menge 2 
P5c 
 

 ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEITEN 
 

5.000 t 
 

50.000 t 
 

 
Wassergefährdungsklasse 
 

:  schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Organische Stoffe: : AnteilKlasse 1: 0,06 %  
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 15,56 % 
687,29 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 15,56 % 
153,31 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
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gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: <5% Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe 

 
GISBAU GISCODE : GU 85 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H225 : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H412 : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
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SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Eye Irrit. 2 H319 Rechenmethode 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 

 

 
 

 
 

 

 

500000004263 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : TANET KARACHO 10x1 l 
UFI :  

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 
 
 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisierung 
 

: Wässrige Lösung 
 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration 
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EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnummer 

(% w/w) 

Ethanol 64-17-5 
200-578-6 
603-002-00-5 
01-2119457610-43 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Irrit. 2; H319 
>= 50 % 
 

>= 2 - < 5 

2-Phenoxyethanol 122-99-6 
204-589-7 
603-098-00-9 
01-2119488943-21 

Acute Tox. 4; H302 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 
 
Schätzwert Akuter 
Toxizität 
 
Akute orale Toxizität: 
500,0 mg/kg 

>= 1 - < 2 

Natriumhydrogencarbonat 144-55-8 
205-633-8 
 

Eye Irrit. 2; H319 >= 1 - < 2 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  
1-Methoxypropan-2-ol 107-98-2 

203-539-1 
603-064-00-3 
01-2119457435-35 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 

>= 2 - < 5 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. 

 
Nach Einatmen 
 

:  Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im 
Unglücksfall an die frische Luft gehen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
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Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Zusammenkehren und aufschaufeln. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.  
 

Hygienemaßnahmen :  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 
 

:  Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort 
aufbewahren. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung mit 
anderen Produkten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  10, Brennbare Flüssigkeiten  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Gebäudereinigung 
Tägliche Reinigung und -Pflege 
Unterhaltsreinigung 

 

 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter 

Grundlage 

Ethanol 64-17-5 
 

AGW 200 ppm 
380 mg/m3 

DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 
 Weitere Information: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 

Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht 
bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) 
nicht befürchtet zu werden 

1-Methoxypropan-2-
ol 

107-98-2 
 

AGW 100 ppm 
370 mg/m3 

DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(I) 
 Weitere Information: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 

Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Europäische Union (Von der EU wurde ein 
Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind 
möglich.), Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu 
werden 

1-Methoxypropan-2-
ol 

107-98-2 
 

TWA 100 ppm 
375 mg/m3 

2000/39/EC 

 Weitere Information: Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch 
die Haut aufgenommen werden, Indikativ 
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1-Methoxypropan-2-
ol 

107-98-2 
 

STEL 150 ppm 
568 mg/m3 

2000/39/EC 

 Weitere Information: Zeigt die Möglichkeit an, dass größere Mengen des Stoffs durch 
die Haut aufgenommen werden, Indikativ 

2-Phenoxyethanol 122-99-6 
 

AGW 20 ppm 
110 mg/m3 

DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(I) 
 Weitere Information: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 

Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Hautresorptiv, Ein Risiko der 
Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des 
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

2-Phenoxyethanol 122-99-6 
 

AGW (Dampf und 
Aerosole) 

1 ppm 
5,7 mg/m3 

DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;(I) 
 Weitere Information: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 

Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Summe aus Dampf und Aerosolen., Ein 
Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und 
des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsber
eich 

Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

Ethanol 
64-17-5 

Arbeitnehmer Einatmung Akut - lokale Effekte 1900 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

950 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

343 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Akut - lokale Effekte 950 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

206 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

114 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

87 mg/kg 

 Verbraucher Hautkontakt Akut - lokale Effekte 950 mg/m3 

1-Methoxypropan-2-ol 
107-98-2 

Arbeitnehmer Einatmung Akut - lokale Effekte 553,5 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

369 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

50,6 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

3,3 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

43,9 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

18,1 mg/kg 

2-Phenoxyethanol 
122-99-6 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

8,07 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

8,07 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

34,72 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

2,41 mg/m3 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 2,41 mg/m3 
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Effekte 
 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 

Effekte 
20,83 mg/kg 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

17,43 mg/kg 

 Verbraucher Verschlucken Akut - systemische 
Effekte, Kurzzeit-
Exposition 

17,43 mg/kg 

 Verbraucher Verschlucken Akut - systemische 
Effekte 

9,23 mg/kg 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

9,23 mg/kg 

 Verbraucher Haut Langzeit - systemische 
Effekte 

10,42 mg/kg 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Ethanol 
64-17-5 

Süßwasser   0,96 mg/l 

 Meerwasser 0,79 mg/l 
 Süßwassersediment 3,6 mg/kg 

 Boden 0,63 mg/kg 

 STP 580 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 2,75 mg/l 
Natriumcitrat 
6132-04-3 

Süßwasser   0,44 mg/l 

 Meerwasser 0,044 mg/l 
 STP 1000 mg/l 
 Süßwassersediment 34,6 mg/kg 

 Meeressediment 3,46 mg/kg 

 Boden 33,1 mg/kg 

1-Methoxypropan-2-ol 
107-98-2 

Süßwasser   10 mg/l 

 Meerwasser 1 mg/l 
 Süßwassersediment 41,6 mg/kg 

 Meeressediment 4,17 mg/kg 

 Boden 2,47 mg/kg 

 STP 100 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 100 mg/l 
 Süßwassersediment 52,3 mg/kg 

Trockengewicht 
(TW) 

 Meeressediment 5,2 mg/kg 
Trockengewicht 
(TW) 

2-Phenoxyethanol 
122-99-6 

Süßwasser   0,943 mg/l 

 Meerwasser 0,0943 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 3,44 mg/l 
 STP 24,8 mg/l 
 Süßwassersediment 7,2366 mg/kg 

 Meeressediment 0,7237 mg/kg 

 Boden 1,26 mg/kg 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
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Handschutz 
 

Material : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Material : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
Anmerkungen 

 
: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  
 

Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Atemschutz : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  farblos 

Geruch :  charakteristisch 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 8,5, bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Information verfügbar.  

Flammpunkt : 54 °C 
 

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Nicht klassifiziert als 'selbstunterhaltend verbrennend', im Sinne der 
Transportvorschriften. 

 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,024 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : löslich 
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Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute orale Toxizität :  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
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 Methode: Rechenmethode 

 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 10.470 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

 
 

  LD50 (Ratte): 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 51 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

 
 

  LD50 Dermal (Kaninchen): > 10.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

2-Phenoxyethanol 

122-99-6: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 1.260 mg/kg  
 

 
 

  LD50 Oral (Maus): 933 mg/kg  
 

 
 

  LD50 Oral (Ratte): 1.850 mg/kg  
 

 
 

  Schätzwert Akuter Toxizität: 500,0 mg/kg  
Methode: Umrechnungswert der akuten Toxizität 
 

 
 

  LD50 (Ratte): 2.740 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Kaninchen): > 5.000 mg/kg 
 

 
 

  LD50 (Ratte): 14.422 mg/kg 
 

Natriumhydrogencarbonat 

144-55-8: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): 4.220 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 4,74 mg/l  
 

1-Methoxypropan-2-ol 

107-98-2: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): 5.660 mg/kg  
 

 
 

  LD50 Oral (Ratte): 4.016 mg/kg  
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC0 (Ratte): 7.000 µg/l  
Expositionszeit: 6 h 
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  LC50 (Ratte): 6 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
 

 
 

  LC50 (Ratte): 25,8 mg/l  
Expositionszeit: 6 h 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
 

 
 

  LD50 Dermal (Ratte): > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 

 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

1-Methoxypropan-2-ol 

107-98-2: 

Ergebnis : Schwache Hautreizung 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht 
augenreizend zu betrachten. 

 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Schwache Augenreizung 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Maus 
Methode : siehe Freitext 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
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1-Methoxypropan-2-ol 

107-98-2: 

Spezies : Meerschweinchen 
Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Inhaltsstoffe: 

1-Methoxypropan-2-ol 

107-98-2: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Ergebnis: negativ 
 

Gentoxizität in vivo 
 

:  Anmerkungen: negativ 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Ratte, männlich 
NOAEL : > 20 mg/kg  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 403 

 
Spezies : Ratte, weiblich 
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 408 

 
Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 13 g/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 8.150 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): > 0,1 g/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Fisch): 11.200 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 12.340 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  EC50 : 5.012 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Chlorella vulgaris (Süßwasseralge)): 275 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Scenedesmus capricornutum (Süsswasseralge)): 12.900 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: Keine Information verfügbar. 
 

 
 

  EC0 (Scenedesmus quadricauda (Grünalge)): 5.000 mg/l 
Expositionszeit: 168 h 
 

 
 

  EC50 : 4.432 mg/l 
 

 
 

  EC10 : 11,5 mg/l 
 

 
 

  EC10 : 280 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida): 11.800 mg/l  
Expositionszeit: 16 h 
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
 

2-Phenoxyethanol 
122-99-6: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 344 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: Durchflusstest 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 220 - 460 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 500 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
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Wassertieren 
 

 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 : > 500 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

 
 

  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida): 880 mg/l  
Expositionszeit: 17 h 
 

 
 

  EC20 (Belebtschlamm): 620 mg/l  
Expositionszeit: 30 min 
 

 
 

  EC10 (Pseudomonas putida): 320 mg/l  
Expositionszeit: 17 h 
Methode: DIN 38 412 Part 8 
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 23 mg/l  
Expositionszeit: 34 d 
Spezies: Pimephales promelas (fettköpfige Elritze) 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren (Chronische 
Toxizität) 
 

: NOEC: 9,43 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 
 

Toxizität gegenüber 
Bodenorganismen 
 

: LC50: 1.000 mg/kg 
Expositionszeit: 14 d 
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer) 
 

Natriumhydrogencarbonat 
144-55-8: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 8.250 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 7.100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 2.300 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  NOEC (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 5.200 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 2.350 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 4.100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 576 mg/l 
Expositionszeit: 21 d 
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1-Methoxypropan-2-ol 
107-98-2: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 6.812 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): > 6.800 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: DIN 38412 
 

 
 

  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 1.000 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: semistatischer Test 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 20.800 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 23.300 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 21.100 - 25.900 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Selenastrum capricornutum): > 1.000 mg/l 
Expositionszeit: 7 d 
 

 
 

  ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): > 1.000 mg/l 
Expositionszeit: 7 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Belebtschlamm): > 1.000 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) 
Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 
Detergentien festgelegt sind. 
 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  97 % 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301 
 

2-Phenoxyethanol 
122-99-6: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  > 70 % 
Expositionszeit: 15 d 
Methode: OECD 301 A 
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1-Methoxypropan-2-ol 
107-98-2: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau:  96 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 E 
 

 
 

  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau:  90 - 100 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 E 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 
Bioakkumulation 
 

:  Konzentration: 3,2 mg/l  
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -0,32 
 

2-Phenoxyethanol 
122-99-6: 
Bioakkumulation 
 

:  Biokonzentrationsfaktor (BCF): 2 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 1,2 (23 °C) 
pH-Wert: 5 - 9 
GLP: ja 
 

1-Methoxypropan-2-ol 
107-98-2: 
Bioakkumulation 
 

:  Biokonzentrationsfaktor (BCF): 100 
Anmerkungen: Keine Bioakkumulation. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -0,44 
 

 
 

 log Pow: 0,37 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Koc: 1Anmerkungen: Hochmobil in Böden 

2-Phenoxyethanol 
122-99-6: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Koc: 16 - 102Anmerkungen: Hochmobil in Böden 

1-Methoxypropan-2-ol 
107-98-2: 
Mobilität 
 

: Anmerkungen: Nach Freisetzung: adsorbiert am Boden.  

Verteilung zwischen den : Koc: 2,2Anmerkungen: Hochmobil in Böden 
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Umweltkompartimenten 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung enthält 
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
sind (vPvB).. 
 

Inhaltsstoffe: 

1-Methoxypropan-2-ol 
107-98-2: 
Bewertung 
 

: Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
(PBT).. Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen 
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29* 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
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Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

 :  Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

:  Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Organische Stoffe: : AnteilKlasse 1: 1,51 %  
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
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 : Reproduktionstoxisch: : < 0,01 % 
 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 7,9 % 
666,48 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 7,9 % 
80,87 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
 
 
Sonstige Vorschriften 
 
 

: Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Gesetz zum Schutz von 
Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 
(Mutterschutzgesetz – MuSchG) beachten. 
 

GISBAU GISCODE : GU 50 
 

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H225 : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H226 : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 
H336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. : Akute Toxizität 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
2000/39/EC : Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer ersten 

Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten 
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
2000/39/EC / TWA : Grenzwerte - 8 Stunden 
2000/39/EC / STEL : Kurzzeitgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
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und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

  Rechenmethode 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 

 

 
 

 
 

 

 

500000002981 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : TANET neutral 10x1 l 
UFI :  

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 
 
 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die 
entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB) eingestuft sind. 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisierung 
 

: Wässrige Tensidlösung. 
 

Inhaltsstoffe 
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Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnummer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, 
sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3 
500-234-8 
01-2119488639-16 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Irrit. 2; H319 
5 - < 10 % 
Eye Dam. 1; H318 
>= 10,0 % 
 

>= 3 - < 5 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. 

 
Nach Einatmen 
 

:  Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im 
Unglücksfall an die frische Luft gehen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Zusammenkehren und aufschaufeln. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. 
 

Hinweise zum Brand- und :  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
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Explosionsschutz 
 

 

Hygienemaßnahmen :  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 
 

:  Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort 
aufbewahren. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung mit 
anderen Produkten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  12, Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
Vor Frost schützen. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Gebäudereinigung 
Tägliche Reinigung und -Pflege 
Unterhaltsreinigung 

 

 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsber
eich 

Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

Alkohole, C12-14, 
ethoxyliert, sulfatiert, 
Natriumsalz 
68891-38-3 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

2750 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

175 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

1650 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

52 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

15 mg/kg 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - lokale 
Effekte 

0,132 mg/cm2 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - lokale 
Effekte 

0,079 mg/cm2 

Natriumchlorid 
7647-14-5 

Arbeitnehmer Hautkontakt Akut - systemische 
Effekte 

295,52 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

2068,62 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

295,52 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 2068,62 mg/m3 
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Effekte 
 Verwendung 

durch 
Verbraucher 

Hautkontakt Akut - systemische 
Effekte 

126,65 mg/kg 

 Verwendung 
durch 
Verbraucher 

Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

443,28 mg/m3 

 Verwendung 
durch 
Verbraucher 

Verschlucken Akut - systemische 
Effekte 

126,65 mg/kg 

 Verwendung 
durch 
Verbraucher 

Oral Langzeit - systemische 
Effekte 

126,65 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verwendung 
durch 
Verbraucher 

Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

443,28 mg/m3 

 Verwendung 
durch 
Verbraucher 

Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

126,65 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Alkohole, C12-14, ethoxyliert, 
sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3 

Süßwasser   0,24 mg/l 

 Meerwasser 0,024 mg/l 
 STP 10000 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 0,071 mg/l 
 Süßwassersediment 5,45 mg/kg 

 Meeressediment 0,545 mg/kg 

 Boden 0,946 mg/kg 
Trockengewicht 
(TW) 

Natriumchlorid 
7647-14-5 

Süßwasser   5 mg/l 

 Boden 4,86 mg/kg 
Trockengewicht 
(TW) 

 STP 500 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Handschutz 
 

Material : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
Material : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 
Anmerkungen 

 
: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  
 

Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
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Atemschutz : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  hellgrün 

Geruch :  angenehm 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 5,5, 100 % 
bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar  

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,040 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : löslich 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : ca. 4.000 mPa.s bei 20 °C 
 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
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9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 

Akute Toxizität 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft  
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 2.870 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

 
 

  LD50 (Ratte): 7.400 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
GLP: ja 
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Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 

 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Reizt die Haut. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht 
augenreizend zu betrachten. 

 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Gefahr ernster Augenschäden. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
 

Keimzell-Mutagenität 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
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Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Expositionswege : Verschlucken 
Zielorgane : Leber 

 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

NOAEL : 300 mg/kg  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 
 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 7,1 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
GLP: ja 
 

 
 

  LC50 (Fisch): > 1 - 10 mg/l 
Art des Testes: semistatischer Test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 10 - 100 mg/l 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 0,14 mg/l 
Expositionszeit: 28 d 
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Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 204 
 

 
 

  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 1 - 10 mg/l 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 7,1 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia pulex (Wasserfloh)): 7,4 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,27 mg/l 
Expositionszeit: 21 d 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

 
 

   (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 7,2 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 27,7 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
GLP: ja 
 

 
 

  EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 10 - 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOEC : 0,95 mg/l 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 0,93 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Expositionszeit: 16 h 
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
Methode: DIN 38412 
GLP: ja 
 

 
 

  EC10 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
GLP:  
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Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 1,2 mg/l  
 

 
 

 NOEC: 1 - 10 mg/l  
Spezies: Leuciscus idus (Goldorfe) 
 

 
 

 NOEC: 0,14 mg/l  
Expositionszeit: 28 d 
Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 204 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren (Chronische 
Toxizität) 
 

: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

Toxizität gegenüber 
Bodenorganismen 
 

: NOEC: 750 mg/kg 
Expositionszeit: 96 d 
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer) 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 222 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) 
Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 
Detergentien festgelegt sind. 
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Art des Testes: aerob 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 70 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 A 
 

 
 

  Art des Testes: anaerob 
Ergebnis: Biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 60 % 
Expositionszeit: 41 d 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich. 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 

: Adsorption/Boden 
Medium:Boden 
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 Koc: 191Methode: Rechenmethode 

 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. 
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Bewertung 
 

: Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB).. Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen 
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29* 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
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IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

 :  Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

:  Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: : AnteilKlasse 3: 4,28 

%  
 : Organische Stoffe: : AnteilKlasse 1: 0,75 %  
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 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: < 0,01 % 
0 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: < 0,01 % 
0 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: <5% Anionische Tenside, Amphotere Tenside, Duftstoffe, SODIUM 
BENZOATE 

 
GISBAU GISCODE : GU 40 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H412 : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
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Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

  Rechenmethode 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 

 

 
 

 
 

 

 

500000003546 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : TANET SR15 F 10x1L 
UFI :  

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
 
 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisierung 
 

: Wässrige Tensidlösung. 
 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration 
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EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnummer 

(% w/w) 

Ethanol 64-17-5 
200-578-6 
603-002-00-5 
01-2119457610-43 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Irrit. 2; H319 
>= 50 % 
 

>= 2 - < 5 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, 
sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3 
500-234-8 
01-2119488639-16 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Irrit. 2; H319 
5 - < 10 % 
Eye Dam. 1; H318 
>= 10,0 % 
 

>= 2,5 - < 3 

Alkohole, C10-16, ethoxyliert, 
propoxyliert 

69227-22-1 
 
 

Eye Dam. 1; H318 
Acute Tox. 4; H302 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Irrit. 2; H319 
1 - 10,0 % 
Eye Dam. 1; H318 
> 10,0 % 
 

>= 1 - < 2 

D-Glucopyranose, Oligomer, 
Decyloctylglycoside 

68515-73-1 
500-220-1 
01-2119488530-36 

Eye Dam. 1; H318 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Eye Dam. 1; H318 
> 10 % 
Eye Irrit. 2; H319 
10 % 
 

>= 1 - < 2 

1-Phenoxypropan-2-ol 770-35-4 
212-222-7 
01-2119486566-23 

Eye Irrit. 2; H319 >= 1 - < 2 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. 
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Nach Einatmen 
 

:  Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im 
Unglücksfall an die frische Luft gehen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. 
 

 
 

  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Zusammenkehren und aufschaufeln. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. 
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen 
behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen :  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 
 

:  Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort 
aufbewahren. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung mit 
anderen Produkten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  10, Brennbare Flüssigkeiten  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
Vor Frost schützen. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Gebäudereinigung 
Tägliche Reinigung und -Pflege 
Unterhaltsreinigung 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter 

Grundlage 

Ethanol 64-17-5 
 

AGW 200 ppm 
380 mg/m3 

DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 
 Weitere Information: Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 

Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht 
bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) 
nicht befürchtet zu werden 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsber
eich 

Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

Ethanol 
64-17-5 

Arbeitnehmer Einatmung Akut - lokale Effekte 1900 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

950 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

343 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Akut - lokale Effekte 950 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

206 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

114 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

87 mg/kg 

 Verbraucher Hautkontakt Akut - lokale Effekte 950 mg/m3 

Alkohole, C12-14, 
ethoxyliert, sulfatiert, 
Natriumsalz 
68891-38-3 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

2750 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

175 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

1650 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

52 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

15 mg/kg 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - lokale 
Effekte 

0,132 mg/cm2 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - lokale 
Effekte 

0,079 mg/cm2 

D-Glucopyranose, 
Oligomer, 
Decyloctylglycoside 
68515-73-1 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

595000 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

420 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 357000 mg/kg 
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Effekte 
 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 

Effekte 
124 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

35,7 mg/kg 

1-Phenoxypropan-2-ol 
770-35-4 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

42 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

25,7 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

21 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

3,65 mg/kg 
Körpergewicht/
Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit-Exposition, 
Systemische Effekte 

12,7 mg/m3 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Ethanol 
64-17-5 

Süßwasser   0,96 mg/l 

 Meerwasser 0,79 mg/l 
 Süßwassersediment 3,6 mg/kg 

 Boden 0,63 mg/kg 

 STP 580 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 2,75 mg/l 
Alkohole, C12-14, ethoxyliert, 
sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3 

Süßwasser   0,24 mg/l 

 Meerwasser 0,024 mg/l 
 STP 10000 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 0,071 mg/l 
 Süßwassersediment 5,45 mg/kg 

 Meeressediment 0,545 mg/kg 

 Boden 0,946 mg/kg 
Trockengewicht 
(TW) 

D-Glucopyranose, Oligomer, 
Decyloctylglycoside 
68515-73-1 

Süßwasser   0,176 mg/l 

 Meerwasser 0,0176 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 0,27 mg/l 
 STP 560 mg/l 
 Süßwassersediment 1,516 mg/kg 

 Meeressediment 0,152 mg/kg 

 Boden 0,654 mg/kg 

1-Phenoxypropan-2-ol 
770-35-4 

Süßwasser   0,1 mg/l 

 Meerwasser 0,01 mg/l 
 Süßwassersediment 0,38 mg/kg 

 Meeressediment 0,038 mg/kg 

 Boden 0,02 mg/kg 

 STP 10 mg/l 
 intermittierende Freisetzung 1 mg/l 
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Handschutz 
 

Material : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
Material : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 
Anmerkungen 

 
: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  
 

Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Atemschutz : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  farblos 

Geruch :  neutral 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 8,6, 100 % 
bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt : 60,1 °C 
 

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,005 g/cm3 bei 20 °C  
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Wasserlöslichkeit : löslich 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

TANET SR15 F 10x1L 
WM 0712605 Bestellnummer:  0712605 

Version 8.8  Überarbeitet am 28.08.2022 Druckdatum 20.09.2022  
 

9 / 21 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute orale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 

 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 10.470 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

 
 

  LD50 (Ratte): 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 51 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

 
 

  LD50 Dermal (Kaninchen): > 10.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 2.870 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

 
 

  LD50 (Ratte): 7.400 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
GLP: ja 
 

Alkohole, C10-16, ethoxyliert, propoxyliert 

69227-22-1: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral: 1.800 mg/kg  
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:   (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

1-Phenoxypropan-2-ol 

770-35-4: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg  
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Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 5,4 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 

 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Reizt die Haut. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 

 

Alkohole, C10-16, ethoxyliert, propoxyliert 

69227-22-1: 

Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Schwache Hautreizung 
Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 

hautreizend zu betrachten. 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Schwache Hautreizung 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht 
augenreizend zu betrachten. 

 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Schwache Augenreizung 
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Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Gefahr ernster Augenschäden. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 

 

Alkohole, C10-16, ethoxyliert, propoxyliert 

69227-22-1: 

Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Gefahr ernster Augenschäden. 

 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Irreversible Schädigung der Augen 

 

1-Phenoxypropan-2-ol 

770-35-4: 

Ergebnis : Augenreizung 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Maus 
Methode : siehe Freitext 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Spezies : Meerschweinchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
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Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 

68515-73-1: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Ames test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

Expositionswege : Verschlucken 
Zielorgane : Leber 

 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 

64-17-5: 

Spezies : Ratte, männlich 
NOAEL : > 20 mg/kg  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 403 

 
Spezies : Ratte, weiblich 
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Methode : OECD Prüfrichtlinie 408 

 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 

68891-38-3: 

NOAEL : 300 mg/kg  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
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11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 
 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 13 g/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 8.150 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): > 0,1 g/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Fisch): 11.200 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 12.340 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  EC50 : 5.012 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Chlorella vulgaris (Süßwasseralge)): 275 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Scenedesmus capricornutum (Süsswasseralge)): 12.900 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: Keine Information verfügbar. 
 

 
 

  EC0 (Scenedesmus quadricauda (Grünalge)): 5.000 mg/l 
Expositionszeit: 168 h 
 

 
 

  EC50 : 4.432 mg/l 
 

 
 

  EC10 : 11,5 mg/l 
 

 
 

  EC10 : 280 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida): 11.800 mg/l  
Expositionszeit: 16 h 
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
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Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 7,1 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
GLP: ja 
 

 
 

  LC50 (Fisch): > 1 - 10 mg/l 
Art des Testes: semistatischer Test 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 10 - 100 mg/l 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 0,14 mg/l 
Expositionszeit: 28 d 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 204 
 

 
 

  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 1 - 10 mg/l 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

 
 

  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 7,1 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia pulex (Wasserfloh)): 7,4 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,27 mg/l 
Expositionszeit: 21 d 
Art des Testes: Durchflusstest 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

 
 

   (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 7,2 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 27,7 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
GLP: ja 
 

 
 

  EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 10 - 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

 
 

  NOEC : 0,95 mg/l 
Art des Testes: Wachstumshemmung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
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  NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 0,93 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Expositionszeit: 16 h 
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
Methode: DIN 38412 
GLP: ja 
 

 
 

  EC10 (Pseudomonas putida): > 10 g/l  
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
GLP:  
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 1,2 mg/l  
 

 
 

 NOEC: 1 - 10 mg/l  
Spezies: Leuciscus idus (Goldorfe) 
 

 
 

 NOEC: 0,14 mg/l  
Expositionszeit: 28 d 
Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 204 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren (Chronische 
Toxizität) 
 

: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: OECD-Prüfrichtlinie 211 
 

Toxizität gegenüber 
Bodenorganismen 
 

: NOEC: 750 mg/kg 
Expositionszeit: 96 d 
Spezies: Eisenia fetida (Regenwürmer) 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 222 
 

Alkohole, C10-16, ethoxyliert, propoxyliert 
69227-22-1: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Brachydanio rerio): > 1 - 10 mg/l 
Art des Testes: semistatischer Test 
Methode: ISO 7346/2 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC0 (Pseudomonas putida): > 100 mg/l  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 
68515-73-1: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 100,81 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  NOEC (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): 1,8 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  NOEC (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1,0 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Algen :  EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l 
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 Expositionszeit: 72 h 
 

1-Phenoxypropan-2-ol 
770-35-4: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): > 220 - 460 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 280 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren 
 

:  LC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 370 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: statischer Test 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

 
 

  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 74,5 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

Toxizität gegenüber Bakterien 
 

:  EC50 (Bakterien): > 1.000 mg/l  
Expositionszeit: 17 h 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) 
Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 
Detergentien festgelegt sind. 
 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  97 % 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Art des Testes: aerob 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 70 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 A 
 

 
 

  Art des Testes: anaerob 
Ergebnis: Biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau: > 60 % 
Expositionszeit: 41 d 
 

Alkohole, C10-16, ethoxyliert, propoxyliert 
69227-22-1: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Nach den Kriterien der OECD biologisch leicht 
abbaubar., Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfüllt (Die in 
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diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der 
biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 
648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies 
bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der 
Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre 
direkte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur 
Verfügung gestellt. 
 

D-Glucopyranose, Oligomer, Decyloctylglycoside 
68515-73-1: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar 
Biologischer Abbau:  100 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 E 
 

1-Phenoxypropan-2-ol 
770-35-4: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Biologischer Abbau:  72 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD 301 F 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 
Bioakkumulation 
 

:  Konzentration: 3,2 mg/l  
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -0,32 
 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich. 
 

1-Phenoxypropan-2-ol 
770-35-4: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Auf Grund des Verteilungskoeffizienten n-
Oktanol/Wasser wird eine Anreicherung im Organismus nicht 
erwartet. 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Inhaltsstoffe: 

Ethanol 
64-17-5: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Koc: 1Anmerkungen: Hochmobil in Böden 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Adsorption/Boden 
Medium:Boden 
Koc: 191Methode: Rechenmethode 

 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 
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Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung enthält 
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
sind (vPvB).. 
 

Inhaltsstoffe: 

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalz 
68891-38-3: 
Bewertung 
 

: Diese Substanz ist nicht sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB).. Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen 
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29* 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 
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ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

:  Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Organische Stoffe: : AnteilKlasse 1: 0,09 %  
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 2,89 % 
239,98 g/l 
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VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 2,89 % 
29 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: <5% Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Seife, 
PHENOXYETHANOL 

 
GISBAU GISCODE : GU 55 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H225 : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H412 : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. : Akute Toxizität 
Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
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Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

  Basierend auf Prüfdaten. 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 

 

 
 

 
 

 

 

500000003787 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : TANEX AZ 70 10x1 l 
UFI :  

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Tana Chemie GmbH 
Rheinallee 96 
55120 Mainz 

Telefon : +49613196403 
Telefax : +4961319642414 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+49(0)6131-19240 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 
 
 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisierung 
 

: Wässrige Tensidlösung. 
 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration 
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EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnummer 

(% w/w) 

Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- 
und C14-16-Alken-, Natriumsalze 

68439-57-6 
270-407-8931-534-0 
01-2119513401-57 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
 
Spezifische 
Konzentrationsgrenzwe
rte 
Skin Irrit. 2; H315 
>= 5 % 
Eye Irrit. 2; H319 
> 5 - 38 % 
Eye Dam. 1; H318 
> 38 % 
 

>= 2 - < 3 

 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. 

 
Nach Einatmen 
 

:  Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im 
Unglücksfall an die frische Luft gehen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserläufe 
möglichst verhindern. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Mit Säure neutralisieren. 
Zusammenkehren und aufschaufeln. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen :  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume :  Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort 
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und Behälter 
 

aufbewahren. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung mit 
anderen Produkten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  12, Nicht brennbare Flüssigkeiten  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) :  Reinigungsmittel 
 

 
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsber
eich 

Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

68439-57-6 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit-Exposition, 
Systemische Effekte 

2158,33 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit-Exposition, 
Systemische Effekte 

152,22 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit-Exposition, 
Systemische Effekte 

1295 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit-Exposition, 
Systemische Effekte 

45,04 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit-Exposition, 
Systemische Effekte 

12,95 mg/kg 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 

68439-57-6 Süßwasser   0,042 mg/l 

 Meerwasser 0,0042 mg/l 

 Süßwassersediment 2,025 mg/l 

 Meeressediment 0,2025 mg/l 

 Boden 0,0061 mg/l 

 STP 4 mg/l 
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 

Handschutz 

 

Material : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 

Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der 

Kategorie III gemäß EN 374. 

 

Material : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 

Anmerkungen 
 

: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 
Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  

 

Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 

Atemschutz : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 

 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  blaugrün 

Geruch :  nach Ammoniak 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 10,9, 100 % 
bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Information verfügbar.  
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Flammpunkt : nicht entflammbar  

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,018 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : löslich 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe :  Keine Daten verfügbar 
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10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 

Akute Toxizität 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft  
 

Inhaltsstoffe: 

Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze 

68439-57-6: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): 52 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Kaninchen): 6.300 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 

 

Inhaltsstoffe: 

Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze 

68439-57-6: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Reizt die Haut. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht 
augenreizend zu betrachten. 
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Inhaltsstoffe: 

Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze 

68439-57-6: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Gefahr ernster Augenschäden. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze 

68439-57-6: 

Spezies : Meerschweinchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406 
Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 

 
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  

 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy- und C14-16-Alken-, Natriumsalze 

68439-57-6: 

Spezies : Ratte 
NOAEL : 259 mg/kg  
Applikationsweg : Haut 
Expositionszeit : 2 Jahre 

 
Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 
 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

TANEX AZ 70 10x1 l 
WM 0712873 Bestellnummer:  0712873 

Version 8.13  Überarbeitet am 09.04.2023 Druckdatum 28.04.2023  
 

9 / 13 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

68439-57-6: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): 4,2 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
 

:   (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 4,53 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber 
Algen/Wasserpflanzen 
 

:   (Skeletonema costatum (Kieselalge)): 5,2 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Toxizität bei 
Mikroorganismen 
 

:  EC50 (Bakterien): 230 mg/l  
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

Sedimenttoxizität 
 

: 2025 mg/l 
Dauer: 10 d 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) 
Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
über Detergentien festgelegt sind. 
 

Inhaltsstoffe: 

68439-57-6: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Biologischer Abbau: > 80 % 
Methode: OECD 301 B 
Anmerkungen: Nach den Ergebnissen der 
Bioabbaubarkeittests ist dieses Produkt als leicht abbaubar 
einzustufen. 
 

Chemischer Sauerstoffbedarf 
(CSB) 
 

:  790 mg/g  
 

Gelöster organischer 
Kohlenstoff (DOC) 
 

:  190 mg/g 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung 
enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar sind (vPvB). 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine Daten verfügbar 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische 
Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 
 

 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen 
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29* 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
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Kein Gefahrgut 
 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

 :  Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

:  Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  schwach wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : Gesamtstaub: Nicht anwendbar 
 : Staubförmige anorganische Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: : AnteilKlasse 3: < 

0,01 %  
 : Organische Stoffe: : AnteilKlasse 1: < 0,01 %  
 : Krebserzeugende Stoffe: Nicht anwendbar 
 : Erbgutverändernd: Nicht anwendbar 
 : Reproduktionstoxisch: Nicht anwendbar 
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Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 0,05 % 
13,95 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 0,05 % 
0,48 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: <5% Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe 

 
GISBAU GISCODE : GU 40 

 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
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nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

  Rechenmethode 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : TAWIP INNOMAT 10 L 
UFI :  

 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Reinigungsmittel 
 
Nur für gewerbliche Anwender. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH 
Neualmerstrasse 13 
5400 Hallein 

Telefon : +436245872860 
Telefax : +43624587286535 
Email-Adresse 
Verantwortliche/ausstellende 
Person 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

Ansprechpartner : Produktentwicklung / Produktsicherheit 
 

1.4 Notrufnummer 

+43(0)1-4064343 
 
+43(0)1-4064343 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 
 
 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
Keine Information verfügbar. 

 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisierung 
 

: Wässrige Tensidlösung. 
 

Inhaltsstoffe 
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Anmerkungen :  Keine gefährlichen Inhaltsstoffe 
 

 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich. 

 
Nach Einatmen 
 

:  Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im 
Unglücksfall an die frische Luft gehen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. 
Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Unverletztes Auge schützen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine Information verfügbar. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die 
Giftzentrale wenden. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser 
oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die 
Kanalisation gelangen. 
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Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
 

 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Mit Säure neutralisieren. 
Zusammenkehren und aufschaufeln. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln., Siehe Punkt 15 für spezifische, nationale gesetzliche Bestimmungen. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. 
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen 
behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen :  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 
 

:  Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort 
aufbewahren. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung mit 
anderen Produkten. 
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
Vor Frost schützen. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Gebäudereinigung 
Tägliche Reinigung und -Pflege 
Unterhaltspflege 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Handschutz 
 

Material : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Material : Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benutzen. 
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder 
Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374-1: 2003 (0,4 mm). 

 
Anmerkungen 

 
: Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen 
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, 
Kontaktdauer).  
 

Haut- und Körperschutz :  nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

Atemschutz : nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßem Umgang 
 

 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  farblos 

Geruch :  charakteristisch 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : ca. 11,0, bei 20 °C 
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich : Keine Information verfügbar.  

Flammpunkt : Nicht anwendbar  

Verdampfungsgeschwindigkeit :  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Keine Daten verfügbar 

Brenngeschwindigkeit : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfügbar 
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Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : ca. 1,021 g/cm3 bei 20 °C  
 
 

Wasserlöslichkeit : löslich 
 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

 

9.2 Sonstige Angaben 

kein(e,er) 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Unser Unternehmen lehnt Tierversuche strikt ab. 
Unser Unternehmen vergibt keine Aufträge für Tierversuche am Endprodukt oder an den Inhaltsstoffen. 
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Durch die EU-Gesetzgebung (REACH-Verordnung) werden allerdings die Stoffhersteller oder EU-Importeure 
verpflichtet, Stoffe vor der Markteinführung auf ihre Auswirkungen für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu testen. Diese erzwungenen Tests liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. 
 
Akute Toxizität : Nicht eingestuft  

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als 
hautreizend zu betrachten. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Nach den Einstufungskriterien der EU ist das Produkt als nicht 
augenreizend zu betrachten. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft  
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige 
Exposition, eingestuft.  
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte 
Exposition, eingestuft.  
 

Aspirationstoxizität : Nicht eingestuft  
 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 
 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Keine Daten verfügbar 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 
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Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) 
Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 
Detergentien festgelegt sind. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).. Diese Mischung enthält 
keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
sind (vPvB).. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hinweise 
 

:  Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen 
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
 

Abfallschlüssel-Nr. Europäischer Abfallkatalog 
20 01 29* 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind 
Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern 
anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom 
Verbraucher, möglichst in Absprache mit den 
Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.  

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 
ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR  



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

TAWIP INNOMAT 10 L 
WM 1206116 Bestellnummer:  0406116 

Version 2.8  Überarbeitet am 12.08.2022 Druckdatum 20.09.2022  
 

8 / 10 

Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.4 Verpackungsgruppe 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG  
Kein Gefahrgut 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.5 Umweltgefahren 

ADR  
Kein Gefahrgut 
IMDG 
Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA  
Kein Gefahrgut 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

Brandgefahrenklasse 
 

: Entfällt 
 

 :  Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

:  Nicht anwendbar 
 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  deutlich wassergefährdend 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
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Stand: Prozent flüchtig: 0,3 % 
60,47 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt abzüglich Wasser 
 

 
Gehalt flüchtiger organischer 
Verbindungen (VOC) 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)  
Stand: Prozent flüchtig: 0,3 % 
3,02 g/l 
VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt gültig für 
Beschichtungsstoffe für Holzoberflächen 
 

 
 
gemäß EU-
Detergentienverordnung EG 
648/2004 
 

: <5% Kationische Tenside, Nichtionische Tenside, Duftstoffe, 
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, LIMONENE 

 
Sonstige Vorschriften 
 
 

: Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinie 
92/85/EWG oder verschärfenden nationalen Bestimmungen 
beachten, soweit zutreffend. 
 

GISBAU GISCODE : GU 40 
 

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext anderer Abkürzungen 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; 
ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - 
Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit 
x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - 
Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; 
IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - 
Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für 
Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % 
einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; 
REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der 
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Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; 
SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan 
vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

  Rechenmethode 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas 
anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Eilfix® Urinex

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Sanitärreiniger, ätzend

Es liegen keine Informationen vor.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Becker Chemie GmbHFirmenname:

Straße: Westring 87-89
Ort: D-33818 Leopoldshöhe

Telefon: Telefax:+49(0)5202-9923-0 +49(0)5202-9923-12
info@becker-chemie.deE-Mail:
Dr. BognerAnsprechpartner: +49(0)5202-9923-0Telefon:

E-Mail: info@becker-chemie.de
www.becker-chemie.deInternet:
Abteilung Produktsicherheit Tel.: +49(0)5202-9923-0Auskunftgebender Bereich:

+49(0)160-922508721.4. Notrufnummer:

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die 
Gebrauchsanleitung einzuhalten.

Weitere Angaben

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Korrosiv gegenüber Metallen: Met. korr. 1
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautätz. 1A
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .
Kann die Atemwege reizen.

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach GHS:

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Salzsäure

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Gefahrenhinweise

Druckdatum: 13.02.2020Revisions-Nr.: 1,13 - Ersetzt die Version: 1,12 D - DE
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H335 Kann die Atemwege reizen.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Sicherheitshinweise

Hinweis zur Kennzeichnung

Die Einstufung als ätzend erfolgt aufgrund des extremen pH Werts.

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. Kann die Atemwege 
reizen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

10 - < 15 %7647-01-0 Salzsäure

231-595-7 017-002-01-X

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H314 H335

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004: 
< 5 % nichtionische Tenside.Weitere Angaben: Duftstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren. 
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. 
Anschließend Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
ausspülen.

Nach Augenkontakt

KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). 
Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Druckdatum: 13.02.2020Revisions-Nr.: 1,13 - Ersetzt die Version: 1,12 D - DE
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Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl / Schaum / Kohlendioxid (CO2) / Trockenlöschmittel / Löschpulver 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: 
Gase/Dämpfe, gesundheitsschädlich. 
Gase/Dämpfe, reizend.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
Chemikalienschutzanzug tragen. 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

 Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen . 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Kann korrodierend auf Metalle 
wirken (H290)

Hinweise zum sicheren Umgang

Das Produkt ist nicht: Brennbar.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Beim Verdünnen/Lösen stets Wasser vorlegen und Produkt langsam 
hineinrühren.

Weitere Angaben zur Handhabung
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Ungeeignetes Material für Behälter: Metallbehälter.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Zusammenlagerungshinweise

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

8 BLagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

GS80GISCODE/Produkt-Code:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)2Hydrogenchlorid7647-01-0 3

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Bei vorschriftsmäßiger Anwendung wird dieser Grenzwert weit unterschritten . Eine Gesundheitsgefährdung ist 
nicht zu befürchten.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 
Fernhalten von: Nahrungsmitteln, Futtermitteln 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Dicht schließende Schutzbrille.
Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. 
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN-/EN-Normen: EN ISO 374 
Geeignetes Material: Butylkautschuk
Durchdringungszeit (maximale Tragezeit): 8 h
Dicke des Handschuhmaterials: 0,5
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.

Handschutz

Körperschutz: nicht erforderlich.
Körperschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Handhabung größerer Mengen.
Geeignetes Atemschutzgerät: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

Atemschutz
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Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

hellgelb
flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

bitteren Mandeln.Geruch:

pH-Wert (bei 20 °C): 0,5

Zustandsänderungen

nicht bestimmtSchmelzpunkt:

nicht bestimmtSiedebeginn und Siedebereich:

nicht bestimmtSublimationstemperatur:

nicht bestimmtErweichungspunkt:

nicht bestimmtPourpoint:

nicht relevant:

nicht relevantFlammpunkt:

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar

Entzündlichkeit
nicht relevantFeststoff:

nicht relevantGas:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

nicht relevantZündtemperatur:

Selbstentzündungstemperatur
nicht bestimmtFeststoff:
nicht bestimmtGas:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

Nicht brennbar.
Brandfördernde Eigenschaften

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): 1,14 g/cm³

Schüttdichte: nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit: sehr gut löslich

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
nicht bestimmt

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient:

Dyn. Viskosität: nicht bestimmt

Kin. Viskosität: nicht bestimmt

Auslaufzeit: nicht bestimmt

Dampfdichte: nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

nicht relevantLösemitteltrennprüfung:

nicht relevantLösemittelgehalt:
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9.2. Sonstige Angaben

nicht relevantFestkörpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilität

Der Stoff ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Der Stoff ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

Vor Frost schützen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Reagiert mit :Alkalien (Laugen).

10.5. Unverträgliche Materialien

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 
stabil.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Keine Daten verfügbar.

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .
Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen. (Salzsäure)

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Negative ökologische Wirkungen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Salzsäure7647-01-0

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 862 mg/l Leuciscus idus

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie 
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in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, 
werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre 
direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt .

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine 
längerfristige Schädigung der Umwelt unwahrscheinlich.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und 
prozessspezifisch durchzuführen.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070601 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; wässrige 
Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen; gefährlicher Abfall

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt

ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; wässrige 
Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen; gefährlicher Abfall

070601

Verpackung: Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1760

ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Salzsäure)14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

814.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Klassifizierungscode: C9
Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1
Beförderungskategorie: 3

80Gefahrnummer:
Tunnelbeschränkungscode: E
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Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN 1760

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Salzsäure)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

C9Klassifizierungscode:
274Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 1760

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (HYDROCHLORIC ACID)14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

223, 274Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1
EmS: F-A, S-B
Trenngruppe: acids

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1760

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (HYDROCHLORIC ACID)14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:

814.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 8

Sondervorschriften: A3 A803
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Y841Passenger LQ:
Freigestellte Menge: E1

852IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
5 LIATA-Maximale Menge - Passenger:
856IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
60 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren
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neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

< 3%Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 
(VOC):

< 3%Angaben zur VOC-Richtlinie 
2004/42/EG:

Zusätzliche Hinweise

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 
JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende 
Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,3.

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .
H335 Kann die Atemwege reizen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Die Verarbeitungs- und Anwendungshinweise befinden sich auf den technischen Merkblättern zu den 
Produkten. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des 

Vorlieferanten entnommen.)
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